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Einleitung  
 
Was nicht in der Zeitung steht, hat nicht stattgefunden. Diese alte Weisheit trifft auch auf das Leben in 
der Gemeinde zu. Erst wenn die Bürger Neuigkeiten des Gemeindelebens schwarz auf weiß in der 
Zeitung nachlesen können, werden aus Gerüchten objektive Tatsachen. Deshalb ist es für die 
Bürgermeisterpartei ÖVP so wichtig, in jeder Gemeinde die Bürger mit einer Zeitung anzusprechen. 
Trotz Internet und den Neuen Medien ist die Wirkung des gedruckten Wortes nach wie vor bei den 
Bürgern sehr hoch.  
 
Mit einer gut gemachten Zeitung stellen wir Vertrauen zu den Bürger/innen her. Eine gute Zeitung 
zumachen, ist gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt. Neben viel Zeit und Leidenschaft 
braucht es vor allem handwerkliches Wissen und viele helfende Hände, um eine gute und aktuelle 
Zeitung zu produzieren. Diese Grundlagen vermitteln wir Euch im vorliegenden Arbeitsheft.  
 
Von der Idee bis zur fertigen Zeitung zeigen wir Euch Schritt für Schritt, wie man eine erfolgreiche 
Gemeindezeitung gestalten kann. In einzelnen Kapiteln vermitteln wir Grundlagen der Gestaltung und 
zeigen, wie eine Zeitung am besten produziert und vertrieben wird. Checklisten und Faktenkästen 
runden das Arbeitsheft ab. 
 
Die Politische Akademie bietet Euch mit dem fünften Band der Reihe „Grundlagen der Politik“ einen 
praktischen Einstieg in die Gestaltung Eurer Gemeindezeitung. Dieses Skriptum wird allen 
Funktionären, Gemeinderäten und Vertretern von Vereinen ein treuer Begleiter sein, die ihre 
Gemeindebürger mit einer Zeitung aktiv, objektiv und ganzheitlich informieren wollen.  
 
 
 
 
Dr. Dietmar Halper  
Direktor der Politischen Akademie  
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PLANUNG 

Der tatsächlichen Produktion einer Zeitung gehen gründliche Planungen voraus. Diese sind 
nämlich der Schlüssel für eine erfolgreiche Zeitung. Denn nur so können Fehler vorzeitig 
erkannt, und damit unnötige Arbeitseinsätze und Frustrationen vermieden werden. Daher 
müssen wir gleich zu Beginn der Planungen des Zeitungsprojektes die konkreten Zielsetzungen 
festlegen. Wir bestimmen also gleich vorab die Blattlinie (was will ich mit dieser Zeitung 
erreichen?) und die Zielgruppe(n) (wen will ich mit dieser Zeitung erreichen?). Erst nach diesem 
Schritt können wir uns an die weitere Arbeit machen!  

Zu Unterscheidung zwischen Gemeinde- und Parteizeit ung 

„Zeitung“ ist natürlich nicht gleich „Zeitung“. Nach dem Anforderungsprofil der Zeitung (wer soll das 
Blatt lesen? Für welchen Zweck?) entscheidet sich Inhalt und Gestaltung des Endproduktes. Fragen, 
die für das „Anforderungsprofil“ entscheidend sind:  

·  Welche inhaltliche Qualität möchte ich in meinem Medium vermitteln? (Vom Boulevard bis 
zum „Qualitätsblatt“) 

·  Wie oft erscheint meine Zeitung? (Täglich, wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich, ...) 
·  Welche regionale Reichweite hat meine Zeitung?  
·  Welches Publikum möchte ich ansprechen? 

Eine Parteizeitung ist eine besondere Form eines Periodikums. Bei einer Parteizeitung sind 
Herausgeberschaft, Ziel sowie politische Richtung klar vorgegeben und den Lesern bekannt. Auch der 
Zweck einer Parteizeitung unterscheidet sich von unabhängigen Medien: Die Parteizeitung dient 
vordringlich der Information über die Tätigkeiten und Erfolge der (örtlichen) Partei. Politische Inhalte 
überwiegen in der Zeitung. Zudem ist die Parteizeitung ein Organ der „inneren Kommunikation“ – die 
Parteimitglieder werden über die Tätigkeiten Eurer Partei informiert. 

 unabhängige (Gemeinde-) Zeitung Parteizeitung 
Anspruch Information über das Geschehen in der 

Gemeinde.  
 
Die Zeitung will umfassend und möglichst 
lückenlos über Politik, Kultur, Sport oder 
Infrastruktur in ihrem Umfeld berichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkauf (finanzielle Interessen) 

Kommentierung der politischen 
Vorgänge. 
 
Von einer Parteizeitung wird erwartet, 
dass sie sich mit den aktuellen 
politischen Fragen in der Gemeinde 
auseinandersetzt und die eigenen 
Vorstellungen und Antworten präsentiert. 
Eine Parteizeitung hat nicht die gleichen 
personellen und finanziellen 
Voraussetzungen wie eine „normale“ 
Gemeindezeitung, kann daher auch nicht 
das gleiche Themenspektrum abdecken. 
Vielmehr sollten jene Bereiche kompetent 
behandelt werden, in denen der Parteien 
auch Kompetenzen zugetraut werden. 
 
Information über die eigene politische 
Tätigkeit 

Publikum Konsumenten 
 
Inserenten 

Wähler/innen 
 
Eigene Parteimitglieder 
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politische Konkurrenz 
(„Feindbeobachtung“) 

Markt Konkurrenzblätter 
 
regionale/ lokale elektronischen Medien 

Zeitungen der anderen Parteien 
 
Politische Kommentatoren in 
unterschiedlichen Medien (auch 
Blogger,...) 

 

1. Zeitungstitel 

Der Zeitungstitel soll prinzipiell möglichst kurz und einprägsam sein. Ein- oder zweisilbige Zeitungstitel 
passen zudem auch viel besser auf die Titelseite. Krampfhaft originelle Titel überleben sich 
erfahrungsgemäß recht rasch. Auch hochgestochene Namen kommen bei den Leser/innen meist nicht an 
und machen das Blatt unter Umständen sogar lächerlich. Sehr beliebt ist eine Kombination zwischen 
einem gängigen Zeitungsbegriff, wie Kurier, Spiegel, Magazin, Zeitung, Info, Rundschau, Nachrichten, 
Express, Bote, Anzeiger, Echo etc. und dem Namen der Gemeinde. Bevor wir aber den ausgewählten 
Zeitungstitel wirklich drucken, vergewissern wir uns aus zweierlei Gründen, dass ihn nicht schon eine 
andere Zeitung führt: Erstens wollen wir ja mit niemandem verwechselt werden und zweitens haben 
nahezu alle großen Tages- und Wochenzeitungen ihren Zeitungstitel und auch dessen grafische 
Umsetzung wie einen Markennamen patentrechtlich geschützt.  
 
Parteizeitungen: 
Sehr einfach ist es, der Zeitung/dem Periodikum den Namen der Ortsparteigruppe zu geben. Dies erspart 
Diskussionen um mögliche Urheberrechtsverletzungen, und erleichtert den Wiedererkennungswert (v. a. 
wenn der Name auch für andere Medien wie eine Homepage, etc. genutzt wird).  
 

2. Zielgruppe 

Die Überlegung welche Zielgruppe unsere Zeitung nun ansprechen soll, ist deshalb besonders wichtig, weil 
sich Inhalt, Gestaltung und Titel der Zeitung daran orientieren sollen, was die Leser anspricht.  
 
WEN wollen wir mit der Zeitung erreichen? 
WIE setzt sich die Alters-, Geschlechts-, und Berufsstruktur der Adressaten zusammen? 
WO erscheint die Zeitung? 
 
Parteizeitungen: 
Bei Parteizeitungen kann man zwei unterschiedliche Zielgruppen unterscheiden: Parteimitglieder und 
Externe. Parteimitglieder möchten in einer Parteizeitung von den laufenden Vorgängen der Partei in 
der Gemeinde informiert werden: Was sind die derzeitigen Aufgaben? Wo engagieren wir uns? 
Welche Projekte werden in Zukunft angegangen? Welche organisatorischen und strukturellen 
Änderungen gibt es innerhalb der Partei? Durch diese Funktion ist die Parteizeitung auch ein 
Instrument der internen Kommunikation: Parteimitglieder, die sich vielleicht nicht so intensiv im 
Parteileben in der Gemeinde engagieren oder nur „am Rande“ dabei sind, werden mit der Zeitung 
laufend über die Aktivitäten und poltischen Agenden informiert.  
Parteiexterne Leser/innen möchten v. a. vom Engagement der Partei in der Gemeinde informiert 
werden: Was macht diese Partei für mich in der Gemeinde? Welche konkreten politischen Ziele hat 
die Partei? Was unterscheidet diese Partei von den anderen in meiner Gemeinde?  
Achtung jedoch bei zu offener Information: Parteizeitungen werden auch von der Konkurrenz gelesen 
und beobachtet. Daher sollte in eine Parteizeitung nur das geschrieben werden, was auch tatsächlich 
für die Öffentlichkeit gedacht ist und man sollte immer fair und ausgewogen berichten.  
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3. Auflage 

Zunächst ist festzulegen, an welchen Adressatenkreis sich die Zeitung wenden soll. Von dieser 
Vorentscheidung hängen teilweise die Aufmachung und die inhaltliche Gestaltung, vor allem aber 
die Auflagenhöhe einer Zeitung ab. Diese Vorentscheidung über den Bezieherkreis ist auch 
ausschlaggebend für die Finanzierung der Zeitung.  
 

4. Erscheinungsweise 

Eine Zeitung sollte zumindest viermal jährlich erscheinen; besser ist ein Zweimonatsrhythmus, optimal 
ein monatliches Erscheinen. Ein sechs- bis achtmaliges Erscheinen im Jahr wäre – die notwendigen 
Finanzierungsmittel vorausgesetzt – in der Praxis optimal. Ein regelmäßiges Erscheinen in kürzeren 
Abständen schafft bei den Beziehern von vornherein eine Erwartungs- und Vertrauenssituation, 
zusätzliche Aufmerksamkeit und größeres Interesse. Untersuchungen haben untermauert, dass die 
Erinnerungsgrenze des Durchschnittslesers bei Gratiszeitungen bei zwei Monaten liegt: Ist der 
Erscheinungszeitraum größer, können sich manche Leser/innen nicht mehr daran erinnern, dieses Blatt 
jemals in Händen gehabt zu haben.  
Gerade bei Parteizeitungen gilt jedoch auch, sich die „Latte nicht zu hoch“ zu legen. Die Produktion und 
die Betreuung einer Parteizeitung erfordern viel Zeit. Überfordert Euch daher nicht mit zu kurzfristigem 
Erscheinen, kontinuierliche Kommunikation ist wichtiger. 
 

5. Format 

Die Festlegung des Formates, also die Zeitungsgröße, richtet sich nach der Zweckmäßigkeit und nach 
der Art der Vervielfältigung (Druck). Am besten geeignet für eine Gemeindezeitung und daher auch 
am häufigsten verwendet wird das DIN-A4-Format. Dieses Format entspricht genau der Größe einer 
Schreibmaschinenpapier-Seite. Es hat Vorteile, wenn wir die Zeitung selbst vervielfältigen/kopieren. 
Doch selbst bei der Wahl des A4-Formates ergeben sich zwei Möglichkeiten der Benutzung: Hoch- 
oder Querformat. Aus kostentechnischen Gründen, wenn wir die Zeitung in der Druckerei herstellen 
lassen wollen, stellt sich die Frage meist gar nicht, doch sollten wir unsere Zeitung selbst kopieren und 
heften, ist auch eine querformatige Zeitschrift überlegenswert. 
 
Wirkung von Hochformat: Aufsteigend, aktiv, seriös, suggeriert Wachsen, gebräuchlichstes Format. 
 
Wirkung von Querformat: Liegend, lastend, passiv, schwer, suggeriert etwas Ruhendes, Fließendes, 
waagrechte Bewegung. 
 

6. Umfang 

Im Gegensatz zur Erscheinungsweise, zum Format und zu einer Reihe von gestalterischen und technischen 
Ausstattungsmerkmalen einer Zeitung (Titel, Druck, Papier) kann der Umfang einer Zeitung variabel 
gestaltet werden. Er wird sich an der Menge der wichtigen Artikel und Meldungen orientieren, aber 
besonders auch an den finanziellen Möglichkeiten. Der Mindestumfang einer Zeitung im DIN-A4-Format 
beträgt vier Seiten. In der Regel haben Gemeindezeitungen einen Umfang zwischen zwölf und 24 Seiten. 
Doch nicht vergessen: Lieber eine dünnere Zeitung, die dafür öfters erscheint! 
 
Gerade für Parteizeitungen gilt auch: Lieber eine kompakte Zeitung oder ein zweiseitiges Flugblatt, als gar 
keine Kommunikation im Ort! 
 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 10 www.PolAk.at 

7. Vertrieb  

Der Vertrieb einer Gemeindezeitung wird im Normalfall über ein eigenes Verteilersystem erfolgen, 
seltener auch über die Österreichische Post AG. Wie bei Tageszeitungen auch ziehen wir ein Netz von 
Kolporteur/innen auf, die die Zeitung dann direkt zu unseren Leser/innen bringen. Je nach Finanzlage 
und Idealismus dieser Kolporteur/innen geschieht dies entweder unentgeltlich oder gegen Entgelt. Doch 
auch bei der Post genießen unsere Druckerzeugnisse als Massenprodukte und kulturelle Erzeugnisse 
gegenüber der normalen Paket- und Briefpost bevorzugte Tarife, die hier nun ganz allgemein vorgestellt 
werden: 
 
Versand als Firmenzeitung: Beim Versand als Firmenzeitung muss beachtet werden, dass die 
Anforderungen einer redaktionellen Berichterstattung erfüllt werden müssen. Information und 
Unterhaltung durch redaktionelle Beiträge müssen mindestens 30 % des Zeitschriftenumfangs 
ausmachen. Aber nicht nur Fachbeiträge, sondern auch Themen der Religion, Kunst, Kultur, 
Wissenschaft, Politik oder Sport zählen dazu. Nettopreis für eine 50g-Zeitung (Stand 01/2013) im 
Inland pro 1.000 Stück: 263,50€. 
 
Zeitungsversand: Damit Druckschriften am Zeitungsversand der Österreichischen Post AG teilnehmen 
können, müssen sie neben der redaktionellen Berichterstattung einen Umfang von mindestens vier Seiten je 
Ausgabe aufweisen und persönlich adressiert sein. Pro Ausgabe – ausgenommen bei Nachlieferungen – 
müssen mindestens 1.000 Stück aufgeliefert werden. Die Erscheinungsweise wiederum definiert die 
entsprechende Versandart: Tageszeitung (mindestens 5 x wöchentlich), Wochenzeitung (mindestens 6 x im 
Quartal) und Monatszeitung (mindestens 1 x im Quartal). Nettopreis für eine 50g-Zeitung im Inland pro 
1.000 Stück: von 232,50 bis 204,50€. 
 
Versand als Plus.Zeitung: zu den Merkmalen einer Plus.Zeitung zählen die redaktionelle Berichterstattung, 
der Umfang von mindestens acht Seiten pro Ausgabe und die Mindestmenge von 500 Stück pro 
Auflieferung (ausgenommen bei Nachlieferungen). Ebenso muss eine Plus.Zeitung mindestens vier Mal 
jährlich erscheinen. Weiters zeichnet sie sich durch eine schnelle Laufzeit aus. Die Plus.Zeitung wird in der 
Regel spätestens zwei Tage nach Aufgabe im Verteilzentrum ihren Abonnenten zugestellt. Nettopreis für 
eine 50g-Zeitung (Stand 01/2013) im Inland pro 1.000 Stück: 240€. 
 
Versand als Sponsoring.Post: wesentlichstes Merkmal der Sponsoring.Post ist die 
Herausgebereigenschaft. Wenn diese einem gemeinnützigen Zweck entspricht (Vereine, 
Religionsgemeinschaften, karitative Organisationen, etc.), dann kann diese Versandart in Anspruch 
genommen werden, ohne dass eine periodische Erscheinungsweise erforderlich ist. Hier müssen – 
ausgenommen bei Nachlieferungen – mindestens 1.000 Stück pro Ausgabe aufgeliefert werden. 
Nettopreis für eine 50g-Zeitung (Stand 01/2013) im Ortsbunde pro 1.000 Stück: 178,70€. Nettopreis für 
eine 50g-Zeitung (Stand 01/2013) im Leitgebiets-, Leitzonenbunde pro 1.000 Stück: 201€. 
 
Versand als Regionalmedium: Regionalmedien sind nicht adressiert und zeichnen sich durch ein 
regionales Verbreitungsgebiet aus. Sie richten sich somit „an einen Haushalt“ und werden an jede 
Abgabestelle im Zielgebiet verteilt. Um diese Versandart in Anspruch nehmen zu können, muss ein 
Regionalmedium mindestens zehn Mal im Jahr erscheinen und einen Umfang von mindestens 24 Seiten je 
Ausgabe haben. Weiters müssen mindestens 400 Stück pro Ausgabe aufgeliefert werden. Nettopreis für 
eine 50g-Zeitung (Stand 01/2011) pro 1.000 Stück: a) in Ballungszentren: 62,10€, b) in Zwischenbereichen: 
68,20€ und c) in ländlichen Gebieten: 76€. 
 
Versand als Info.Mail: als Info.Mail werden Werbesendungen und Angebote an einen größeren 
Adressatenkreis (ab 400 Sendungen) gesendet. Damit ist Info.Mail die erste Wahl für adressierte 
Direktwerbung wie Mailings, Werbebriefe, Broschüren, Glückwunschkarten, Einladungen, Gutscheine, 
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Warenproben, Kataloge oder Werbegeschenke. Bedingung für den Versand als Info.Mail ist, dass die 
Sendungen inhaltlich und äußerlich (auch Format, Layout und Gewicht) vollkommen gleich sind. 
Unterscheidungen sind nur zulässig bei Anschrift und Anrede (auch im Fließtext) sowie bei 
Ordnungsnummern (z. B. Kunden- oder Sozialversicherungsnummer, Geburtsdatum, KfZ-Kennzeichen). 
Nettopreis für eine 50g-Zeitung (Stand 11/2011) im Ortsbund pro 1.000 Stück: 305€. 
 
Wichtig ist die richtige Adressfeldbeschriftung, die penibel einzuhalten ist und beim Postamt erfragt werden 
kann. Zudem bieten viele Druckereien gegen Entgelt auch an, die Adressfelder gleich direkt auf die Zeitung 
zu drucken und dem zuständigen Postamt zu überbringen. Wir müssen dazu lediglich die Adressdaten als 
Excel- oder Accessfile (eventuell auch in einem anderen Dateiformat) der Druckerei übermitteln. In unserer 
heutigen Zeit besteht aufgrund der Liberalisierung am Postmarkt natürlich auch die Möglichkeit private 
Verteilerfirmen zu engagieren. 
 

8. Finanzierung 

„Ohne Geld, keine Musik“ lautet ein altes Sprichwort. Dies trifft für die Zeitungsproduktion nur bedingt 
zu: Denn sollten wir wirklich gar kein Budget zur Zeitungsgestaltung übrig haben, hätten wir noch 
immer die Möglichkeit eine „digitale Zeitung“ (etwa als pdf-File) an unsere Leser/innen zu schicken. 
Für alle Periodika, egal ob print oder digital, empfiehlt sich eine genaue Kostenplanung und 
Budgetierung. 
 
Inserate 
Der Tarif der Inserate soll so gewählt werden, dass eine Seite mit Inseraten die Produktion zweier 
Zeitungsseiten finanziert. Als Faustregel für die Festsetzung der Höhe des Inseratentarifes gilt 10 Cent 
pro Kontakt und Seite. Das heißt, dass wir für ein ganzseitiges Inserat bei einer Auflage von 100 Stück 
ohne Weiteres 35€ verlangen könnten. Dieser Preis kommt zustande, da wir in der Anzeigentarifliste 
nicht die gedruckte Auflage anführen, sondern auf den Leser/innenkreis hinweisen, der bei einer 
länger aufliegenden Zeitung im Regelfall drei- bis viermal so hoch ist wie die Auflagenzahl. Damit lässt 
sich natürlich auch ein höherer Inseratentarif argumentieren. Was wir jedoch tatsächlich verlangen, 
hängt aber natürlich vom „Markt“ ab. Als „Nischenzeitung“ (also eine ganz spezielle Streuung) 
besitzen wir besondere Vorteile gegenüber einer großen Tageszeitung. Die volle Zeitungsseite kann 
in Halb-, Viertel- und Achtelseiten unterteilt werden. Je kleiner das lnserat, um so (anteilsmäßig) höher 
der Inseratenpreis (progressiver Tarif, zum Gegensatz vom linearen). Bei einem Inseratenpreis von 
1.600€ pro Seite würde demnach eine Achtelseite nicht 200€, sondern z. B. 250€ kosten. 
Bei der Akquisition von Inseraten treten wir nicht devot und unterwürfig auf, sondern selbstbewusst: 
Wir bekommen ja nichts geschenkt, sondern bieten den Interessent/innen einen Werbeträger in Form 
der Zeitung an. Am sinnvollsten ist natürlich die persönliche Kontaktaufnahme mit den potentiellen zu 
werbenden Firmen.  
 
PR-Artikel 
Nicht nur Inserate bringen Geld! Manche Inserenten wollen, dass Ihre Werbung in der Form eines 
redaktionellen Artikels (PR-Artikel) erscheint. Die Bemessung des Tarifs dafür erfolgt genauso wie für ein 
gleich großes Inserat. Allerdings ist - um den Leser nicht in der falschen Meinung zu lassen, es handle sich 
um einen echten redaktionellen Beitrag - durch den Zusatz „bezahlte Anzeige“ (zumeist ganz klein 
gedruckt und oft sogar senkrecht stehend) eigens darauf hinzuweisen. Das ist sogar gesetzlich 
vorgeschrieben! 
 
Beilage 
Andere Geschäftsleute wiederum haben bereits einen fertig gedruckten Werbeprospekt, der - um an 
mögliche Käufer heranzukommen – einer Zeitung beilegen. Dafür ist von Mal zu Mal ein Tarif zu 
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kalkulieren. Dieser muss für uns natürlich gewinnbringend sein, aber für den Inserenten insgesamt 
nicht so teuer kommen, wie wenn er selbst gleich seine Werbung verschickt. 
 
Druckkostenbeitrag 
Ein Druckkostenbeitrag schließlich wird von all jenen angeboten, die zwar nicht inserieren, das Blatt 
jedoch finanziell unterstützen möchten.  
 
Achtung: Ein Druckkostenbeitrag bzw. Druckkostenzuschuss unterliegt unabhängig von seiner 
konkreten Ausgestaltung der Bekanntgabepflicht nach §2 MedKF-TG. Druckkostenbeiträge werden im 
Schrifttum als Beispiele für verschleierte Zuwendungen für entgeltliche Veröffentlichungen gemäß §26 
MedienG (und damit iSv §2 Abs. 1 Z 2 MedKF-TG) genannt. 
 
Platzierung von Inseraten 
Eine Aufteilung der Inserate über die gesamte Zeitung ist unbedingt erforderlich (anstelle eines 
sogenannten „Inseratenfriedhofes“). Weiters soll auch nicht der Fehler gemacht werden, Inserate 
stets auf die linken Seiten (jene mit gerader Nummerierung, das sind die weniger auffälligen Seiten) 
zu platzieren und alle Artikel auf die rechten (ungerade nummerierten) Seiten zu geben. Es muss 
genau umgekehrt sein: Inserate rechts (der Inserent weiß dies zu schätzen) und Artikel links. 
 
Parteizeitungen 
Bei Inseraten, PR-Artikeln oder Beilagen vergesst bitte nicht, dass eine Parteizeitung besonders 
hohen moralischen und ethischen Qualitätskriterien unterliegt. Die Bürger in der Gemeinde und die 
politische Konkurrenz werden Euer Produkt auf Herz und Nieren prüfen. Natürlich ist immer im 
Einzelfall zu entscheiden, jedoch sind Inserate mit sexistischen und politisch unkorrekten Inhalten 
abzulehnen. Beachtet zudem, dass die Inserenten in Eurer Parteizeitung nicht gegen Eure 
politischen Forderungen auftreten. Auch das untergräbt die Seriosität und Ernsthaftigkeit Eurer 
Zeitung bzw. im schlimmsten Fall Eurer politischen Forderung (etwa, wenn Ihr euch für den Erhalt 
eines Gemeindewaldes einsetzt und zugleich für Motorsägen werbt).  
 

9. Mitarbeiter/innen 

Eine Zeitung kann nicht als „One-Person-Show“ konzipiert werden. Daher empfiehlt es sich ein 
Redaktionsteam zu bilden und als Team gemeinsam die Zeitung zu produzieren. Das Argument „Ich 
bin nicht gut in Deutsch“ hat längst ausgedient, da für eine erfolgreiche Zeitungsarbeit nicht nur 
Redakteur/innen benötigt werden. Speziell in einer Redaktion, die aus nicht hauptberuflichen 
Mitarbeitern besteht, müssen aufgrund der dadurch gegebenen, zumeist sowohl örtlich als auch zeitlich 
getrennten Fähigkeiten der Mitarbeiter/innen klare Verantwortlichkeiten bestehen, um das perfekte 
Chaos zu verhindern.  
 
Chefredaktion 
Die Chefredaktion hat neben der redaktionellen Tätigkeit organisatorische und koordinierende Funktionen 
wahrzunehmen und letztlich auch die Verantwortung für das Zeitungsprojekt zu tragen. Die Chefredaktion 
leitet die Redaktionssitzungen, ist der Organisator von der ersten Konzeption bis zum Vertrieb und hat die 
(meist undankbare) Aufgabe, die vielfach säumigen Artikelschreiber/innen anzutreiben, damit diese ihre 
Artikel pünktlich oder überhaupt abliefern. Von einem Rotationsprinzip am Chefredakteur/in-Sessel und 
einem Redaktionskollektiv ist aus praktischen Erfahrungen dringend abzuraten. 
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Redaktion 
Die Tätigkeit der Redakteur/innen erstreckt sich nicht nur auf das Schreiben der einzelnen Artikel, 
sondern auch auf die dazugehörigen Recherchen. Es empfiehlt sich Ressorts mit den jeweiligen 
Verantwortlichen einzuführen. 
 
Foto, Karikatur 
Nicht immer eignen sich gute Schreiber/innen auch fürs Fotografieren oder Zeichnen. Umgekehrt 
muss ein blendender Fotograf nicht unbedingt ein mitreißender Schreiber sein.  
 
Grafik und Layout 
Der Erfolg unserer Zeitung hängt nicht nur vom Inhalt ab, sondern weitgehend auch von der 
„Verpackung“, also von der optischen Aufmachung.  
 
Anzeigen und Vertrieb 
Das „Finanzgenie“ der Zeitung kümmert sich nicht nur darum, dass Inserate hereinkommen, sondern 
auch darum, dass sie von Inserenten bezahlt werden und sich andererseits die Ausgaben (Druckerei, 
Materialien, ...) in erträglichen Grenzen halten.  
 
Motivation 
Sehr wichtig ist es, immer wieder potentielle Mitarbeiter/innen anzusprechen und für eine definitive 
Mitarbeit zu motivieren. Dies kann durch eine persönliche Einladung zur Redaktionssitzung oder zu 
einem Redaktionsfest erfolgen. Gerade bei Gemeindezeitungen empfiehlt es sich, Redakteur/innen in 
den einzelnen Vereinen zu finden, die dann immer wieder Artikel für unsere Zeitung abliefern. Nicht 
empfehlenswert ist die Bezahlung für Texte, da dies oftmals zu Verstimmungen führen kann. 
Stattdessen ist die Einladung zu einem internen Redaktionsfest, bei welchem die Zeitung dann 
präsentiert wird, viel sinnvoller, da diese das Gemeinschaftsgefühl hebt und zusätzliche Motivation 
wieder gibt. 
 
Junge Mitarbeiter/innen 
Viele junge Journalist/innen haben sich bei Parteizeitungen ihre ersten Sporen verdient. Der Nutzen 
liegt für beide auf der Hand: Die Zeitung erhält engagierte junge Mitarbeiter/innen, die jungen 
Journalisten werden mit den Gepflogenheiten im Arbeitsleben eines Medienbetriebes vertraut 
gemacht. Wenn Ihr Fragen zum Thema „Journalistenausbildung“ haben, wendet Euch bitte an das 
Friedrich Funder Institut (FFI). Das FFI ist im Bereich der Publizistik, Medienforschung und vor allem 
in der Journalistenausbildung tätig und vermittelt im Rahmen seiner Möglichkeiten auch Praktika. 
Mehr unter www.ffi.at. 
 

10.  Rechtliche Grundlagen 

Eine Parteizeitung unterliegt wie jedes „periodische Medienwerk“ dem Mediengesetz. Als 
„periodisches Medien-“ oder „Druckwerk“ definiert der Gesetzgeber ein Periodikum, das unter 
demselben Namen mindestens viermal im Kalenderjahr erscheint. Auch periodische elektronische 
Medien (Newsletter, Rundfunkprogramm, ...) fallen unter das Mediengesetz.  
 
Medieninhaber und Herausgeber 
 
Der Medieninhaber ist der Betreiber eines Medienunternehmers oder -dienstes. Der Herausgeber 
bestimmt die grundlegende Richtung des Mediums. Im Impressum des Mediums müssen der 
Medieninhaber (Firma) und der Herausgeber mit Namen und Anschrift genannt werden. Enthält die 
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Zeitung auch ein Inhaltsverzeichnis, so muss in diesem auch stehen, an welcher Stelle sich das 
Impressum befindet. 

�
�
�
�
�
Impressum: Politische Akademie der ÖVP. 1120 Wien, 
Tivoligasse 73.  
Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Dietmar Halper, 
dietmar.halper@PolAk.at.  
Ansprechperson: Dr. Christian Moser, Tel.: +43-1-814 
20-19, c.moser@PolAk.at. 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
 
Einmal jährlich muss jeder Medieninhaber folgende Angaben offenlegen:  
 

·  Namen (oder Firmennamen); 

·  Unternehmensgegenstand;  

·  Wohnort, Sitz oder Niederlassung;  

·  Art und Höhe der Beteiligung der Medieninhaber; und,  

·  bei einer Gesellschaft oder einem Verein, der oder die Geschäftsführer, die Mitglieder des 
Vorstandes und Aufsichtsrates und die Gesellschafter 

Diese Offenlegung ist in der ersten Ausgabe jedes Kalenderjahres im Anschluss an das Impressum 
vorzunehmen. Offengelegt werden muss darüber hinaus die „grundlegende“ (politische, 
gesellschaftliche, ...) Linie des Periodikums. Auch auf einer Website sind diese Angaben zu Verfügung 
zu stellen. 
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�

 
Offenlegung der Medieninhaber- und Herausgeberschaft ÖVP - Bundespartei Homepage inkl. 
„Grundlegender Richtung“ 
 
Weitere relevante Angaben des Mediengesetzes sind (auszugsweise): 

·  Ankündigungen, Empfehlungen und sonstige Beiträge und Berichte, für deren Veröffentlichung 
ein Entgelt geleistet wird, müssen als „Anzeige“, „entgeltliche Einschaltung“ oder „Werbung“ 
gekennzeichnet sein. 
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·  Von jedem Druckwerk, das im Inland verlegt wird oder erscheint, hat der Medieninhaber eine 
bestimmte Anzahl von Stücken an die Österreichische Nationalbibliothek, an die Universitäts- 
und die jeweilige Landesbibliothek zu schicken sowie der Parlamentsbibliothek und der 
Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes anzubieten. 

·  Periodische Druckwerke dürfen sowohl von einem festen Standort aus als auch auf der Straße 
verbreitet, jedoch nicht von Haus zu Haus vertrieben werden. Von Personen unter 18 Jahren 
dürfen Periodika nicht an öffentlichen Orten vertrieben werden (von diesem Verbot ist der 
Vertrieb von Schülerzeitungen ausgenommen).  
 

Auf das Medientransparenzgesetz (in Kraft getreten am 1. Juni 2012 legt es wirtschaftliche Beziehungen 
und Beteiligungen zwischen Unternehmen der öffentlichen Hand und Medien offen) wird im Punkt 
GESETZLICHES näher eingegangen und das Mediengesetz (behandelt u. a. üble Nachrede, 
Gegendarstellungen, Schutz der Unschuldsvermutung, ...) findet Ihr im ANHANG. 
 

11.  Blattlinie 

Die Blattlinie ist die gemäß österreichischem Mediengesetz in Zeitungen und Zeitschriften schriftlich 
fixierte allgemeine Ausrichtung. Die Blattlinie ist somit etwa eine redaktionelle Präambel, sie gibt den 
„geistigen Überbau“ eines Printmediums wieder.  
 
Was sich eine Gemeindezeitung zur Aufgabe stellen soll, darüber kann es durchaus unterschiedliche 
Meinungen geben. Hier einige Anregungen: 
 

·  Informationsportal einer Gemeinde 

·  Ausgangsbasis für Aktionen 

·  Kontrollorgan der politischen Institutionen 

·  Bildung von Interessengruppen  

·  Anfangs passive Leser sollen zu aktiven Mitarbeitern werden 

·  Beratungsstelle für Probleme  

·  Sprachrohr bestimmter Gruppierungen 

·  Anregung zu Kritikfähigkeit und Diskussion 

·  Festigung der Gemeinschaft 

·  Meinungsbildung, Denkanstöße, Motivation zu eigenständigem Denken 

·  Wecken des Demokratieverständnisses 

·  Anbieten von Unterhaltung 

·  Aufklärung und Hilfe 

·  Selbstbestätigung - Erfolgserlebnis 

·  Abbau von Vorurteilen 

·  Aufklärung über Rechte 
 

12.  Nullnummer 

Haben wir nun alle Bereiche, die für die Produktion einer Zeitung essentiell sind, durchgeplant, so 
können wir uns an die Arbeit machen. Dabei empfiehlt es sich, zuerst einmal eine sogenannte 
„Nullnummer“ zu produzieren. Dabei handelt es sich um eine Ausgabe, die sich in Form und Inhalt von 
den späteren durch nichts unterscheidet, jedoch nur an einen ganz kleinen Empfängerkreis geht. Die 
„Nullnummer“ ist ein Testlauf, bei der letzte Korrekturen beim Inhalt, Layout, ... vorgenommen und 
kleine Fehler ausgebügelt werden können. Zudem habt Ihr mit der „Nullnummer“ ein Muster Eurer 
Zeitung, das möglichen Inserenten oder Abonnenten  vorgelegt werden kann. 
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Wie bereits zu Beginn erwähnt, beansprucht die Planung einer Zeitung viel Zeit, doch gewährleistet 
sie uns wiederum den Erfolg unseres Magazins, da bereits in der Planungsphase viele Fehler und 
Unklarheiten korrigiert werden können. Überhastet geplante Zeitungen haben nur selten langfristigen 
Erfolg!  
 

13.  Checkliste 
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INHALT 

Bei den möglichen Inhalten einer Zeitung sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Jedoch ist dabei 
eine gute Mischung aus Information und Unterhaltung sehr wichtig. Denn reine „Informationsblätter“ 
werden kaum gelesen, während „Unterhaltungszeitungen“ selten als seriös angesehen werden. Als 
Gemeindezeitung müssen wir jedoch seriös erscheinen und unseren Inhalt genau auf die Bedürfnisse 
und Erwartungen unserer Zielgruppe (in unserem Fall auf die der Bürger/innen unserer Gemeinde) 
abstimmen. Um eine Interaktion zwischen den Leser/innen und unserer Zeitung herzustellen empfiehlt 
es sich Möglichkeiten des gegenseitigen Meinungsaustausches herzustellen – durch Abdrucken von 
Leser/innenbriefen oder durch Publizieren von Geburtstagen und Heiratsanzeigen. 
 
Außerdem müssen wir auf eine objektive Berichterstattung ganz genau achten, damit wir niemanden 
vergrämen oder sogar beleidigen. Dazu gehört auch, dass wir keine Personen oder Personengruppen 
offensichtlich hervorheben, sondern stets versuchen alle Bürger/innen gleichermaßen zu thematisieren. 
Dies lässt sich am leichtesten mit Fotos von Veranstaltungen bewerkstelligen, auf denen viele Personen 
erkennbar sind. Denn eines ist klar: Jeder sieht sich gerne in einer Zeitung! 
 
Objektivität und Parteizeitung  
 
Parteizeitungen sind nicht ganz so streng an die Richtlinien des „Objektivitätsgebotes“ gebunden. Jeder, 
der Herausgeberschaft und Medieninhaber einer Parteizeitung kennt, weiß, dass diese auch die 
politischen Richtlinien vorgeben. Gerade bei Kommentaren und Meinungsäußerungen sind 
Parteizeitungen daher nicht so streng an das Abwägen von Pro- und Contra-Argumenten gebunden. 
Eine pointierte Wiedergabe der eigenen Meinung kann Grundlage für ein Argumentarium zu 
sachpolitischen Diskussionen in der Gemeinde sein. Zudem übernimmt man mit offensiven 
Kommentaren auch leichter die Themenführerschaft in der Gemeinde. Achtet beim Schreiben Eurer 
Meinung/ Eures Kommentares jedoch darauf, dass 

·  Ihr keine allgemeinen politischen Plattitüden schreibt, sondern sachpolitisch und 
problemspezifisch fundiert argumentiert (lasst daher auch jene Mitarbeiter/innen Kommentare 
schreiben, die in den sachpolitischen Fragen „sattelfest“ sind),  

·  Eure politische Ausrichtung in der Offenlegung klar ersichtlich und nachvollziehbar wird, 

·  Ihr Eure Kontrahenten und politischen Gegner nicht persönlich angreift. „Üble Nachrede, 
Beschimpfungen, Verspottung und Verleumdung“ wird im Mediengesetz sehr rigide 
ausgelegt und verfolgt. Außerdem sind solche Untergriffe oft verantwortlich für sogenannte 
Politikverdrossenheit.  

 
Zur Anregung sind nachstehend einige Themenvorschläge aufgelistet, die in Gemeindezeitungen sehr 
sinnvoll sind. Ordnet die Artikelvorschläge der Information, Unterhaltung oder Interaktion und deren 
Überschneidungen zu – Ihr werdet sehen, dass dies nicht immer so einfach ist! 
 
Allgemeine Probleme (zur Diskussionsanregung) 

·  „Aus dem Gemeinderat“ 

·  Berichte der politischen Gruppierungen  

·  Berichte von Gemeindeaktionen 

·  (Ferien-)Job-Angebote  

·  Fremdsprachige Artikel 

·  Gemeindeinformationen (Müll-, Wasser-, Strominfos, …) 

·  Gemeindesport  

·  Gesellschaftliche Nachrichten (Geburtstage, …) 

·  Gesundheitstipps 
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·  Interviews mit Persönlichkeiten  

·  Jugend-Seiten 

·  Kino-Vorschau 

·  Kunst und Kultur 

·  Leser-Basar, Flohmarkt, Tauschecke 

·  Leserbriefe 

·  Meinungsumfragen 

·  Rätsel, Witze 

·  Reisevorschläge, Wandertipps 

·  Schulnachrichten 

·  Seite der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters 

·  Service-Ecke 

·  Veranstaltungskalender, Terminkalender 

·  Vereinsnachrichten 

·  Vorstellung der Gemeindefunktionär/innen 

·  Wettbewerbe, Preisausschreiben 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 20 www.PolAk.at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterhaltung 
 

Information 
 

Interaktion 
 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 21 www.PolAk.at 

1. Überlegungen zu den Themen 

Allgemeine Probleme  
Es ist sinnvoll auch Probleme offen anzusprechen und damit zu Diskussionen anzuregen. Wichtig 
dabei ist eine fundierte Hintergrundinformation in der Zeitung zu geben und gleich Lösungsvorschläge 
zu präsentieren. 
 
„Aus dem Gemeinderat“ 
Obligatorisch gehört die Rubrik „Aus dem Gemeinderat“ in jede Gemeindezeitung. Es handelt sich dabei 
jedoch nicht um das Gemeinderatsprotokoll, sondern soll die Arbeit des Gemeinderates publizistisch 
erörtern. Langweilige Protokolle haben in einer Zeitung nichts verloren! 
 
Berichte der politischen Gruppierungen  
Sinnvoll ist es auch die politischen Gegner in der Gemeindezeitung zu Wort kommen zu lassen – 
soweit diese das überhaupt wollen. Somit hätten wir nicht nur an Seriosität gewonnen, sondern 
könnten uns wahrlich als Zeitung für die gesamte Gemeinde bezeichnen. 
  
Berichte von Gemeindeaktionen 
Natürlich interessiert unsere Leser/innen welche Tätigkeiten wir in der Gemeinde durchgeführt haben 
bzw. durchführen wollen. Vielleicht ergeben sich dadurch Synergie-Effekte und Interessierte könnten 
an so manchen Projekten zur Mitarbeit motiviert werden. 
 
(Ferien-)Job-Angebote  
Suchen heimische Betriebe Mitarbeiter/innen, so wäre die Verkündung in unserer Zeitung ein 
besonderes Service, nicht nur für unsere Leser/innen, sondern auch für die Unternehmen, die dadurch 
zusätzliche Werbewirkung hätten. Vielleicht ergibt sich im Gegenzug die Möglichkeit eines bezahlten 
Inserates.  
 
Gemeindeinformationen (Müll-, Wasserinfo, …) 
Auf keinen Fall dürfen die allgemeinen Gemeindeinformationen in unserer Zeitung fehlen. Diese sind 
die primäre Legitimationsberechtigung unseres Blattes und werden grundsätzlich gelesen.  
 
Gemeindesport  
Der heimische Sportverein hat sicherlich Interesse einen Artikel in unserer Zeitung zu schreiben. Nicht 
alle Berichte müssen wir selbst schreiben, denn eine Gemeindezeitung sollte sich als Sprachrohr der 
gesamten Gemeinde verstehen. 
 
Gesellschaftliche Nachrichten (Geburtstage, …) 
Ein weiterer Grund, warum Gemeindezeitungen sehr gerne gelesen werden, sind die Anzeigen von 
Geburtstagen, Jahrestagen, Hochzeiten, Geburten und Todesfällen in der Gemeinde. Dabei muss man sehr 
sorgfältig sein, um keinen Termin zu vergessen. 
 
Interviews mit Persönlichkeiten  
Ein Interview mit bekannten Personen macht nur dann Sinn, wenn diese einen Bezug zur Gemeinde 
haben. Eventuell geben sie ein Konzert oder verbrachten ihre Kindheit in diesem Ort. 
Dementsprechend müssen natürlich auch die Fragen gezielt gestellt werden! 
 
Jugend-Seiten 
In unserer Zeitung dürfen wir auf keinen Fall auf die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde 
vergessen. Zumindest eine Seite sollte ihnen gewidmet werden, die sie selbst frei gestalten dürfen. Diese 
Jugendpartizipation in unserer Zeitung ist ein wichtiges zukunftsorientiertes Projekt. 
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Kunst und Kultur 
Auch Kunst und Kultur sollte in unserer Zeitung nicht zu kurz kommen. Auch diese Rubrik kann durch 
Gastartikel gestaltet werden.  
 
Leser/innenbriefe 
Briefe von Leser/innen sollten immer ernst genommen werden – doch nicht alle davon gehören in der 
Zeitung abgedruckt. Viel wichtiger ist es, jeden einzelnen Brief zu beantworten – das gilt natürlich auch 
für E-Mails. In der Regel gehört eine Anfrage innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Sollte dies 
aufgrund der Komplexität der Frage nicht möglich sein, müssen wir wenigstens eine 
Eingangsbestätigung retour schicken. 
 
Meinungsumfragen 
Als Gemeindezeitung eine Meinungsumfrage durchzuführen, kann mitunter sehr heikel werden, da 
diese zu politischen Themen als bindend angesehen werden könnten. Außerdem muss vorher geklärt 
werden, wie mit dem Ergebnis umgegangen wird und wer überhaupt die Ergebnisse auswertet. 
 
Rätsel, Witze 
Rätsel und Witze lockern eine Zeitung auf. Doch gerade bei Witzen ist Vorsicht geboten, da der 
Humor nicht bei allen Menschen gleich ist und was der/die Eine lustig findet, kann der/die Andere 
wiederum lächerlich bzw. beleidigend finden. 
 
Schulnachrichten 
Auch den Ausbildungsstätten der Gemeinde sollten wir einen Platz in unserer Zeitung einräumen. 
So könnten eventuell sogar Kooperationen entstehen, dass Lehrer/innen oder Schüler/innen uns 
bei der Zeitungsarbeit unterstützen (etwa das Lektorat übernehmen). 
 
Seite der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters 
Ein kurzer Kommentar (Vorwort) der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters erklärt sich in einer 
Gemeindezeitung von selbst. Doch auch hierbei nicht den Grundsatz vergessen: In der Kürze liegt die 
Würze! 
 
Veranstaltungskalender, Terminkalender 
Niemals dürfen wir auf den Terminkalender vergessen. Darin sollen alle Termine, die für unsere 
Leser/innen relevant sind, vermerkt sein: Müllabfuhr-, Sperrmülltermine, Feste, Feiern, Schulferien, 
Kirchentermine, Vereinsfeste, etc. Dieser Kalender befindet sich entweder in der Mitte des Heftes, 
sodass er herausnehmbar ist, oder am hinteren Umschlagsblatt. 
 
Vereinsnachrichten 
Wie die Schulen sollten auch alle Vereine (Feuerwehr, Jugendverein, Frauenverein, 
Seniorenverein, …) einen Platz in unserer Zeitung erhalten.  
 

2. Textaufbau 

Während der aus unserer Schulzeit bekannte Aufsatz üblicherweise in Einleitung, Höhepunkt und 
Schluss gegliedert wird, ist ein journalistisch korrekt gemachter Artikel in der Regel ganz anders 
aufgebaut. Und noch etwas wichtiges: Keine überlangen Sätze, sondern solche mit einer Wortzahl 
zwischen 13 und 25.  
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Artikelformen  
Meldung, Interview, Reportage, Kommentar, Glosse, … Der Unterschied der Artikelformen liegt in der 
Wortwahl, im Aufbau, im Schreibstil und im Ziel/der Absicht eines Textes. Einem Text geht eine 
Recherche voraus. Daher ist die Recherche die Kernkompetenz und Ausgangslage für alle 
Textsorten!  
 
Titel  
Der Titel ist üblicherweise nicht länger als eine Zeile und stellt eine kürzest gefasste Inhaltsangabe dar. Um 
den Titel möglichst kurz und prägnant zu halten, sind Verkürzungen und Abkürzungen möglich: Bei Namen 
werden alle Titel, Berufsbezeichnungen und Vornamen weggelassen. Zwecks Abkürzung werden auch 
sämtliche Artikel und Beifügungen weggelassen. Sehr gebräuchlich für Abkürzungen im Titel ist auch die 
Verwendung von Doppelpunkten. 
 
Am häufigsten werden Titel verwendet, die aus drei Worten bestehen (,‚Dreier-Schmäh“). Solche aus 
drei Worten bestehenden Titelzeilen sind sehr prägnant und grafisch in einer Zeile unterzubringen. 
Überdies sind solche Titel meist nicht holprig, sondern weisen eine gewisse Sprachmelodie, einen 
Rhythmus auf. Beispiele für solche „Dreier-Schmäh-“ Titel: Auto gegen Baum, Schule wird renoviert, 
Minister gegen Privatisierung, etc. 
 
Bei entsprechendem Platzangebot und zumindest bei der Titelgeschichte einer Zeitung wird oft auch 
ein zwei- bis dreizeiliger Titel verwendet. Dies ist letzten Endes eine Entscheidung des Layouters und 
hängt auch weitgehend von der generellen Titelgestaltung der Zeitung ab.  
 
Lead  
In einer korrekt abgefassten Meldung muss schon in den ersten Sätzen das Wesentliche stehen, 
damit die/der Leser/in rasch weiß, worum es geht und zum Weiterlesen angeregt wird. In der 
Einleitung müssen auch die „6W“ (Wer hat was, wann, wie, warum, wo getan?) enthalten sein, oder 
zumindest die wichtigsten davon. Die Einleitung (auch Vorspann genannt) erstreckt sich in der Regel 
über fünf bis acht Zeilen, zwei bis drei Sätze. Begnügt sich ein/e Leser/in mit einer knappen 
Information und ist an näheren Details eines Ereignisses nicht besonders interessiert, so muss er/sie 
bereits der Einleitung die wichtigsten Fakten entnehmen können. Wie in vielen anderen Bereichen 
heißt es auch für den/die Journalist/in beim Artikel: Das Wichtige zuerst! 
 
Zwischentitel 
Bei einem längeren Artikel verwenden wir nicht nur zur grafischen Auflockerung Zwischentitel. Der 
Zwischentitel ist etwas größer als der Text gesetzt und fett, er wird etwa im Abstand von 20 bis 30 Zeilen 
verwendet. Ansonsten verhält es sich mit ihm wie beim Titel überhaupt: Der Zwischentitel gibt demnach 
eine knappest gefasste Inhaltsangabe über die nächsten 20 Zeilen.  
 
Verständlichkeit  
Bestimmte Begriffe und vor allem Abkürzungen, die wir nicht unbedingt bei der gesamten Leserschaft 
als bekannt voraussetzen können, müssen im Text erklärt werden. Bei Abkürzungen schreiben wir bei 
der ersten Nennung sowohl den gesamten Begriff und in einer Klammer die Abkürzung. In weiterer 
Folge wird nur mehr die Abkürzung verwendet. In vielen Fällen muss auch mehr oder weniger 
ausführlich auf die Vorgeschichte gewisser Ereignisse zurückgegriffen werden, um die Leserfrage nach 
dem „Warum“ einer Handlung zu beantworten. Darüber hinaus gehören auch noch alle anderen, für das 
Verständnis der Vorkommnisse wichtigen Zusammenhänge erläutert. Schließlich ist es angebracht bei 
einem sehr langen Artikel jeweils auch eine sehr kurze Zusammenfassung anzuhängen. 
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Besondere Vorsicht ist beim Gebrauch von Fremdworten geraten. Journalist/innen sollen die Leserschaft 
nicht damit zu beeindrucken versuchen, indem sie diese mit Fremdworten überhäufen, die diese 
vielleicht gar nicht versteht, sondern durch betonte Klarheit und Verständlichkeit eines Artikels. Es ist 
nämlich viel schwieriger eine komplexe Materie einfach zu erläutern, als kompliziert 
„herumzuschwafeln“. Sprachklischees und vor allem Amtsdeutsch sind keineswegs dazu angetan, die 
Verständlichkeit eines Artikels zu heben. Es ist viel besser sich beim Schreiben an die alte englische 
Journalistenregel „KISS“ zu halten: Keep it short and simple! 
 
Aktendeutsch vermeiden: 
beinhalten:   enthalten, einschließen 
erstellen:   anfertigen, ausarbeiten 
Im Rahmen von:  in, innerhalb, anlässlich 
bewusst:   absichtlich, vorsätzlich 
herunterspielen:  verharmlosen, abwiegen 
vollster Zufriedenheit:  Erwartungen übertroffen 
 
Tautologien („Doppelmoppelung“) 
Innovative Neuheit 
Vorprogrammiert 
Aktive Mitarbeit 
Vorankündigung 
Zukunftsperspektiven 
 
Interessante Elemente 
Eine Information ist nur dann berichtenswert, wenn sie eine Neuigkeit enthält, einen sogenannten 
„Newswert“ hat und somit Neugier und Interesse bei den Leser/innen weckt, weil diese informiert sein 
wollen.  
 

·  Prominenz 

·  Nähe 

·  Gefühl 

·  Fortschritt 

·  Wichtigkeit 

·  Konflikt (“only bad news are good news”) 

·  Dramatik 

·  Kuriosität 
 
FACTBOX 

·  Kurze Worte und Sätze! 

·  Hauptsätze sind erste Wahl 

·  Orientierung an gesprochener Sprache 

·  Fachjargon, wenn möglich vermeiden 

·  Logisch strukturiert 

·  Absätze und Überschriften 

·  Aktiv statt Passiv 

·  Bilder im Kopf entstehen lassen  

·  Überflüssiges streichen  
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3. Das Einmaleins des Artikels 

·  Abklären welche Textart  

·  Zielgruppe kennen 

·  Genügend Zeit einplanen 

·  In Phasen schreiben 

·  Gründliche Recherche (6 W‘s) 

·  Brainstorming und Mind Mapping 

·  „Etappentechnik“  
 
Wir sollen nun einen Artikel für unsere Zeitung schreiben – doch wie fange ich an? Zuerst muss ich das 
Thema und die verlangte Textart kennen. Sollte die Textgattung nicht vorgeschrieben sein, kann ich diese 
natürlich flexibel wählen (meistens handelt es sich dabei um einen Bericht, es könnte aber auch ein 
Kommentar oder eine Reportage sein). Auch die Zielgruppe, an die ich mich mit diesem Text wende, muss 
ich kennen und mich stets fragen: „Ist dies für meine Zielgruppe interessant und relevant?“. Journalismus 
ist ein Handwerk und je häufiger man einen Artikel schreibt, umso schneller wird man dabei. Daher darf 
man nicht verzagen, wenn die ersten Artikel nicht leicht von der „Hand gehen“. Aus diesem Grund muss 
ich genügend Zeit zum Schreiben einplanen. Doch dem Schreiben geht natürlich eine gründliche 
Recherche voraus. Danach schreibe ich alle Fakten und Details – die ich als wichtig erachte – auf einen 
Zettel und beginne diese zu strukturieren. Nun setze ich Wertigkeiten und habe sozusagen das Gerüst für 
meinen Text, den ich nun nach dem journalistischen Grundsatz „Keep it short and simple“ (also je kürzer 
und prägnanter – desto besser!) ausformulieren kann. Voilá – der Artikel ist fertig. Nun lese ich ihn laut vor 
– und sollte ich zu stocken beginnen, kennzeichne ich diese Stelle, um sie danach zu überarbeiten. Zur 
Sicherheit lasse ich den Text von Freunden auf Rechtschreib-, Grammatik- und Verständnisfehler 
überprüfen – denn nicht alles, was mir sonnenklar erscheint, ist für andere verständlich. Erst dann ist mein 
Artikel fertig. 
 

4. Barrierefreier Zugang 

In den letzten Jahren wurde die barrierefreie Gestaltung von Websites der öffentlichen Verwaltung in 
Österreich verpflichtend. So müssen alle Bilder mit Bildunterschriften versehen werden, die durch eine 
spezielle Computersoftware sehbeeinträchtigten Menschen vorgelesen werden können. Bei einem 
Printmedium sieht die Barrierefreiheit ähnlich aus. Auch hier gilt: kein Bild ohne Bildtext. Zudem ist auf 
die Schriftgröße und die Farbwahl zu achten, damit der Text auch visuell leicht lesbar ist.  
 

5. Gendergerechte Sprache 

Trotz sperriger Formulierungen, die das Lesen nicht gerade erleichtern, ist die Verwendung von 
geschlechtergerechter Sprache nicht bloß Geschmacksache, sondern mittlerweile Standard. Viele 
Zeitungen helfen sich, indem sie im Impressum schreiben: „Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wurde 
auf eine beidergeschlechtliche Endung in unseren Berichten verzichtet. Es soll aber an dieser Stelle 
betont werden, dass sowohl Frauen als auch Männer angesprochen werden!“ Wichtig ist nur, dass es 
eine klare Linie gibt und immer gleich „gegendert“ (Schüler/innen, SchülerInnen oder Schülerinnen 
und Schüler, ...) oder eben nicht geschlechtergerecht formuliert wird. 
 

6. Rechtschreibung 

Eigentlich sollte dies nicht extra betont werden müssen, doch nicht alle Menschen halten sich an  
die gültige „neue deutsche“ Rechtschreibung. Die 1996 beschlossene Rechtschreibreform ist seit  
1. August 2006 verbindlich in Kraft getreten und muss daher in unserer Zeitung beachtet werden! 
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GESTALTUNG 

1. Typografie 

Das Wort Typografie leitet sich aus dem Griechischen ab, týpos (Schlag, Abdruck) und grafein 
(zeichnen, schreiben) ab. Von Typografie spricht man seit Mitte des 15. Jahrhunderts, als Johannes 
Gutenberg in Straßburg und Mainz das System der beweglichen Bleilettern entwickelte. Unter 
Typografie wurde lange Zeit der Umgang mit Schrift und begleitenden Elementen wie Schmuck, 
Rahmen oder Linien verstanden, den Arbeitsmaterialen des Bleisetzers. Mit Typografie wurde ein Text 
möglichst leserlich aufbereitet. Einen Text ordentlich zu gliedern und logisch zu ordnen war die 
Aufgabe jedes Schriftsetzers.  
 
Was früher ein schmutziger und knochenharter Job war, avancierte im Laufe des Computerzeitalters 
zu einem angesehenen und kreativen Arbeitsplatz. Dadurch änderte sich auch das Anforderungsprofil 
eines Typografen. Die heutigen Techniken erlauben die Gestaltung eines Textes, auch weit über die 
Auswahl von Schriftarten hinaus. Die Typografie hat eine Erweiterung in Richtung visueller 
Kommunikation erfahren. Zu Schrift, Linien und Schmuckelementen ist das Bild in all seinen 
Ausprägungen auf den Arbeitsplatz gekommen. Nicht, dass man früher keine Bilder verarbeiten 
konnte, Buchillustrationen wie den Holzschnitt kannte man schon vor der Erfindung des Bleisatzes.  
 
Der Unterschied zu früher ist, dass wir heute alles auf dem gleichen Arbeitsplatz erledigen können. Die 
gestalterischen Möglichkeiten haben sich um ein Vielfaches erhöht. Deshalb ist es angebracht, den 
Begriff Typografie nicht mehr so eng zu sehen und die gesamte Gestaltung einer Zeitungsseite (das 
„Layout“) mitzudenken. 
 
Typografie kann ... 
 ... Inhalte ordnen und strukturieren. 
 ... Inhalten Ausdruckskraft geben. 
 ... Inhalte lesbar oder unlesbar machen. 
 ... anziehend oder unauffällig wirken. 
 
Typografie soll oder kann nicht ... 
 ... Selbstzweck sein. 
 ... schlechte Inhalte verbessern. 
 ... sich über den Inhalt erheben. 
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2. Corporate Design  

Unter dem Begriff Corporate Design (CD) wird heute ein formales Konzept verstanden, das sämtliche 
Designaspekte eines Unternehmens zu einem starken, wieder erkennbaren Auftritt vereinigt. Neben 
dem visuellen Erscheinungsbild gehört alles sinnlich Erfassbare dazu: Architektur, Innenarchitektur, 
Möblierung, die Bemalung von Geräten und Maschinen, Wandschmuck, der Anzug des 
Außendienstmitarbeiters, Musik.  
 
Corporate Design ist deswegen so wichtig, weil es eine wichtige und sichtbare Form der 
Kommunikation ist. Das Corporate Design ist ein Teilaspekt der gesamtheitlichen Corporate Identity 
(CI). Mit CI beschreibt man das Konzept, die Unternehmenskultur permanent zu steuern – im Sinne 
eines dauernden Prozesses, nicht eines Zustandes.  
 
Wahrnehmung 
„Auffallen“ ist der Zweck einer Typografie. Es soll den/die Leser/in animieren, das Produkt genauer 
anzusehen. Diese Wahrnehmung kann mit unterschiedlichsten Mitteln erreicht werden.  
 

3. Grundbegriffe der Schrift 

Schriftschnitte sind normalerweise in verschiedenen Größen jeweils mit einem kompletten Satz aller 
Zeichen (= Zeichensatz oder Schriftsatz) verfügbar. Ein Zeichensatz beinhaltet alle Zeichen in jeder 
Schriftgröße und in jedem Schriftstil (normal, kursiv, fett, etc.), die für den Satz benötigt werden. 
Großbuchstaben werden als Majuskeln (oder Versale) und Kleinbuchstaben als Minuskeln (oder 
Gemeine) bezeichnet. Bei den Minuskeln finden sich Aufstriche, wie beim Buchstaben „d“ in der 
Oberlänge und der Abstriche, wie beim Buchstaben „j“ in der Unterlänge. Schriften besitzen Varianten 
bei denen die Schriftstärke, die Schriftbreite und die Schriftlage verändert sind. Die Variationen dienen 
dazu, die Schrift „auszuzeichnen“ (= hervorzuheben). Die unterschiedlichen Stile finden sich bei den 
meisten Schriften und werden auch Schriftschnitte genannt, da Buchstaben ursprünglich in Holz 
geschnitzt wurden. Bei diesen Schnitten unterscheiden sich beispielsweise die „Dicke“ der 
Buchstabenstriche, die Abstände zwischen den Buchstaben, etc.  
 

Schriftgröße 
Als Schriftsatzmaß oder Schriftgrad bezeichnen wir ein Maßsystem in der Typografie, mit dem bei 
Druckerzeugnissen Schriftgrößen, Zeilenabstände und Ähnliches gemessen werden. Festgeschrieben 
sind die Maße in der DIN 16507-1. Mit dieser Maßeinheit wird nicht die tatsächliche Buchstabengröße 
(Versalhöhe) gemessen, sondern die sogenannte Kegelhöhe. Der Kegel ist im Bleisatz der Körper, der 
den (meist kleineren) Buchstaben trägt. 
 
Punkt und Pica sind zwei Größenangaben, die im Bereich der Vorstufe und beim Druck verwendet 
werden. Die Schriftgröße wird in Punkt angegeben, während Zeilenlängen in Punkt und Pica gemessen 
werden. Ein Punkt entspricht 0,35 mm bzw. 1/72 Zoll (1 mm = 2,8346 pt). Pica wird (vorwiegend in 
englischsprachigen Ländern) für Breiten- und Höhenangaben sowie für die Angabe der Zeilenlänge 
verwendet. Bei uns wird für diese Angaben das metrische Einheitensystem (Einheiten: „mm“ und „cm“) 
verwendet. Schriftgrößen werden immer in Punkt angegeben. Im Allgemeinen werden nur Größen 
zwischen 6 und 72 Punkt benutzt. Der Zeilenabstand kann ebenfalls in Punkt angegeben werden. Die 
Zeilenlänge wird ebenso wie die Höhe eines Textblocks in Pica (bei uns in: mm) angegeben. 
Beispielsweise wird ein Textblock 12 Pica breit und 36 Pica hoch gesetzt. Ein Pica sind 12 Punkt und 6 
Pica, etwa ein Zoll (2,54 cm).  
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Geviert ist ebenfalls wichtig für den Satz, obwohl es nicht zum Punktsystem gehört. Das Geviert ist die 
Schriftgröße eines Buchstaben-Quadrates (ein 10 Punkt-Geviert ist jeweils 10 Punkt hoch und 10 Punkt 
breit). Diese „relativen Leerzeichen“ (Halbgeviert, Geviert, Viertelgeviert) werden heute meist für 
Absatzeinzüge und beim Satz von Tabellen verwendet.  
 
Zeilenabstand 
Der Zeilenabstand ist der Abstand zwischen zwei direkt untereinander gelegenen Zeilen eines Textes, 
gemessen von Grundlinie zu Grundlinie. Angegeben wird er zumeist in der typografischen Einheit Punkt. 
Der Zeilenabstand ist wesentlich für die Leserlichkeit eines Textes, da sowohl zu geringer als auch zu 
großer Abstand (unter Typografen „Lattenzaun“ genannt) das Verfolgen der Zeilenwechsel erschwert.  
 
Schriftcharakter 
Jede Schrift hat einen Charakter. Sie kann zum Beispiel solide, seriös, mondän oder gutmütig wirken. 
Die unterschiedlichen Schriftarten werden gezielt eingesetzt, um Drucksachen bestimmte Konnotationen 
zuzuweisen (wie beschrieben solide, lustig, seriös, modern, veraltet, …). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreisen Sie die Schriftart ein, die Sie für angebracht halten. 
 

4. Auswahl der Schriftart 

Eine sorgfältig ausgewählte Schrift kann manchmal schnell durch fixe Vorgaben verworfen werden. Ist 
die Drucksache nämlich Teil einer Reihe, bestehen bindende Corporate-Design-Richtlinien, oder gibt 
der Auftraggeber eine Schrift vor, müssen wir uns in der Wahl der Schrift unterordnen. Da im letzten 
Fall die Wahl durch Fachunkenntnis oft die falsche sein kann, ist es natürlich trotzdem die Aufgabe 
des/der Gestalter/in, für den guten Geschmack zu kämpfen. Oft steht aber einfach kein Geld zur 
Verfügung, eine bestimmte Schrift zu kaufen, dann müssen wir in unserem bereits erworbenen 
Bestand nach guten Kompromisslösungen suchen. 
 
Botschaft 
Was will ich mit meinem Text den Leser/innen sagen? Was will ich verkaufen? Wie soll der Text 
wirken? Wer ist meine Zielgruppe? Sind die Ziele klar abgesteckt, finden wir die passende Schrift 
schnell mit Hilfe der Klassifikation.  
 
Anwendungsgebiet 
Die meisten Schriften entstehen aus der Zwangslage heraus, dass für die geplante Anwendung noch 
keine geeignete Lösung existiert. So gibt es viele Schriften, die einem bestimmten 
Verwendungszweck angepasst wurden:  
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Lesen 
Langstrecken-Lesesatz hat sich seit 500 Jahren kaum verändert, er ist wie keine andere Sparte der 
Typografie stark an Konventionen gebunden. Eine gute Textschrift soll nicht auffallen oder stören, 
sondern unsere Augen auf der Zeile halten. Die Textschrift sollte zugunsten des Inhalts zurücktreten 
und das Lesen so entspannt wie möglich machen. Eine besonders gute Lesbarkeit der Schrift ist 
wichtig für Bücher und längere Texte, deshalb kommen hier meist Serifenschriften mit dynamischem 
Formprinzip beziehungsweise Renaissance- und Barock-Charakter zum Einsatz. Serifenlose Schriften 
sind nur bedingt für ganze Bücher geeignet (Garamond, Dante, Caslon). „Serifen“ bezeichnen dabei 
die feinen End-Querstriche, um einen Buchstaben abzuschließen. 
 
Werbung 
Lesetypografie ist heutzutage nicht mehr das Hauptthema. Bei Massendrucksachen wie Flyern und anderen 
Werbemitteln geht es mehr um Auffälligkeit und Originalität als um Lesbarkeit. Diese Entwicklung hat mit 
dem Zeitungsdruck Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzt, als man begann, nicht mehr wie beim Buch 
von vorne nach hinten, sondern selektiv die Artikel einer Zeitung zu lesen oder ein Flugblatt zu überfliegen. 
Hier gelten andere Kriterien für Schrift und Gestaltung: Das überfliegende Auge soll an Überschriften 
hängen bleiben und zum Lesen animiert werden. Seit dem Computerzeitalter werden Unmengen von Spaß-
Schriften herausgebracht, die sich meist nur einmal verwenden lassen. Da Anzeigen und Poster sowieso 
ziemlich schnelllebig sind, ist es hier nicht so schlimm, wenn man mal danebengegriffen hat. Soll aber eine 
Marke kommuniziert werden, ist eine langfristige und bedachtere Schriftwahl zu empfehlen. (Franklin Gothic, 
Eurostile, Avant Garde) 
 
Zeitung  
Die Times ist die wohl bekannteste Zeitungsschrift, aber für diese Anwendung nicht immer geeignet, da 
sie relativ fein und scharfkantig ist. Sie wurde 1931 für das Times Magazine entwickelt. In der Regel aber 
erforderte der schnelle Rotationsdruck und das schlechte Papier, Schriften mit robusten Serifen und 
wenig Kontrast, die auch verlaufende Druckfarbe verkraften konnten. Besonders wichtig ist darüber 
hinaus der Platzverbrauch einer Schrift – die Effizienz. Schriften mit großer x-Höhe (Mittellänge der 
Buchstaben, die Höhe der Kleinbuchstaben) ermöglichen den Gebrauch von kleineren Punktgrößen, 
erfordern allerdings etwas mehr Zeilenabstand.  
Zeitschriften sind modischer, wechseln häufiger ihr Editorial-Design. Dafür werden Text und Bild 
beim Drucken in feine Punkte aufgerastert. Dieses Verfahren zehrt sehr an feinen Details und 
Serifen, darum sollten auch hier robuste Schriften verwendet werden (Times, Nimrod, Corona). 
 
Beschilderung 
Typografie für Beschilderungen muss eine optimale, schnelle Lesbarkeit ermöglichen und auf 
unterschiedlichste Lichtverhältnisse eingehen. Hier eignen sich serifenlose Schriften mit offenen 
differenzierten Buchstabenformen gut. Bei negativer Schrift und Hinterleuchtung muss der 
Buchstabenabstand weiter gehalten werden. Allgemeine Großschreibung sollte man vermeiden, 
da sonst Wörter nicht so schnell erkannt beziehungsweise gelesen werden können (Frutiger, 
Univers, Syntax). 
 
Display 
Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten sich die „Fat-Faces“. Vor allem für Überschriften in  
(Boulevard-) Zeitungen oder wo sonst noch starke Hingucker nötig sind, werden extrem fette, 
schwarze Schriften benutzt, die den Platz möglichst groß und dicht füllen. Solche Displayschriften sind 
meist sehr eng und fett, so dass kaum noch Buchstabeninnenraum übrig bleibt und die Schrift 
dadurch noch fetter wirkt. Da man dies mit Serifenlosen besser machen kann, sind Schriften mit 
Serifen relativ dünn gesät (Gill, Futura, Franklin). 
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Ausbau der Familie 
Am idealsten wäre es natürlich, wenn innerhalb einer Aufgabe alle vorkommenden 
Anwendungsgebiete mit einer einzigen Schriftfamilie abzudecken wären. Vor allem bei komplexen 
Aufgaben wie etwa einem Corporate Design oder einem Zeitschriftenlayout müssen wir auf den 
Ausbau einer Familie, die Anzahl der verschiedenen Schriftschnitte achten: zum Beispiel eine gut 
lesbare Schrift für einen langen Text, eine Serifenlose für einen kurzen Text oder Auszeichnungen, 
schmale Varianten für Beischriften und Platznot, die eine lesbare Korrespondenz gewährleisten. 
International agierende Firmen brauchen oft auch nicht lateinische Schnitte, wissenschaftliche 
Arbeiten erfordern eine Menge mathematischer oder anderer spezifischer Sonderzeichen.  
 
Gute und schlechte Schriften 
Über passende Schriften und Geschmack lässt sich streiten, über schlecht produzierte Schriften 
weniger. Stehen die Buchstaben in ungleichmäßigen Abständen zueinander, ist die Zurichtung 
eindeutig schlecht. Traditionelle Schriftenhäuser können es sich nicht leisten, solche Fonts 
herauszugeben. Schlechte Schriften erkennt man am niedrigen Preis, „1.000 Schriften für € 50,-“ 
können unmöglich Originale oder legal erworbene Satzschriften sein.  
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5.  Layoutgestaltung  

Format  

·  Wahl nach Art der vorherrschenden Abbildungsformate: Haben wir viele querformatige 
Abbildungen, bietet es sich an, das Format ebenfalls querformatig zu wählen. 

 

·  Wahl nach Art des Inhalts: Gibt es Bezüge zwischen dem Inhalt und dem Charakter des 
Produktes, das diese in einem bestimmten Format besser ausgedrückt werden können? Der 
Einband eines Buches über die Architektur- und Designschule „Bauhaus“ könnte sehr schlicht 
und zurückhaltend (weiß), über die Kunstrichtung „Kubismus“ hingegen quadratisch gestaltet 
sein.  

 

·  Wahl des Formats nach praktischen Gesichtspunkten: Wie viel Platz soll das Produkt 
aufgeklappt einnehmen, wo wird es vorzugsweise gelesen? So haben einige Zeitschriften 
inzwischen eine Zweitausgabe im handlicheren A5-Format für das Lesen unterwegs (z. B. 
„Die Welt“).  

 

·  Wahl nach produktionstechnischen Kriterien: Haben wir ein geringes Budget für unser Produkt, 
können wir überlegen, wie es möglichst kostengünstig (papiersparend) hergestellt werden kann. 
Dazu wird oftmals berechnet, wie das Format der Druckmaschine möglichst sinnvoll mit Nutzen 
belegt wird. Ursprung für die DIN-Normierung ist das Format A0. Es misst 841x1189 mm, was 
0,999949qm entspricht, aufgerundet einen Quadratmeter. Durch viermaliges Falzen entstehen 
somit 16 Blätter im Format A4. 

 
Satzspiegel  

Wenn wir das exakte Seitenformat festgelegt haben, können wir direkt mit der Gestaltung 
anfangen. In der modernen randlosen Typografie ist das ganze Format unsere Gestaltungsfläche. 
Traditionell schränkt man sich aber auf einen begrenzten Bereich ein, den Satzspiegel. Als 
Satzspiegel bezeichnet man ein unsichtbares Netz von Hilfslinien und Hilfszeichen, die eine 
standgenaue Positionierung von verschiedensten Elementen auf allen Seiten einer Drucksache 
ermöglichen. Zu beachten ist, dass die Doppelseite die Betrachtungseinheit für den Leser darstellt 
– nie die einzelne Seite, es sei denn, es gibt nur Einzelseiten.  
 
Für die Randverhältnisse gilt generell:  
Rand unten 2 Teile | Rand oben und  
außen je 1 Teil | Rund im Bund 1,5 Teile 
 
Der untere Rand ist immer größer ist als der obere! 
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Weitere Anmerkungen zu 
unserem Layout: 
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Spalten 
Die Zahl der Spalten richtet sich nach dem Verwendungszweck und nach der gewünschten 
Gestaltungsflexibilität. Je schneller das Layout aufgebaut werden soll und je einfacher die 
Layoutgestaltung sein darf, desto weniger Spalten können wir verwenden. Je komplexer der Inhalt 
und die Gestaltung aufwendiger sein sollen, desto mehr Spalten setzen wir ein. Bei einem 
Hochformat, dessen Maße sich in der Nähe der DIN-Formate bewegen, wird man zwischen zwei und 
neun Spalten wählen. Wir müssen auf ganzzahlige Millimeterwerte bei den Spaltenbreiten aufpassen, 
denn das Layoutprogramm würde immer krumme Maße nehmen, was uns später das exakte Angeben 
von Bildmaßen und die genaue Bildposition erschwert.  
 
Die relativ strenge Einteilung in fixe Spalten wird heute häufig nicht mehr so eng gesehen. 
Viele Zeitschriften sind dazu übergegangen, sogar mehrere Satzspiegel mit unterschiedlicher 
Spaltenzahl im gleichen Heft anzuwenden. Das Layout wird dadurch aber anspruchsvoller – 
Lebendigkeit herzustellen benötigt mehr Erfahrung und gestalterisches Können als das bloße 
Abfüllen der Texte in gegebene Spaltenbreiten.  
 
Faustregel: Spaltenbreite: mindestens 1,5-mal Alphabet 
 
Satzarten 
 
Blocksatz 
Beim Blocksatz handelt es sich um die Methode, einen Text so zu setzen, dass die Zeilen 
durch Erweiterung der Wortzwischenräume auf gleiche Breite gebracht werden. Die Ränder 
sind sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite bündig. Die letzte Zeile eines im 
Blocksatz formatierten Textes ist in der Regel am linken Absatzrand orientiert und der Text 
läuft entsprechend seiner restlichen Länge aus. Typische Anwendungsgebiete von Blocksatz 
sind die Texte in Zeitungen, Illustrierten und Büchern. Bei anderen Drucksachen ist, abhängig 
von den verwendeten Textmengen und der beabsichtigten Wirkung, von Fall zu Fall zwischen 
Blocksatz, Flattersatz und Mittelachsensatz zu entscheiden. Im Webdesign ist Blocksatz eher 
ungebräuchlich, da keine automatische Silbentrennung möglich ist und daher leicht lange 
Lücken im Text entstehen können. 
 
Flattersatz 
Im Gegensatz zum Blocksatz sind die Abstände zwischen Buchstaben und Wörtern immer gleich groß. 
Erreicht ein Wort den vorgegebenen Spaltenrand, wird es in die nächste Zeile umbrochen (englischer 
Flattersatz). Dies führt zu einer Treppenstruktur am rechten Spaltenrand. In der deutschen Sprache mit 
ihren zahlreichen Komposita ist diese Form wenig verbreitet, die wegen der Verhinderung der 
Silbentrennung ein sehr unruhiges Schriftbild ergibt. Hier ist der Flattersatz mit Silbentrennung innerhalb 
einer in der Textverarbeitung vorgegebenen Trennzone am Zeilenende verbreitet. Texte mit Flatterrand 
lassen sich leichter lesen als solche im Blocksatz. Generell ist diese Einschätzung jedoch abhängig von 
der Art des Textes.  
 
Der Flattersatz ist förderlich für die Orientierung im Text, da die Abstände zwischen den Wörtern immer 
gleich bleiben, was die Blickbewegung beim Lesen erleichtert, und da ein Verrutschen des Blickes in die 
falsche Zeile wegen der unterschiedlichen Zeilenlänge seltener vorkommt. Unabhängig davon ist für 
manche Textarten der Flattersatz aus ästhetischen Gründen angebracht; insbesondere Gedichte, bei 
denen die treppenartige Struktur zum Erscheinungsbild des Textes beiträgt und teilweise als aktives 
Gestaltungsmittel eingesetzt wird. 
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Mittelachsensatz 
Beim Mittelachsensatz (axialer oder auch symmetrischer Satz) werden die Textzeilen zur Mitte zentriert 

geschnitten. Dies geschieht durch eine gedachte senkrechte Linie durch die Kolumne. Die axiale 
Anordnung des Textes erzwingt einen bestimmten Leserhythmus und hebt einzelne Satzteile hervor. 

Daher wird der Mittelachsensatz häufig bei Gedichten angewendet. Noch häufiger findet er sich aber auf 
Titelblättern oder auch auf Urkunden. Für größere Textmengen eignet sich der Axialsatz nicht, da ein 

schneller und ungestörter Lesefluss nicht möglich ist. 
 

Grundlinienraster  
Um eine Seite ohne großen Aufwand so zu strukturieren, dass ihre Zeilen unsichtbaren Halt haben, 
bzw. von Spalte zu Spalte auf der gleichen Schriftlinie stehen, bietet sich das Erstellen eines 
Grundlinienrasters an. Der Abstand von einer Zeile des Grundlinienrasters zur nächsten ist nichts 
anderes als der Zeilenabstand Eurer Grundschrift.  
 
Seitenzahl  
Die Paginierung ist nicht zwingend notwendig – sie kann eingesetzt werden, um den Suchvorgang von 
einem Inhaltsverzeichnis oder einem Glossar zu erleichtern. Bei zwei- oder vierseitigen 
Druckerzeugnissen kann aber gut darauf verzichtet werden – mit einem einzigen Handgriff ist hier das 
Dokument durchgesehen.  
 
Bei vielseitigen Objekten ist die Paginierung hingegen hilfreich: 

·  Beim Leseunterbruch kann die Stelle besser wieder gefunden werden. 

·  Beim telefonischen Kontakt kann auf eine Stelle hingewiesen werden. 

·  Bei Quellenhinweisen und Querverweisen kann so die Textstelle besser beschrieben werden. 
 
Wer ein Buch oder eine Zeitschrift schnell durchblättert, überfliegt nur die äußeren Partien des 
Objektes, die Stellen im Bund bleiben mehr „verborgen“, bei der Schnelldurchsicht sind sogar nur die 
äußersten Zentimeter sichtbar. Grundsätzlich sind alle Stellen belegbar, der Rand im Bund ist jedoch 
nicht sehr funktionell. 
 
Linien und Rahmen 
 
Funktionen von Linien und Rahmen: 

·  Sie grenzen Layoutteile voneinander ab. 

·  Sie verbinden Layoutelemente. 

·  Sie dienen als reines Gestaltungselement. 
 
Strichstärke 
In der funktionalen Gestaltung ist es sinnvoll, die Strichstärke der Linie an die Strichstärke Eurer Schrift 
anzulehnen. Wenn diese in den Strichstärken variiert, orientiert euch am feineren Strich der Schriftgröße.  
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Welche Linie passt nach Strichstärke und Charakter zu welcher Schrift? 

 
Schmuckelemente  
Schmückendes Beiwerk gibt dem Gestaltungsprodukt manchmal den letzten Schliff. Aber natürlich 
kann auch das beste Icon keine schlechte Gestaltung retten. 
 

 

 
Einsatz der Schmuckelemente: 

·  Zierlinien und Schnörkel werden zur Trennung von Absätzen oder zum Ausklang eines Textes 
verwendet.  

·  Vignetten dienen dazu, Gelegenheitsdrucksachen zu illustrieren, einer Geburtsanzeige wird z. B. 
eine Wiege hinzugefügt. Heute werden oftmals Cliparts eingesetzt.  

·  Ornamentale Zeichen gibt es in den Symbolschriften. Wenn sie abstrakt sind, verwendet man 
sie als Aufzählungszeichen. 

·  Icons sind abstrahierte Bildchen. Sie lockern viele Drucksachen durch ihren witzigen, oft 
handschriftlichen Charakter auf.  
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·  An Piktogramme wird der Anspruch gestellt, dass sie international verständlich sind. Sie illustrieren 
oder visualisieren also keinen Text, sondern ersetzen ihn. 

 

6. Farbauswahl 

Im Laufe unserer Kulturgeschichte haben Farben häufig eine übertragene Bedeutung bekommen. Diese 
ist dann an den bestimmten Kulturraum gebunden. So wie Schwarz im europäischen Kulturraum die 
Farbe der Trauer ist, ist es im östlichen Kulturraum die Farbe Weiß. Farben stehen damit auf der 
symbolischen Ebene für übergreifende Prinzipien oder Lebenshaltungen.  
 

 

 
Hintergrund, Farbe und Lesbarkeit 

Der Hintergrund darf die Lesbarkeit in keinem Fall beeinträchtigen, er ist ja nur „Staffage“. Sobald er zu stark 
ins Auge springt, wird er zum unerwünschten Hauptakteur. Hintergründe dürfen nicht kontrastreich sein, 
Hell-Dunkel-Wechsel sind Gift für die Lesbarkeit. Wer Muster, Laub, Steine, Menschenmassen, etc. als 
Hintergrund braucht, muss zwingend den Kontrast des Bildes vermindern.  
 
Negativtext auf Hintergrund 
Weißer Negativtext auf einer Fläche ist grundsätzlich erlaubt, jedoch wesentlich schlechter lesbar als der 
normal schwarze Text. Wir sind es gewohnt, schwarzen Text auf weißem Papier zu lesen! Es kommt 
deshalb auf die Menge an. Titel und Lead oder Kurztexte weiß zu halten, ist völlig unproblematisch; nicht 
zu empfehlen sind weiße, seitenlange Grundtexte. Es wird oft vergessen, dass weißer Text sogar auf 
Hellblau oder Orange gelesen werden kann. Auf mittleren Farbhelligkeiten dürfen wir ohne Scheu den 
Text weiß statt schwarz gestalten, er wirkt viel freundlicher.  
 
Schwarze Schrift auf schwarzem Rasterton 
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Schwarze Schrift auf weißem Grund gilt als am besten lesbar, der Kontrast ist am größten. Sobald die 
Schrift aufgehellt oder der Hintergrund dunkler gehalten wird, tritt eine Verminderung der Lesbarkeit 
ein. Wenn eine gerasterte Tonfläche als Hintergrund gewählt wird, ist die Strichstärke auf der 
Rasterweite anzupassen. Serifenlose Schriften zeichnen auf Rastertonflächen grundsätzlich besser 
als Antiquaschriften.  
 
Schwarze Schrift auf farbigem Hintergrund 
Hier ist auf einen genügend großen Hell-Dunkel-Kontrast zu achten. Schwarz auf Gelb ist besser lesbar als 
Schwarz auf Blau. Hintergrundtöne sollten deshalb durch eine entsprechende Aufrasterung an die 
Erfordernisse der Lesbarkeit angepasst werden. In der Helligkeit entsprechen 30 % Cyan etwa 20 % 
Magenta, 100 % Gelb oder 15 % Schwarz. 
Farbiger Text auf farbiger Fläche 
Schrift farbig einzusetzen, ist nicht üblich, jedoch erlaubt. Die Farbe sollte dann möglichst dunkel und 
kräftig sein (dunkelblau, rot, violett, braun, …). Wenn farbiger Text noch mit farbigen Hintergründen 
kombiniert werden soll, wird es etwas heikel. Blau auf gelbem Hintergrund verträgt sich sehr gut, während 
grüne Schrift auf knallrotem Hintergrund zu flimmern beginnt. 
 
Farbmischungen  
RGB: Wenn die additiven Farben Rot, Grün und Blau übereinander projiziert werden, addieren sie sich 
zu Weiß. Nach diesem Farbmodus arbeiten Scanner und Farbmonitore. Eine Null-Dichte von Rot, 
Grün und Blau führt zu Schwarz. Haben alle drei Farben den gleichen Wert (zwischen 0 und 255) 
entsteht Schwarz, ein wertabhängiger Grauton oder Weiß. 
 
CMYK: Offset-Druckmaschinen arbeiten mit den deckenden, subtraktiven Grundfarben, die 
übereinandergedruckt Schwarz ergeben. Es sind Grünblau, Gelb, Purpur, sowie Schwarz – also Cyan, 
Magenta, Yellow und Key. 
 
Pantone: 1963 wurde das Pantone Matching System entwickelt. Es handelt sich heute um ein 
erweitertes System, das Gebrauchsfarben eine einheitliche Bezeichnung/Kennung/Nummerierung und 
eine einheitliche Farbmischungsbeschreibung zuordnet.  
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7. Bildausrichtung 
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8. Zusammenfassung 

„Gestaltung ist Geschmackssache!“ Wenn Korrekturwünsche oder Kritik von dritter Seite nicht akzeptiert 
werden, versuchen manche Laien, ihre Gestaltung auf diese Weise zu rechtfertigen und Diskussionen 
abzublocken. Das typografische Konzept, die Originalität oder die Zweckmäßigkeit lassen sich jedoch bis zu 
einem gewissen Punkt objektiv beurteilen. Es hängt damit zusammen, dass wir in unserem Kulturkreis alle 
den gleichen optischen Reizen unterworfen sind. Genauso wie wir Rot als warme Farbe empfinden und 
Blau als kalte, genauso sensibel reagieren wir auf Harmonie und Disharmonie. Beim Beurteilen von 
Gestaltung neigt der Betrachter ganz automatisch dazu, persönliche Präferenzen einzubeziehen. Es ist nicht 
ganz einfach, möglichst objektiv zu bleiben und sich nicht in Details zu verstricken. Gestaltung wirkt auf 
verschiedenen Ebenen. Alles, was die generelle Anmutung angeht, nennt man Makrotypografie. Darunter 
versteht man das, was auf den ersten Blick erkennbar ist: die Raumaufteilung, der Kontrast, die 
Farbgebung, die Titelschriften, etc. Die Ästhetik im Detail nennt man Mikrotypografie. Um diese zu 
erkennen, muss man das Produkt „konsumieren“. 
 

9. Beurteilungskriterien 

Gliederung: Ist die Aufteilung nach sachlichen Gesichtspunkten richtig und logisch? Ist der Haupttitel 
am auffälligsten? Sind die einzelnen Textgruppen, die zusammengehören, als logische Einheit 
erkennbar?  
 
Kontrast: Ist das Verhältnis von unbedruckter zu bedruckter Fläche angenehm? Beeinträchtigen die 
eingesetzten Farben die Lesbarkeit? Welche flächigen Elemente wie Bilder, Grafiken, Illustrationen, 
Hintergrundtöne wurden eingesetzt?  
 
Schriftwahl: Passen die Schriften zum Produkt? Ist die Schriftgröße angepasst? Oder entstehen im 
Blocksatz wegen zu großer Schrift oder zu geringer Spaltenbreite viele übergroße und damit 
unschöne Wortabstände? Welche Schriften sind miteinander gemischt? Sind sie aufeinander 
abgestimmt? Sind die Schriften gut lesbar? 
 
Proportionen: Entspricht das gewählte Format den Anforderungen? Weist die Gestaltung Weißräume 
auf oder ist alles vollgestopft? Sind optische Achsen erkennbar? Sind Tabulatoren in gleichen 
Abständen gesetzt oder wurden sie dem Zufall überlassen? 
 
Originalität: Springt die Gestaltung sofort ins Auge, ist sie unscheinbar gewöhnlich oder extravagant 
auffällig? Ist die Gestaltung dem Publikum angepasst (große Schrift für ältere Leute!)? Was wurde 
getan, um den Inhalt schneller lesbar zu machen? 
 
Mikrotypografie: Ist die Grauwirkung der einzelnen Textblöcke gleichmäßig oder wirken im Blocksatz 
Zeilen gesperrt? Sind die Wortabstände im Blocksatz regelmäßig oder zu groß? 
 
Farbgebung: Passen die Farben zum Produkt? Wie sieht es mit dem Kontrast der Farben aus? 
Besteht eine Disharmonie? Stechen die Farben stark hervor oder wirken sie begleitend? 
 
Leseführung: Sind im Blocksatz nicht mehr als drei bis vier Trennungen hintereinander? Wurde im 
Flattersatz auf logische Silbentrennung geachtet? Erleichtern Einzüge das Lesen? Kommen 
„Hurenkind“ (eine einzelne, letzte Zeile eines Absatzes, die am Anfang einer neuen Seite oder Spalte 
steht) oder „Schusterjungen“ (eine einzelne, erste Zeile eines Absatzes, die als letzte Zeile am Ende 
einer Seite oder Spalte steht) vor?  
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Hurenkind:        Schusterjunge: 

                     

 
Vollständigkeit: Ist der Inhalt vollständig oder fehlt eine wichtige Information? Sind textliche 
Anpassungen vorgenommen worden? Sind die richtigen Satzzeichen eingesetzt (Gedankenstriche, 
Divis, Anführungszeichen)?  
 
Bilder: Welche Rolle übernehmen die Bilder? Verdeutlichen oder konkurrenzieren sie den Text? 
Besteht eine einheitliche Linie oder zeigen die Bilder unterschiedliche Stilrichtungen? Wie steht es mit 
der Bildqualität? 
 
Rangliste der Wichtigkeiten 

1. Kommt die Botschaft sofort durch? 
2. Wie sieht es mit der Leserführung aus?  
3. Ist das Produkt zielgruppengerecht? 
4. Ist das Produkt originell (oder ein „me-too“)? 
5. Wie fällt es im Konkurrenzumfeld auf? 
6. Welche Wirkung erzeugt das Produkt? 
7. Wie sieht es mit bildhaften Elementen aus?  
8. Werden Farben zweckmäßig eingesetzt? 
9. Gibt es eine Rückantwortmöglichkeit? 
10. Wie gibt sich die Typografie?  
11. Welches Format wurde gewählt?  
12. Ist die Druckqualität angemessen? 
13. Wirkt das Produkt verschwenderisch? 
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RECHTLICHES 

 
1. Auswirkungen des Medientransparenzgesetzes für G emeindezeitungen 
 
Was ist das Medientransparenzgesetz? 
 
Das „Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz (MedKF-TG)“ (nachstehend 
„Medientransparenzgesetz“) trat am 1. Juni 2012 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist es vor allem, die 
wirtschaftlichen Beziehungen und Beteiligungen zwischen Unternehmen der öffentlichen Hand und 
Medien offen zu legen. Dabei zielt das Gesetz vor allem auf Inserate (und deren Vergabe bzw. 
inhaltliche Kriterien) sowie den Besitz und die Beteiligung der öffentlichen Hand an Medien ab.  
Inserate 
Bei der Inseratenvergabe soll die erhöhte Transparenz durch folgende Kriterien gewährleistet werden: 

·  Quartalsweise Bekanntgabe aller Inseratenaufträge durch das Medium. 
·  Inhaltliche Kriterien: Die Inserate müssen einem „konkreten Informationsbedürfnis der 

Allgemeinheit“ dienen, etwa durch Sachinformation, Information über die Rechtslage oder 
Verhaltensempfehlungen. Inserate, die ausschließlich der Vermarktung der Tätigkeit des 
Rechtsträgers dienen, sind KEINE Sachinformationen und daher unzulässig. Die bisherige 
Rechtsprechung zeigt, dass z. B. Fotos von Amtsträgern in Werbeinseraten als „Vermarktung“ 
eingestuft werden und daher gesetzeswidrig sind. 
 

Wen betrifft das Medientransparenzgesetz? 
 
Gemeinden unter 10.000 Einwohnern und deren Unterne hmen sind vom 
Medientransparenzgesetz ausgenommen!   
 
Meldepflichtig sind im Wesentlichen Rechtsträger der öffentlichen Hand und Unternehmen, die sich im 
Mehrheitseigentum der öffentlichen Hand (Bund, Land, Gemeinden über 10.000 Einwohner) befinden. 
Dies betrifft Rechtsträger, die der Kontrolle des Bundesrechnungshofes unterliegen. Dazu gehören 
alle Gebietskörperschaften des Bundes, der Länder und der Gemeinden, die gesetzlichen 
Berufsvertretungen – wie Wirtschaftskammern, Kammern für Arbeiter und Angestellte, 
Landwirtschaftskammern, die Österreichische Hochschülerschaft – sowie Interessengemeinschaften 
(beispielsweise Gemeindeverbände zur Wasserversorgung, Landesfremdenverkehrsverbände, 
Abfallbeseitigungsverbände, ...). Eine komplette und aktuelle Liste der „Rechtsträger im 
Prüfungsobligo des Rechnungshofes“ finden Sie auf der Website des Rechnungshofes. 
 
Ausnahmen im Medientransparenzgesetz:  

·  Sind Gemeinden unter 10.000 Einwohnern und deren Körperschaften sowie deren 
Unternehmen. 

·  Sind Pflichtveröffentlichungen, Stellenausschreibungen und vergleichbare Bekanntmachungen 
von eingeschränktem öffentlichem Interesse. 

·  Ist eine Bagatellgrenze von € 5.000,- pro Quartal und Medium bzw. Medieninhaber. Bis zu 
dieser wird nur ein Vermerk veröffentlicht, dass die „Bagatellgrenze“ nicht überschritten 
wurde. 

Die Strafen bei Nichteinhaltung des Medientransparenzgesetzes belaufen sich auf € 20.000,-, im Fall 
der Wiederholung bis zu € 60.000,-. 
Offenlegung der Beteiligung 
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Auch die Beteiligung der öffentlichen Hand an Medien soll transparenter als bisher gestaltet werden. 
Ab 1. Juli 2012 sind demnach sämtliche, an einem Medium direkt oder indirekt beteiligte Personen 
und deren Eigentums-, Beteiligung-, Anteils- und Stimmrechtsverhältnisse anzugeben. Ferner sind 
Treuhandverhältnisse sowie im Falle der direkten und indirekten Beteiligung von Stiftungen auch der 
Stifter und die jeweiligen Begünstigten der Stiftung offenzulegen. Betroffen von der Neuerung sind 
auch Websites und Newsletter. Der Gesetzgeber unterscheidet dabei zwischen „kleinen“ und „großen“ 
Websites und Newslettern. „Kleine“ Websites und Newsletter enthalten nur eine Präsentation des 
Medieninhabers (wie etwa ein Newsletter eines Webshops, der neue Produkte vorgestellt). Sie dürfen 
aber keine redaktionellen Beiträge (etwa eine Bewertung von Produkten, eine Reportage oder ein 
Interview) beinhalten. Bei kleinen Websites und Newsletter genügen diese Angaben im Impressum: 

·  Name bzw. Firma des Medieninhabers 
·  Unternehmensgegenstand 
·  Wohnort und Sitz des Medieninhabers 

„Große“ elektronische Medien sind Seiten mit redaktionellen Beiträgen, also mit „journalistischen 
Eigenleistungen“. Diese Seiten sind zur „vollen Offenlegung“ verpflichtet: 

·  Name bzw. Firma des Medieninhabers 
·  Unternehmensgegenstand 
·  Wohnort und Sitz des Medieninhabers 
·  Erklärung der grundlegenden Richtung des Mediums („Blattlinie“) 
·  Firma/Sitz/Unternehmensgegenstand jedes Medienunternehmens, an dem eine der 

anzugebenden Personen beteiligt ist (ein Medienunternehmen ist ein Unternehmen, das die 
inhaltliche Gestaltung eines Mediums zum Hauptzweck hat; der bloße Betrieb eines 
Webshops oder eines Unternehmens – ein Newsletter macht ein Unternehmen noch nicht 
zum Medienunternehmen). 

·  Bei Gesellschaften und Vereinen: vertretungsbefugte Organe (z. B. 
Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder) sowie Mitglieder des Aufsichtsrates 

·  Bei Gesellschaften: Gesellschafter mit unmittelbaren oder mittelbaren (Schachtel-) 
Beteiligungen über 25% sowie mittelbaren Gesamtbeteiligungen über 50% mit Art und Höhe 
der Beteiligung 

·  Sind die anzugebenden Gesellschafter Ihrerseits wieder Gesellschaften, so sind auch deren 
Großgesellschafter entsprechend namentlich anzuführen. 

Mustervorlagen für das korrekte Impressum einer Website finden Sie bei der Wirtschaftskammer 
Österreich. 
 
2. Zeitungen als Betriebe gewerblicher Art einer Kö rperschaft öffentlichen Rechts 
 
Was ist ein Betrieb gewerblicher Art bzw. welche Formen gibt es? 
 
Ein „Betrieb gewerblicher Art von Körperschaft öffentlichen Rechtes“ ist eine Einrichtung, die folgende 
Kriterien erfüllt: 

·  Sie sind wirtschaftlich selbständig: Die Tätigkeit des „Betriebes gewerblicher Art“ muss sich 
dabei innerhalb der Körperschaft öffentlichen Rechtes wirtschaftlich herausheben. Der Betrieb 
muss sich durch eine eigene Leitung, eigenes Personal, eigene Buchführung oder Ähnliches 
von der Körperschaft abheben. Örtlich muss der Betrieb nicht von der Körperschaft getrennt 
sein.  

·  Eine privatwirtschaftliche Tätigkeit muss „nachhaltig“ ausgeübt werden: „Nachhaltig“ bedeutet 
in diesem Fall, dass der Betrieb gewerblicher Art die Erzielung von Einnahmen (nicht 
Gewinn!) anstrebt. Dies schließt etwa eine Anwendung der „Liebhabereiverordnung“ für 
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Betriebe gewerblicher Art aus. Die „Privatwirtschaftlichkeit“ beschreibt eine Tätigkeit, die 
außerhalb des Hoheitsbereiches der Körperschaft liegt. 

·  Sie ist von wirtschaftlichem Gewicht: Damit sollen Bagatellfälle von der Steuerpflicht 
ausgenommen werden. Das erforderliche „wirtschaftliche Gewicht“ ist erreicht, wenn die 
jährlichen, aus der Tätigkeit stammenden Einnahmen € 2.900,- übersteigen. 

Im konkreten Fall haben wir es dann mit einem „Betrieb gewerblicher Art“ zu tun, wenn eine Gemeinde 
(oder eine andere Körperschaft) eine Zeitung bzw. ein anderes Medium betreibt und dabei: 

·  Das Medium über eine eigene Redaktion, eigenes Personal, eigene Buchführung oder 
Ähnliches verfügt und  

·  Einnahmen über € 2.900,- erzielt. 

Was sind die Auflagen eines „Betriebes gewerblicher Art“? 
Ein „Betrieb gewerblicher Art“ ist ein eigenes, vom Rechtsträger unabhängiges Steuersubjekt. 
Während Körperschaften öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht steuerpflichtig sind, gilt für Betriebe 
steuerlicher Art die Körperschaftssteuer (KöSt). Die KöSt beträgt seit 2005 25% vom Gewinn des 
Unternehmens (bis 2004 34%). Unabhängig des Gewinnes eines „Betriebes gewerblicher Art“ ist eine 
Mindest-KöSt abzuführen. Diese richtet sich nach der jeweiligen Rechtsform des Betriebes (AG, 
GmbH, etc.). Erst im Anschluss an die Besteuerung durch die KöSt wird auf ausgeschüttete Gewinne 
noch die Kapitalertragssteuer berechnet. Dafür müssen Betriebe gewerblicher Art keine Umsatzsteuer 
abführen. 
Bemessungsgrundlage für die KöSt ist das Einkommen, das im Veranlagungszeitraum erzielt wurde. 
Als Einkommen wird der Gesamtbetrag der Einkünfte im entsprechenden Zeitraum definiert, 
abzüglich:  

·  Verluste 
·  Sonderausgaben (nach § 18 des Einkommenssteuergesetzes – Ausgaben wie 

Versicherungsprämien, Steuerberatungskosten, Wohnraumschaffung oder zur 
Wohnraumsanierung, etc.) 

·  Außergewöhnliche Belastungen (nach §§ 34 und 35 – beispielsweise Kosten einer 
Kinderbetreuung oder einer auswärtigen Berufsausbildung für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter)  

·  Diverse Freibeträge (nach den §§ 104, 105 und 106a) 

Wenn also besondere Investitionen getätigt werden, die vor dem Einkommenssteuergesetz als 
„einkommensmindernd“ eingestuft werden, muss für diese Ausgaben keine KöSt entrichtet werden 
(beispielsweise die Sanierung der Redaktionsräumlichkeiten einer Gemeindezeitung).  
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ANHANG  

Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz - 
MedienG) (mit allen Ergänzungen und Änderungen; Auszug) 

Die gesamte Rechtsvorschrift für das Mediengesetz, in der Fassung vom 25.06.2013 finden Sie 
unter 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000071
9&ShowPrintPreview=True. 

 
Erster Abschnitt 

Begriffsbestimmungen 
§ 1. (1) Im Sinn der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ist 

1. ,,Medium” : jedes Mittel zur Verbreitung von Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem 
Inhalt in Wort, Schrift, Ton oder Bild an einen größeren Personenkreis im Wege der 
Massenherstellung oder der Massenverbreitung; 
1a. ,,Medieninhalte” : Mitteilungen oder Darbietungen mit gedanklichem Inhalt in Wort, Schrift, Ton 
oder Bild, die in einem Medium enthalten sind; 
2. ,,periodisches Medium” : ein periodisches Medienwerk oder ein periodisches elektronisches 
Medium; 
3. ,,Medienwerk” : ein zur Verbreitung an einen größeren Personenkreis bestimmter, in einem 
Massenherstellungsverfahren in Medienstücken vervielfältigter Träger von Mitteilungen oder 
Darbietungen mit gedanklichem Inhalt; 
4. ,,Druckwerk” : ein Medienwerk, durch das Mitteilungen oder Darbietungen ausschließlich in 
Schrift oder in Standbildern verbreitet werden; 
5. ,,periodisches Medienwerk oder Druckwerk” : ein Medienwerk oder Druckwerk, das unter 
demselben Namen in fortlaufenden Nummern wenigstens viermal im Kalenderjahr in gleichen oder 
ungleichen Abständen erscheint und dessen einzelne Nummern, mag auch jede ein in sich 
abgeschlossenes Ganzes bilden, durch ihren Inhalt im Zusammenhang stehen; 
5a. ,,periodisches elektronisches Medium” : ein Medium, das auf elektronischem Wege 

a) ausgestrahlt wird (Rundfunkprogramm) oder 
b) abrufbar ist (Website) oder 
c) wenigstens vier Mal im Kalenderjahr in vergleichbarer Gestaltung verbreitet wird 
(wiederkehrendes elektronisches Medium); 

6. ,,Medienunternehmen” : ein Unternehmen, in dem die inhaltliche Gestaltung des Mediums 
besorgt wird sowie 

a) seine Herstellung und Verbreitung oder 
b) seine Ausstrahlung oder Abrufbarkeit  
entweder besorgt oder veranlasst werden; 

7. ,,Mediendienst” : ein Unternehmen, das Medienunternehmen wiederkehrend mit Beiträgen in 
Wort, Schrift, Ton oder Bild versorgt; 
8. ,,Medieninhaber” : wer 

a) ein Medienunternehmen oder einen Mediendienst betreibt oder 
b) sonst die inhaltliche Gestaltung eines Medienwerks besorgt und dessen Herstellung und 
Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst oder 
c) sonst im Fall eines elektronischen Mediums dessen inhaltliche Gestaltung besorgt und 
dessen Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst oder 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 46 www.PolAk.at 

d) sonst die inhaltliche Gestaltung eines Mediums zum Zweck der nachfolgenden 
Ausstrahlung, Abrufbarkeit oder Verbreitung besorgt; 

9. ,,Herausgeber” : wer die grundlegende Richtung des periodischen Mediums bestimmt; 
10. ,,Hersteller” : wer die Massenherstellung von Medienwerken besorgt; 
11. ,,Medienmitarbeiter” : wer in einem Medienunternehmen oder Mediendienst an der inhaltlichen 
Gestaltung eines Mediums oder der Mitteilungen des Mediendienstes journalistisch mitwirkt, sofern 
er als Angestellter des Medienunternehmens oder Mediendienstes oder als freier Mitarbeiter diese 
journalistische Tätigkeit ständig und nicht bloß als wirtschaftlich unbedeutende 
Nebenbeschäftigung ausübt; 
12. ,,Medieninhaltsdelikt” : eine durch den Inhalt eines Mediums begangene, mit gerichtlicher 
Strafe bedrohte Handlung, die in einer an einen größeren Personenkreis gerichteten Mitteilung 
oder Darbietung besteht. 

(2) Zu den Medienwerken gehören auch die in Medienstücken vervielfältigten Mitteilungen der 
Mediendienste. Im übrigen gelten die Mitteilungen der Mediendienste ohne Rücksicht auf die 
technische Form, in der sie geliefert werden, als Medien. 
 
 

Zweiter Abschnitt 
Schutz der journalistischen Berufsausübung; Redakti onsstatuten 

Überzeugungsschutz 
§ 2. (1) Jeder Medienmitarbeiter hat das Recht, seine Mitarbeit an der inhaltlichen Gestaltung von 
Beiträgen oder Darbietungen, die seiner Überzeugung in grundsätzlichen Fragen oder den 
Grundsätzen des journalistischen Berufes widersprechen, zu verweigern, es sei denn, daß seine 
Überzeugung der im Sinn des § 25 veröffentlichten grundlegenden Richtung des Mediums 
widerspricht. Die technisch-redaktionelle Bearbeitung von Beiträgen oder Darbietungen anderer und 
die Bearbeitung von Nachrichten dürfen nicht verweigert werden. 
(2) Aus einer gerechtfertigten Weigerung darf dem Medienmitarbeiter kein Nachteil erwachsen. 
 
Schutz namentlich gezeichneter Beiträge 
§ 3. Wird ein Beitrag oder eine Darbietung in einer den Sinngehalt betreffenden Weise geändert, so 
darf die Veröffentlichung unter dem Namen des Medienmitarbeiters nur mit seiner Zustimmung 
geschehen. Der Angabe des Namens des Verfassers ist die Bezeichnung mit einem von ihm 
bekanntermaßen gebrauchten Decknamen oder Zeichen gleichzuhalten. 
 
Kein Veröffentlichungszwang 
§ 4. Die vorstehenden Bestimmungen räumen dem Medienmitarbeiter nicht das Recht ein, die 
Veröffentlichung eines von ihm verfaßten Beitrages oder einer Darbietung, an deren inhaltlichen 
Gestaltung er mitgewirkt hat, zu erzwingen. 
 
Redaktionsstatuten 
§ 5. (1) Für die Medienunternehmen und Mediendienste können Redaktionsstatuten abgeschlossen 
werden, die die Zusammenarbeit in publizistischen Angelegenheiten regeln. 
(2) Ein Redaktionsstatut wird zwischen dem Medieninhaber und einer Redaktionsvertretung 
vereinbart, die von der Redaktionsversammlung nach dem Grundsatz der Verhältniswahl zu wählen 
ist. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Redaktionsversammlung, die 
diese mit der Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Angehörigen erteilt. Der Redaktionsversammlung 
gehören alle fest angestellten Medienmitarbeiter an. 
(3) Durch die Bestimmungen eines Redaktionsstatuts dürfen die Rechte der Betriebsräte nicht berührt 
werden. 
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(4) Allgemeine Grundsätze von Redaktionsstatuten können von den kollektivvertragsfähigen 
Körperschaften der im Medienwesen tätigen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden. 
 
 

Dritter Abschnitt 
Persönlichkeitsschutz 

Üble Nachrede, Beschimpfung, Verspottung und Verleu mdung 
§ 6. (1) Wird in einem Medium der objektive Tatbestand der üblen Nachrede, der Beschimpfung, der 
Verspottung oder der Verleumdung hergestellt, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber 
Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Die Höhe des Entschädigungsbetrages 
ist nach Maßgabe des Umfangs und der Auswirkungen der Veröffentlichung, insbesondere auch der 
Art und des Ausmaßes der Verbreitung des Mediums, zu bestimmen; auf die Wahrung der 
wirtschaftlichen Existenz des Medieninhabers ist Bedacht zu nehmen. Der Entschädigungsbetrag darf 
20 000 Euro, bei einer Verleumdung oder bei besonders schwerwiegenden Auswirkungen einer üblen 
Nachrede 50 000 Euro nicht übersteigen. 
(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung 
des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines 
Ausschusses eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 
2. im Falle einer üblen Nachrede 

a) die Veröffentlichung wahr ist oder 
b) ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Veröffentlichung bestanden hat und 

auch bei Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt hinreichende Gründe vorgelegen 
sind, die Behauptung für wahr zu halten, 
3. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 
Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 
gelassen hat, 
3a. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 
seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat, oder 
4. es sich um eine wahrheitsgetreue Wiedergabe der Äußerung eines Dritten handelt und ein 
überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis der zitierten Äußerung bestanden hat. 

(3) Bezieht sich die Veröffentlichung auf den höchstpersönlichen Lebensbereich, so ist der Anspruch 
nach Abs. 1 nur aus dem Grunde des Abs. 2 Z 1, des Abs. 2 Z 2 lit. a, des Abs. 2 Z 3 oder des Abs. 2 
Z 3a ausgeschlossen, im Falle des Abs. 2 Z 2 lit. a aber nur, wenn die veröffentlichten Tatsachen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben stehen. 
 
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches 
§ 7. (1) Wird in einem Medium der höchstpersönliche Lebensbereich eines Menschen in einer Weise 
erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, ihn in der Öffentlichkeit bloßzustellen, so hat der Betroffene 
gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der 
Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 
anzuwenden. 
(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung 
des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines 
Ausschusses eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 
2. die Veröffentlichung wahr ist und in unmittelbarem Zusammenhang mit dem öffentlichen Leben 
steht, 
3. nach den Umständen angenommen werden konnte, daß der Betroffene mit der Veröffentlichung 
einverstanden war, 
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4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 
Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 
gelassen hat, oder 
5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 
seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat. 

 
Schutz vor Bekanntgabe der Identität in besonderen Fällen 
§ 7a. (1) Werden in einem Medium der Name, das Bild oder andere Angaben veröffentlicht, die 
geeignet sind, in einem nicht unmittelbar informierten größeren Personenkreis zum Bekanntwerden 
der Identität einer Person zu führen, die 

1. Opfer einer gerichtlich strafbaren Handlung geworden ist oder 
2. einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig ist oder wegen einer solchen verurteilt wurde, 
und werden hiedurch schutzwürdige Interessen dieser Person verletzt, ohne daß wegen deren 
Stellung in der Öffentlichkeit, wegen eines sonstigen Zusammenhanges mit dem öffentlichen 
Leben oder aus anderen Gründen ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der 
Veröffentlichung dieser Angaben bestanden hat, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber 
Anspruch auf Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 20 000 
Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. 

(2) Schutzwürdige Interessen des Betroffenen werden jedenfalls verletzt, wenn die Veröffentlichung 
1. im Fall des Abs. 1 Z 1 geeignet ist, einen Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich oder 
eine Bloßstellung des Opfers herbeizuführen, 
2. im Fall des Abs. 1 Z 2 sich auf einen Jugendlichen oder bloß auf ein Vergehen bezieht oder das 
Fortkommen des Betroffenen unverhältnismäßig beeinträchtigen kann. 

(3) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 
1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung 
des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines 
Ausschusses eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 
2. die Veröffentlichung der Angaben zur Person amtlich veranlaßt war, insbesondere für Zwecke 
der Strafrechtspflege oder der Sicherheitspolizei, 
3. der Betroffene mit der Veröffentlichung einverstanden war oder diese auf einer Mitteilung des 
Betroffenen gegenüber einem Medium beruht 
4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 
Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 
gelassen hat, oder 
5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 
seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat. 

 
Schutz der Unschuldsvermutung 
§ 7b. (1) Wird in einem Medium eine Person, die einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig, 
aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als überführt oder schuldig hingestellt oder als Täter dieser 
strafbaren Handlung und nicht bloß als tatverdächtig bezeichnet, so hat der Betroffene gegen den 
Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der 
Entschädigungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 
anzuwenden. 
(2) Der Anspruch nach Abs. 1 besteht nicht, wenn 

1. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung 
des Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines 
Ausschusses eines dieser allgemeinen Vertretungskörper handelt, 
2. es sich um einen wahrheitsgetreuen Bericht über ein Strafurteil erster Instanz handelt und dabei 
zum Ausdruck gebracht wird, daß das Urteil nicht rechtskräftig ist, 
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3. der Betroffene öffentlich oder gegenüber einem Medium die Tat eingestanden und dies nicht 
widerrufen hat, 
4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) handelt, ohne daß ein 
Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt außer acht 
gelassen hat, 
4a. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass der Medieninhaber oder einer 
seiner Mitarbeiter oder Beauftragten die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat, oder 
5. es sich um eine wahrheitsgetreue Wiedergabe der Äußerung eines Dritten handelt und ein 
überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnis der zitierten Äußerung bestanden hat. 

 
Schutz vor verbotener Veröffentlichung 
§ 7c. (1) Wird in einem Medium eine Mitteilung über den Inhalt von Aufnahmen, Bildern oder 
schriftlichen Aufzeichnungen aus der Überwachung von Nachrichten im Sinne des § 134 Z 3 StPO 
oder aus einer optischen oder akustischen Überwachung von Personen unter Verwendung 
technischer Mittel veröffentlicht, ohne daß insoweit von den Aufnahmen oder von den Bildern und 
schriftlichen Aufzeichnungen in öffentlicher Hauptverhandlung Gebrauch gemacht wurde, so hat jeder 
Betroffene, dessen schutzwürdige Interessen verletzt sind, gegen den Medieninhaber Anspruch auf 
eine Entschädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag darf 50 000 Euro, ist die 
Veröffentlichung jedoch geeignet, die wirtschaftliche Existenz oder die gesellschaftliche Stellung des 
Betroffenen zu vernichten, 100 000 Euro nicht übersteigen; im übrigen ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz 
anzuwenden. 
(2) In den im § 7a Abs. 3 erwähnten Fällen besteht kein Anspruch nach Abs. 1. 
 
Gemeinsame Bestimmungen 
§ 8. (1) Den Anspruch auf einen Entschädigungsbetrag nach den §§ 6, 7, 7a, 7b oder 7c kann der 
Betroffene in dem Strafverfahren, an dem der Medieninhaber als Beschuldigter oder nach dem § 41 
Abs. 6 beteiligt ist, bis zum Schluß der Hauptverhandlung oder Verhandlung geltend machen. Kommt 
es nicht zu einem solchen Strafverfahren, so kann der Anspruch mit einem selbständigen Antrag 
geltend gemacht werden. 
(2) Das Gericht ist bei der Entscheidung über einen Entschädigungsanspruch nach den §§ 6, 7, 7a, 7b 
oder 7c an die rechtliche Beurteilung des Betroffenen nicht gebunden. Hat ein Betroffener auf Grund 
einer Veröffentlichung nach mehreren Bestimmungen Anspruch auf Entschädigung, so ist ein einziger 
Entschädigungsbetrag zu bestimmen, der das Höchstmaß des höchsten in Betracht kommenden 
Entschädigungsanspruchs nicht übersteigen darf; das Zusammentreffen mehrerer Ansprüche ist bei 
der Bemessung zu berücksichtigen. 
(3) Das Vorliegen der Ausschlußgründe nach § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 2, § 7a Abs. 3 und § 7b Abs. 2 hat 
der Medieninhaber zu beweisen. Beweise darüber sind nur aufzunehmen, wenn sich der 
Medieninhaber auf einen solchen Ausschlußgrund beruft. 
 
Selbständiges Entschädigungsverfahren 
§ 8a. (1) Für das Verfahren über einen selbständigen Antrag gelten, soweit in diesem Bundesgesetz 
nichts anderes bestimmt ist, die Bestimmungen für das strafgerichtliche Verfahren auf Grund einer 
Privatanklage dem Sinne nach. 
(2) Der selbstständige Antrag muss bei sonstigem Verlust des Anspruchs binnen sechs Monaten nach 
der erstmaligen, dem Anspruch zu Grunde liegenden Verbreitung, Ausstrahlung oder Abrufbarkeit bei 
dem nach den §§ 40, 41 Abs. 2 zuständigen Strafgericht eingebracht werden. Die Öffentlichkeit der 
Verhandlung ist auf Verlangen des Antragstellers jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsachen des 
höchstpersönlichen Lebensbereiches erörtert werden. 
(3) Im Verfahren über einen selbständigen Antrag sind die Bestimmungen der Zivilprozeßordnung (§§ 
63 bis 73 ZPO) über die Verfahrenshilfe mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß den Parteien 
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gegen Beschlüsse in Verfahrenshilfeangelegenheiten die Beschwerde an das übergeordnete Gericht 
zusteht. 
(4) Im Urteil, in dem ein Entschädigungsbetrag zuerkannt wird, ist eine Leistungsfrist von vierzehn 
Tagen festzusetzen. Das Urteil kann dem Grunde und der Höhe nach mit Berufung angefochten 
werden. Die Zuerkennung ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 
(5) Im Verfahren über einen selbständigen Antrag auf Entschädigung nach den §§ 6, 7, 7b oder 7c hat 
das Gericht auf Antrag des Betroffenen die Veröffentlichung einer kurzen Mitteilung über das 
eingeleitete Verfahren anzuordnen, wenn anzunehmen ist, daß die Anspruchsvoraussetzungen 
vorliegen; im übrigen ist § 37 sinngemäß anzuwenden. 
(6) Im Urteil, in dem auf Grund eines selbständigen Antrags eine Entschädigung nach den §§ 6, 7, 7b 
oder 7c zuerkannt wird, ist auf Antrag des Betroffenen auf Urteilsveröffentlichung zu erkennen; § 34 ist 
sinngemäß anzuwenden. 
 
Gegendarstellung 
§ 9. (1) Jede durch eine Tatsachenmitteilung, die in einem periodischen Medium verbreitet worden ist, 
nicht bloß allgemein betroffene natürliche oder juristische Person (Behörde) hat Anspruch auf 
unentgeltliche Veröffentlichung einer Gegendarstellung in diesem Medium, es sei denn, daß die 
Gegendarstellung unwahr oder ihre Veröffentlichung aus anderen Gründen ausgeschlossen ist. 
(2) Einer Gegendarstellung zugängliche Tatsachenmitteilungen sind Angaben, die ihrer Art nach einer 
Prüfung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zugänglich sind und deren wesentliche Aussage nicht 
bloß in einer persönlichen Meinungsäußerung, einer Wertung oder einer Warnung vor dem 
zukünftigen Verhalten eines anderen besteht. 
(3) In der Gegendarstellung ist in knapper Weise auszuführen, daß und inwieweit die 
Tatsachenmitteilung unrichtig oder unvollständig sei und woraus sich dies ergebe. Die 
Gegendarstellung kann sprachlich frei gestaltet werden. Sie muß entweder die Tatsachen anführen, 
die im Gegensatz zur Tatsachenmitteilung richtig seien oder letztere in einem erheblichen Punkt 
ergänzen, oder sich sonst unmittelbar auf die Tatsachenmitteilung und deren Unrichtigkeit oder 
irreführende Unvollständigkeit beziehen. Ihr Umfang darf nicht außer Verhältnis zu dem der 
Tatsachenmitteilung stehen. Sie muß in der Sprache der Veröffentlichung, auf die sie sich bezieht, 
abgefaßt sein. 
 
Nachträgliche Mitteilung über den Ausgang eines Str afverfahrens 
§ 10. (1) Auf Verlangen einer Person, über die in einem periodischen Medium berichtet worden ist, sie 
sei einer gerichtlich strafbaren Handlung verdächtig oder gegen sie werde bei der Staatsanwaltschaft 
oder bei Gericht ein Strafverfahren geführt, ist, wenn 

1. die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Straftat abgesehen und das Ermittlungsverfahren 
eingestellt hat, 
2. die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung der Straftat zurückgetreten ist, 
3. das Gericht das Hauptverfahren eingestellt hat oder 
4. der Angeklagte freigesprochen worden ist, eine Mitteilung darüber in dem periodischen Medium 
unentgeltlich zu veröffentlichen. 

(2) Die nachträgliche Mitteilung muß sich in ihrem Inhalt auf das zu dem angestrebten Rechtsschutz 
Erforderliche beschränken und in der Sprache der Veröffentlichung, auf die sie sich bezieht, abgefaßt 
sein. 
(3) Die Richtigkeit einer nachträglichen Mitteilung ist durch Vorlage einer Ausfertigung der das 
Verfahren beendigenden Entscheidung oder durch ein besonderes Amtszeugnis nachzuweisen. Auf 
Antrag des Betroffenen ist in den Fällen des Abs. 1 Z 1 und 2 die Staatsanwaltschaft verpflichtet, ein 
solches Amtszeugnis auszustellen, sonst das Gericht. 
Ausschluß der Veröffentlichungspflicht 
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§ 11. (1) Die Pflicht zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung 
besteht nicht, 

1. wenn die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung einen wahrheitsgetreuen Bericht 
über eine Verhandlung in einer öffentlichen Sitzung des Nationalrates, des Bundesrates, der 
Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses eines dieser allgemeinen 
Vertretungskörper betrifft; 
2. wenn die Gegendarstellung eine als solche gehörig gekennzeichnete Anzeige, die dem 
geschäftlichen Verkehr dient, betrifft; 
3. wenn die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung eine Tatsachenmitteilung betrifft, zu 
deren Veröffentlichung eine gesetzliche Pflicht bestanden hat; 
4. wenn die begehrte Gegendarstellung, sei es auch nur in einzelnen Teilen, ihrem Inhalt nach 
unwahr ist; 
5. wenn die Tatsachenmitteilung für den Betroffenen unerheblich ist; 
6. wenn die Veröffentlichung, auf die sich die Gegendarstellung bezieht, auch die Behauptung 
des Betroffenen wiedergibt und diese Wiedergabe einer Gegendarstellung gleichwertig ist; 
7. wenn dem Betroffenen zu einer Stellungnahme in derselben oder einer anderen gleichwertigen 
Veröffentlichung angemessen Gelegenheit geboten worden ist, er davon aber keinen Gebrauch 
gemacht hat; 
8. wenn vor Einlangen der Gegendarstellung bereits eine gleichwertige redaktionelle 
Richtigstellung oder Ergänzung veröffentlicht worden ist; 
9. wenn, auf wessen Verlangen immer, bereits die gleichwertige Veröffentlichung einer im 
wesentlichen inhaltsgleichen gesetzesgemäßen Gegendarstellung erwirkt worden ist, mag die 
Veröffentlichung auch verspätet geschehen sein; oder 
10. wenn die Gegendarstellung nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des Tages, an dem die 
Tatsachenmitteilung veröffentlicht oder abrufbar gemacht worden ist, die nachträgliche Mitteilung 
nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des Tages, an dem der Betroffene von der Zurücklegung 
der Anzeige oder der Beendigung des Verfahrens Kenntnis erhalten hat, beim Medieninhaber 
oder in der Redaktion des Medienunternehmens eingelangt ist. Enthält ein periodisches Medium 
Angaben über den Tag des Erscheinens, so ist das Begehren jedenfalls rechtzeitig gestellt, wenn 
es binnen zwei Monaten nach Ablauf des auf der Nummer angegebenen Tages einlangt. 

(2) Die Veröffentlichung der Gegendarstellung ist zu verweigern, wenn ihre Verbreitung den objektiven 
Tatbestand einer mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlung herstellen oder eine Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereiches darstellen würde. 
 
Veröffentlichungsbegehren 
§ 12. (1) Das Veröffentlichungsbegehren ist schriftlich an den Medieninhaber oder an die Redaktion 
des Medienunternehmens zu richten. Wird zur Gegendarstellung die Veröffentlichung eines Stand- 
oder Laufbildes begehrt, so kann dem Begehren ein hiefür geeignetes Bild beigelegt werden. 
(2) Dem Veröffentlichungsbegehren kann auch dadurch entsprochen werden, daß in dem Medium 
spätestens zu dem im § 13 bezeichneten Zeitpunkt eine gleichwertige redaktionelle Richtigstellung, 
Ergänzung oder Mitteilung veröffentlicht wird. Der Medieninhaber oder die Redaktion hat den 
Betroffenen davon schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
 
Zeitpunkt und Form der Veröffentlichung 
§ 13. (1) Die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung ist, 

1. wenn das periodische Medium täglich oder mindestens fünfmal in der Woche erscheint, 
ausgestrahlt oder verbreitet wird oder ständig abrufbar ist (Website), spätestens am fünften 
Werktag, 
2. wenn das periodische Medium monatlich oder in längeren Zeitabschnitten erscheint, 
ausgestrahlt oder verbreitet wird und die Gegendarstellung mindestens vierzehn Tage vor dem 
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Erscheinen, der Ausstrahlung oder der Verbreitung einlangt, in der ersten Nummer oder 
Programmausstrahlung, 
3. in allen anderen Fällen spätestens in der zweiten Nummer oder Programmausstrahlung 
nach dem Tag des Einlangens zu veröffentlichen. Die Gegendarstellung oder nachträgliche 
Mitteilung ist zu einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen, wenn nur auf diese Weise dem 
ausdrücklichen Verlangen des Betroffenen nach Veröffentlichung in der gleichen Beilage, 
Artikelserie oder Sendereihe entsprochen werden kann. 

(2) Die Veröffentlichung ist als “Gegendarstellung” oder “Nachträgliche Mitteilung” zu bezeichnen. Sie 
hat den Namen des Betroffenen und einen Hinweis darauf zu enthalten, auf welche Nummer oder 
Sendung sie sich bezieht. 
(3) Die Gegendarstellung oder die nachträgliche Mitteilung ist so zu veröffentlichen, daß ihre 
Wiedergabe den gleichen Veröffentlichungswert hat wie die Veröffentlichung, auf die sie sich bezieht. 
Erscheint das periodische Medium in mehreren Ausgaben oder wird es in mehreren Programmen 
ausgestrahlt, so hat die Veröffentlichung in den Ausgaben oder in den Programmen zu geschehen, in 
denen die Tatsachenmitteilung, auf die sie sich bezieht, verbreitet worden ist. 
(3a) Bei Veröffentlichung auf einer Website ist die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung 
einen Monat lang abrufbar zu machen. Ist die Tatsachenmitteilung jedoch weiterhin abrufbar, so ist die 
Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung ebenso lange wie die Tatsachenmitteilung und bis zu 
einem Zeitpunkt abrufbar zu halten, der einen Monat nach der Löschung der Tatsachenmitteilung 
liegt. 
(4) Bei Veröffentlichung in einem periodischen Druckwerk oder auf einer Website ist ein gleicher 
Veröffentlichungswert jedenfalls dann gegeben, wenn die Gegendarstellung oder die nachträgliche 
Mitteilung im selben Teil und in der gleichen Schrift wie die Tatsachenmitteilung wiedergegeben wird. 
Bei einer Tatsachenmitteilung auf der Titelseite eines periodischen Druckwerks oder auf der Startseite 
einer Website genügt auf der Titelseite oder Startseite eine Verweisung auf die Gegendarstellung im 
Blattinneren oder ein Link zur Gegendarstellung. Die Verweisung muss den Gegenstand der 
Gegendarstellung und den Umstand, dass es sich um eine solche handelt, deutlich erkennen lassen 
sowie, wenn der Name des Betroffenen in der Tatsachenmitteilung enthalten war, auch diesen 
enthalten. Soweit die Tatsachenmitteilung in einer Überschrift enthalten war, ist ein gleicher 
Veröffentlichungswert auch dann gegeben, wenn die Überschrift der Gegendarstellung oder die 
Verweisung den gleichen Raum wie die von ihr betroffene Überschrift einnimmt. Bei der 
Veröffentlichung von Gegendarstellungen zu Tatsachenmitteilungen in Überschriften, auf Titelseiten 
periodischer Druckwerke oder auf Startseiten von Websites kann statt des Wortes „Gegendarstellung” 
das Wort „Entgegnung” oder unter Nennung des Betroffenen der Ausdruck „... entgegnet” verwendet 
werden. 
(5) Die Veröffentlichung im Rundfunk oder in anderen in technischer Hinsicht gleichen Medien hat 
durch Verlesung des Textes durch einen Sprecher zu geschehen. Ist eine Tatsachenmitteilung in 
einem Programm wiederholt verbreitet worden, so genügt die einmalige Veröffentlichung der 
Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung zu jenem der in Betracht kommenden Zeitpunkte, 
zu dem sie den größten Veröffentlichungswert hat. 
(6) Eine Gegendarstellung ist in Form eines Stand- oder Laufbildes zu veröffentlichen, wenn die 
Tatsachenmitteilung gleichfalls in Form einer bildlichen Darstellung verbreitet worden ist und der mit 
der Gegendarstellung angestrebte Rechtsschutz nur mit dieser Veröffentlichungsform erreicht werden 
kann. 
(7) Die Veröffentlichung hat ohne Einschränkungen und Weglassungen zu geschehen. Ein Zusatz hat 
sich von ihr deutlich abzuheben. 
(8) Der Medieninhaber oder die Redaktion hat den Betroffenen von der Veröffentlichung der 
Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung unter Hinweis auf die Nummer oder Sendung, in der 
sie erfolgt, oder von der Verweigerung der Veröffentlichung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
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Gerichtliches Verfahren 
§ 14. (1) Wird die Gegendarstellung oder die nachträgliche Mitteilung nicht oder nicht gehörig 
veröffentlicht, so kann der Betroffene binnen sechs Wochen bei Gericht einen Antrag gegen den 
Medieninhaber als Antragsgegner auf Anordnung der Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der 
nachträglichen Mitteilung stellen. Diese Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Betroffenen die 
schriftliche Verweigerung der Veröffentlichung zugekommen oder die Gegendarstellung oder 
nachträgliche Mitteilung nicht gehörig veröffentlicht worden ist oder spätestens hätte veröffentlicht 
werden sollen. 
(2) Ein Antrag nach Abs. 1 ist bei dem in den §§ 40, 41 Abs. 2 bezeichneten Gericht zu stellen. Die 
Verhandlung und die Entscheidung in erster Instanz obliegen dem Einzelrichter. 
(3) In dem Verfahren über einen Antrag nach Abs. 1 hat der Antragsteller die Rechte des 
Privatanklägers, der Antragsgegner die Rechte des Angeklagten. § 455 Abs. 2 und 3 StPO ist 
anzuwenden. Auch im übrigen gelten für das Verfahren über einen Antrag nach Abs. 1, soweit im 
folgenden nichts anderes bestimmt ist, die Bestimmungen der Strafprozeßordnung 1975 für das 
Verfahren auf Grund einer Privatanklage dem Sinne nach mit der Maßgabe, daß eine Delegierung nur 
im fortgesetzten Verfahren (§ 16) zulässig ist. 
(4) Das Gericht hat den Antrag unverzüglich dem Antragsgegner mit der Aufforderung zuzustellen, 
binnen fünf Werktagen Einwendungen und Beweismittel dem Gericht schriftlich bekanntzugeben, 
widrigenfalls dem Antrag Folge gegeben werde. Allfällige Einwendungen sind dem Antragsteller zu 
einer Gegenäußerung und zur Bekanntgabe von Beweismitteln, wofür ihm eine Frist von fünf 
Werktagen zu setzen ist, zuzustellen. 
§ 15. (1) Wurden Einwendungen innerhalb der gesetzlichen Frist nicht erhoben, so hat der 
Einzelrichter binnen fünf Werktagen nach Ablauf der Frist ohne Verhandlung durch Beschluß zu 
entscheiden. Dem Antrag ist stattzugeben, es sei denn, daß er offensichtlich nicht berechtigt ist. 
Gegen die Entscheidung des Einzelrichters steht die Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. 
Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
(2) War der Antragsgegner ohne sein oder seines Vertreters Verschulden durch unabwendbare 
Umstände gehindert, rechtzeitig Einwendungen vorzubringen, so ist auf sein Verlangen die 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen; § 364 StPO ist mit der Maßgabe sinngemäß 
anzuwenden, daß um die Wiedereinsetzung innerhalb von fünf Werktagen ab Zustellung des 
Beschlusses nach Abs. 1 anzusuchen ist und über die Wiedereinsetzung das Gericht zu entscheiden 
hat, das diesen Beschluß gefaßt hat. 
(3) Werden Einwendungen erhoben, so hat das Gericht über den Antrag binnen vierzehn Tagen nach 
Einlangen der Gegenäußerung oder nach Ablauf der hiefür gesetzten Frist nach öffentlicher 
mündlicher Verhandlung durch Urteil zu erkennen. Die Öffentlichkeit der Verhandlung ist auf 
Verlangen des Antragstellers jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsachen des höchstpersönlichen 
Lebensbereiches erörtert werden. 
(4) Der Antragsgegner hat zu beweisen, daß die Pflicht zur Veröffentlichung nicht bestanden hat. Hat 
der Antragsgegner eingewendet, die Gegendarstellung sei ihrem Inhalt nach unwahr, so steht diese 
Einwendung einer Entscheidung auf vollständige oder teilweise Veröffentlichung der 
Gegendarstellung nicht entgegen, wenn die dazu angebotenen Beweise entweder nicht innerhalb der 
für eine Entscheidung gesetzten Frist aufgenommen werden können oder nicht ausreichen, als 
erwiesen anzunehmen, daß die Gegendarstellung zur Gänze oder zum Teil unwahr ist. 
(5) Das Urteil kann nur insoweit mit Berufung angefochten werden, als es nicht die Entscheidung über 
die Einwendung der Unwahrheit der Gegendarstellung betrifft. Die Berufung hat, insoweit auf 
Veröffentlichung der Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung erkannt worden ist, keine 
aufschiebende Wirkung. 
 
Nachträgliche Fortsetzung des Verfahrens 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 54 www.PolAk.at 

§ 16. (1) Soweit das Gericht im Urteil nach § 15 Abs. 3 auch über die Einwendung der Unwahrheit der 
Gegendarstellung entschieden hat, ist das Verfahren auf Verlangen des Antragstellers oder des 
Antragsgegners fortzusetzen. Der Antrag muß binnen sechs Wochen vom Eintritt der Rechtskraft des 
Urteils an gestellt werden. Das fortgesetzte Verfahren hat sich auf die Einwendung, die 
Gegendarstellung sei unwahr, sowie auf die vorbehaltene Entscheidung über die Geldbuße zu 
beschränken; dazu können neue Beweismittel vorgebracht werden. Über den Antrag ist nach 
öffentlicher mündlicher Verhandlung durch Urteil zu erkennen. 
(2) Ergibt das fortgesetzte Verfahren, daß das Begehren nach Veröffentlichung der Gegendarstellung 
ganz oder zu einem Teil abzuweisen gewesen wäre, so ist das frühere Urteil für aufgehoben zu 
erklären und der Antragsgegner, wenn er die Gegendarstellung veröffentlicht hat, auf sein Verlangen 
zu ermächtigen, binnen einer angemessenen Frist jene Teile des Urteils in einer dem § 13 
entsprechenden Form zu veröffentlichen, deren Mitteilung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit 
erforderlich ist. Die zur Veröffentlichung bestimmten Teile des Urteils sind im Urteilsspruch 
anzuführen. Hiebei kann das Gericht, soweit dies zur leichteren Verständlichkeit des Urteilsinhalts 
oder zur Beschränkung des Umfangs der Veröffentlichung geboten erscheint, den Wortlaut von Teilen 
des Urteils durch eine gedrängte Darstellung ersetzen. 
(3) Im Urteil nach Abs. 2 sind dem Antragsteller ferner die Zahlung eines angemessenen 
Einschaltungsentgelts für diese Urteilsveröffentlichung und für die auf Grund des früheren Urteils 
erfolgte Veröffentlichung sowie der Rückersatz der Verfahrenskosten an den Antragsgegner 
aufzuerlegen. Über die Höhe dieser Kosten ist auf Antrag mit Beschluß zu entscheiden, wobei eine 
Leistungsfrist von vierzehn Tagen festzusetzen ist. In Härtefällen kann das Gericht das 
Einschaltungsentgelt nach billigem Ermessen mäßigen und eine längere, ein Jahr nicht übersteigende 
Leistungsfrist festsetzen. Der Beschluß ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 
 
Gerichtliche Anordnung der Veröffentlichung 
§ 17. (1) Auf Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung ist zu 
erkennen, wenn sie zu Unrecht nicht oder nicht gehörig veröffentlicht worden ist. Entsprechen 
einzelne Teile der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung nicht den gesetzlichen 
Voraussetzungen, so hat das Gericht zu entscheiden, welche Teile der Gegendarstellung oder der 
nachträglichen Mitteilung zu veröffentlichen sind. Entsprechen Teile der Gegendarstellung oder der 
nachträglichen Mitteilung nicht den gesetzlichen Voraussetzungen, sind sie aber durch Änderung 
ihres Wortlauts ohne Änderung des Sinngehaltes verbesserungsfähig, so hat das Gericht den 
Antragsteller in der Verhandlung anzuleiten, die Gegendarstellung oder die nachträgliche Mitteilung zu 
verbessern, und sodann auf Veröffentlichung in dieser verbesserten Form zu erkennen. Soweit nicht 
auf Veröffentlichung erkannt wird, ist der Antrag auf Veröffentlichung abzuweisen. 
(2) Ist auf Veröffentlichung in verbesserter Form erkannt worden und können Zweifel über den 
Wortlaut der Veröffentlichung bestehen, so hat das Gericht bei der Urteilsverkündung dem 
Antragsgegner auf Verlangen den Wortlaut schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
(3) Die vom Gericht angeordnete Veröffentlichung hat in sinngemäßer Anwendung des § 13 zu 
geschehen. 
(4) Wurde auf Grund eines Urteils erster Instanz eine Gegendarstellung oder eine nachträgliche 
Mitteilung veröffentlicht und wird einer gegen das Urteil erhobenen Berufung ganz oder teilweise 
Folge gegeben, so ist der Antragsgegner auf sein Verlangen zu ermächtigen, binnen einer 
angemessenen Frist jene Teile des Berufungsurteils in einer dem § 13 entsprechenden Form zu 
veröffentlichen, deren Mitteilung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit erforderlich ist. Die zur 
Veröffentlichung bestimmten Teile des Urteils sind im Urteilsspruch anzuführen. Hiebei kann das 
Gericht, soweit dies zur leichteren Verständlichkeit des Urteilsinhalts oder zur Beschränkung des 
Umfangs der Veröffentlichung geboten erscheint, den Wortlaut von Teilen des Urteils durch eine 
gedrängte Darstellung ersetzen. 
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(5) Ferner hat das Berufungsgericht den Antragsteller zur Zahlung eines Einschaltungsentgelts für die 
zu Unrecht erwirkte Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung und für 
die Veröffentlichung des Berufungsurteils zu verurteilen. Über die Höhe dieser Kosten ist auf Antrag 
mit Beschluß zu entscheiden, wobei eine Leistungsfrist von vierzehn Tagen festzusetzen ist. In 
Härtefällen kann das Gericht das Einschaltungsentgelt nach billigem Ermessen mäßigen und eine 
längere, ein Jahr nicht übersteigende Leistungsfrist festsetzen. Der Beschluß ist ein Exekutionstitel im 
Sinn des § 1 EO. 
 
Geldbuße 
§ 18. (1) Auf Verlangen des Antragstellers ist dem Antragsgegner die Zahlung einer Geldbuße an den 
Antragsteller aufzuerlegen, wenn die Gegendarstellung zu Unrecht nicht oder nicht gehörig oder 
verspätet veröffentlicht worden ist, es sei denn, daß weder den Medieninhaber noch den mit der 
Veröffentlichung Beauftragten ein Verschulden trifft. Diesen Umstand hat der Antragsgegner zu 
beweisen. 
(2) Über die Geldbuße ist in der Entscheidung über den Antrag auf Veröffentlichung der 
Gegendarstellung zu erkennen. Ist aber nach § 15 Abs. 4 zweiter Satz eingewendet worden, die 
Gegendarstellung sei ihrem Inhalt nach unwahr, so ist die Entscheidung über die begehrte Geldbuße 
dem Urteil in dem allenfalls fortgesetzten Verfahren vorzubehalten, sofern das Verlangen nicht aus 
anderen Gründen abzuweisen ist. Über die Geldbuße wegen verspäteter Veröffentlichung hat das 
Gericht in sinngemäßer Anwendung des § 14 Abs. 4 durch Beschluß zu entscheiden. Wird über die 
Geldbuße durch Beschluß entschieden, so steht die Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. 
(3) Die Höhe der Geldbuße ist nach Maßgabe des Grades des Verschuldens, des Umfangs und der 
Auswirkungen der Verbreitung der Tatsachenmitteilung sowie des Ausmaßes der Verzögerung zu 
bestimmen; auf die Wahrung der wirtschaftlichen Existenz des Medieninhabers ist Bedacht zu 
nehmen. Die Geldbuße darf bei verspäteter Veröffentlichung und wenn über die Geldbuße im 
Verfahren nach § 15 Abs. 1 entschieden wird, 1 000 Euro, sonst 5 000 Euro nicht übersteigen. 
(4) Für die Zahlung der Geldbuße ist eine Leistungsfrist von vierzehn Tagen zu bestimmen. Die 
Zuerkennung ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 
 
Verfahrenskosten 
§ 19. (1) Die Kosten des Verfahrens sind dem Antragsgegner aufzuerlegen, wenn der Antragsteller mit 
seinem Antrag auf Veröffentlichung zur Gänze obsiegt. 
(2) Das Gericht entscheidet nach billigem Ermessen, von wem und in welchem Verhältnis die Kosten 
des Verfahrens zu ersetzen sind, wenn 
1. auf Veröffentlichung der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung nach Verbesserungen 
erkannt wird; 
2. auf Veröffentlichung nur eines Teiles der Gegendarstellung oder der nachträglichen Mitteilung 
erkannt wird; oder 
3. der Veröffentlichungsantrag deshalb abgewiesen wird, weil die Gegendarstellung oder 
nachträgliche Mitteilung oder eine gleichwertige redaktionelle Richtigstellung, Ergänzung oder 
Mitteilung (§ 12 Abs. 2) zwar gehörig veröffentlicht worden ist, der Antragsteller jedoch vor der 
Antragstellung von der Veröffentlichung nicht verständigt worden ist. 
(3) In allen anderen Fällen sind die Kosten des Verfahrens dem Antragsteller aufzuerlegen. 
(4) Die vorstehenden Bestimmungen sind dem Sinne nach in dem Verfahren zur nachträglichen 
Festsetzung einer Geldbuße anzuwenden. 
(5) Vor Schluß der Verhandlung haben die Parteien nach Aufforderung des Richters 
Kostenverzeichnisse vorzulegen. Hiebei kann die Höhe der Kostenersatzansprüche erörtert werden. 
(6) Im Urteil ist auszusprechen, welche Partei in welchem Ausmaß einer anderen Kostenersatz zu 
leisten hat. Das verkündete Urteil kann die ziffernmäßige Festsetzung der Kostenbeträge der 
schriftlichen Ausfertigung vorbehalten. Der § 54 der Zivilprozeßordnung gilt sinngemäß. 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 56 www.PolAk.at 

(7) Die Abs. 5 und 6 sind im Berufungsverfahren sinngemäß anzuwenden. 
 
Durchsetzung der Veröffentlichung 
§ 20. (1) Wurde auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung oder einer nachträglichen Mitteilung 
erkannt und dem gerichtlichen Veröffentlichungsauftrag nicht rechtzeitig oder nicht gehörig 
entsprochen, so hat das Gericht auf Verlangen des Antragstellers nach Anhörung des Antragsgegners 
durch Beschluß dem Antragsgegner die Zahlung einer Geldbuße an den Antragsteller aufzuerlegen. 
Für jede erschienene Nummer, jeden Sendetag oder jeden Tag, an dem die Website abrufbar ist, 
gebührt ab dem im § 13 Abs. 1 (§ 17 Abs. 3) bezeichneten Zeitpunkt, in dem eine gehörige 
Veröffentlichung der Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung hätte erfolgen sollen, eine 
Geldbuße bis zu 1 000 Euro. Für die Bestimmung der Höhe der Geldbuße gilt § 18 Abs. 3 erster Satz. 
(2) Das Verlangen muß binnen sechs Wochen gestellt werden. Diese Frist beginnt im Falle nicht 
rechtzeitiger Veröffentlichung ab dem Zeitpunkt zu laufen, in dem dem Veröffentlichungsantrag 
spätestens hätte entsprochen werden sollen, im Falle einer nicht gehörigen Veröffentlichung ab dem 
Veröffentlichungstag, und zwar auch dann, wenn in diesem Zeitpunkt die Veröffentlichungsfrist noch 
nicht abgelaufen war. Der Antrag, eine Geldbuße wegen nicht gehöriger Veröffentlichung 
aufzuerlegen, ist abzuweisen, soweit er Mängel betrifft, die vom Antragsteller schon in einem früher 
gestellten Antrag hätten geltend gemacht werden können. 
(3) Sobald die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung gehörig veröffentlicht worden ist, kann 
das Gericht in berücksichtigungswürdigen Fällen auf Antrag des Antragsgegners von der Auferlegung 
von Geldbußen absehen und noch nicht gezahlte Geldbußen nachsehen. Soweit das der Fall ist, sind 
die Kosten des Durchsetzungsverfahrens dennoch dem Antragsgegner aufzuerlegen. 
(4) Gegen Beschlüsse des Gerichtes über die Auferlegung oder Nachsicht von Geldbußen steht die 
Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. Wurde eine Geldbuße auferlegt, weil die 
Veröffentlichung nicht gehörig erfolgt sei, und wurde gegen den Beschluß über die Geldbuße 
Beschwerde erhoben, so sind für die Dauer des Beschwerdeverfahrens keine weiteren Geldbußen 
aufzuerlegen, wenn die Veröffentlichung, deren Gehörigkeit strittig ist, in einer Weise erfolgte, die 
einer gehörigen Veröffentlichung nahekommt. 
 
Einschränkung der Anwendung auf bestimmte Websites 
§ 21. Die §§ 9 bis 20 sind nur auf Websites anzuwenden, die einen über die Darstellung des 
persönlichen Lebensbereiches oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden 
Informationsgehalt aufweisen, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. 
 
Verbot von Fernseh-, Hörfunk-, Film- und Fotoaufnah men 
§ 22. Fernseh- und Hörfunkaufnahmen und -übertragungen sowie Film- und Fotoaufnahmen von 
Verhandlungen der Gerichte und unabhängigen Verwaltungssenate sind unzulässig. 
 
Verbotene Einflußnahme auf ein Strafverfahren 
§ 23. Wer in einem Medium während eines Hauptverfahrens nach Rechtswirksamkeit der 
Anklageschrift, im Verfahren vor dem Einzelrichter des Landesgerichts oder im bezirksgerichtlichen 
Verfahren nach Anordnung der Hauptverhandlung, vor dem Urteil erster Instanz den vermutlichen 
Ausgang des Strafverfahrens oder den Wert eines Beweismittels in einer Weise erörtert, die geeignet 
ist, den Ausgang des Strafverfahrens zu beeinflussen, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 180 
Tagessätzen zu bestrafen. 
 
 

Vierter Abschnitt 
Impressum, Offenlegung und Kennzeichnung 

Impressum 
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§ 24. (1) Auf jedem Medienwerk sind der Name oder die Firma des Medieninhabers und des 
Herstellers sowie der Verlags- und der Herstellungsort anzugeben. 
(2) Auf jedem periodischen Medienwerk sind zusätzlich die Anschrift des Medieninhabers und der 
Redaktion des Medienunternehmens sowie Name und Anschrift des Herausgebers anzugeben. 
Enthält ein periodisches Medienwerk ein Inhaltsverzeichnis, so ist darin auch anzugeben, an welcher 
Stelle sich das Impressum befindet. 
(3) In jedem wiederkehrenden elektronischen Medium sind der Name oder die Firma sowie die 
Anschrift des Medieninhabers und des Herausgebers anzugeben. 
(4) Die Pflicht zur Veröffentlichung trifft den Medieninhaber. Handelt es sich bei dem Medieninhaber 
um einen Diensteanbieter im Sinne des § 3 Z 2 ECG, BGBl. I Nr. 152/2001, so können die Angaben 
zum Impressum gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur Verfügung gestellt werden. 
(5) Dem Impressum kann die Angabe über den Verleger nach den §§ 1172f ABGB angefügt werden. 
 
Offenlegung 
§ 25. (1) Der Medieninhaber jedes periodischen Mediums hat die in den Abs. 2 bis 4 bezeichneten 
Angaben zu veröffentlichen. Bei periodischen Medienwerken ist dazu im Impressum auch darüber zu 
informieren, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar sind 
oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Bei Rundfunkprogrammen sind alle 
diese Angaben entweder ständig auf einer leicht auffindbaren Teletextseite zur Verfügung zu stellen 
oder im Amtsblatt zur „Wiener Zeitung“ binnen eines Monats nach Beginn der Ausstrahlung und im 
ersten Monat jedes Kalenderjahres zu verlautbaren. Auf einer Website sind diese Angaben ständig 
leicht und unmittelbar auffindbar zur Verfügung zu stellen. Bei wiederkehrenden elektronischen 
Medien ist entweder anzugeben, unter welcher Web-Adresse diese Angaben ständig leicht und 
unmittelbar auffindbar sind, oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium anzufügen. Handelt es 
sich bei dem Medieninhaber um einen Diensteanbieter im Sinne des § 3 Z 2 ECG, BGBl. I Nr. 
152/2001, so können die Angaben zur Offenlegung gemeinsam mit den Angaben zu § 5 ECG zur 
Verfügung gestellt werden. 
(2) Anzugeben sind der Medieninhaber mit Namen oder Firma, Unternehmensgegenstand, Wohnort 
oder Sitz (Niederlassung) und den Namen der vertretungsbefugten Organe des Medieninhabers, im 
Falle des Bestehens eines Aufsichtsrates auch dessen Mitglieder. Darüber hinaus sind für sämtliche 
der an einem Medieninhaber direkt oder indirekt beteiligten Personen die jeweiligen Eigentums-, 
Beteiligungs-, Anteils-, und Stimmrechtsverhältnisse anzugeben. Ferner sind allfällige stille 
Beteiligungen am Medieninhaber und an den an diesem direkt oder indirekt im Sinne des 
vorstehenden Satzes beteiligten Personen anzugeben und Treuhandverhältnisse für jede Stufe 
offenzulegen. Im Fall der direkten oder indirekten Beteiligung von Stiftungen sind auch der Stifter und 
die jeweiligen Begünstigten der Stiftung offenzulegen. Ist der Medieninhaber ein Verein oder ist am 
Medieninhaber direkt oder indirekt ein Verein beteiligt, so sind für den Verein dessen Vorstand und 
der Vereinszweck anzugeben. Direkt oder indirekt beteiligte Personen, Treugeber, Stifter und 
Begünstigte einer Stiftung sind verpflichtet, nach Aufforderung durch den Medieninhaber diesem die 
zur Erfüllung seiner Offenlegungspflicht erforderlichen Angaben mitzuteilen. 
(3) Ist eine nach den vorstehenden Bestimmungen anzugebende Person zugleich Inhaber eines 
anderen Medienunternehmens oder Mediendienstes, so müssen auch die Firma, der 
Unternehmensgegenstand und der Sitz dieses Unternehmens angeführt werden. 
(4) Zu veröffentlichen ist ferner eine Erklärung über die grundlegende Richtung eines periodischen 
Druckwerks (Blattlinie) oder sonst eines periodischen Mediums. Im Sinne des § 2 werden Änderungen 
und Ergänzungen der grundlegenden Richtung erst wirksam, sobald sie veröffentlicht sind. 
(5) Für ein Medium im Sinne von § 1 Abs. 1 Z 5a lit. b und c, das keinen über die Darstellung des 
persönlichen Lebensbereichs oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden 
Informationsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen, sind 
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nur der Name oder die Firma, gegebenenfalls der Unternehmensgegenstand, sowie der Wohnort oder 
der Sitz des Medieninhabers anzugeben. Abs. 3 und 4 finden auf solche Medien keine Anwendung. 
 
Kennzeichnung entgeltlicher Veröffentlichungen 
§ 26. Ankündigungen, Empfehlungen sowie sonstige Beiträge und Berichte, für deren Veröffentlichung 
ein Entgelt geleistet wird, müssen in periodischen Medien als “Anzeige”, “entgeltliche Einschaltung” 
oder “Werbung” gekennzeichnet sein, es sei denn, daß Zweifel über die Entgeltlichkeit durch 
Gestaltung oder Anordnung ausgeschlossen werden können. 
 
Verwaltungsübertretung 
§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im 
Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz 
ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 20 000 Euro zu bestrafen, wer 

1. der ihm obliegenden Pflicht zur Veröffentlichung eines Impressums oder der im § 25 Abs. 2 
und 3 bezeichneten Angaben nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt oder bei Veröffentlichung 
unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder seine Auskunftspflicht verletzt; 
2. als Medieninhaber oder verantwortlicher Beauftragter bewirkt, daß Ankündigungen, 
Empfehlungen, sonstige Beiträge und Berichte entgegen den Vorschriften des § 26 veröffentlicht 
werden. 

(2) Für die örtliche Zuständigkeit ist im Fall der Verletzung des § 24 der Herstellungsort, sonst der Sitz 
des Medienunternehmens, wenn aber das Medium nicht von einem Medienunternehmen verbreitet 
wird, der Verlagsort maßgeblich. 
 
 

Fünfter Abschnitt 
Strafrechtliche Bestimmungen 

Medienrechtliche Verantwortlichkeit 
§ 28. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Medieninhaltsdelikte bestimmt sich, soweit im folgenden 
nichts anderes bestimmt ist, nach den allgemeinen Strafgesetzen. 
 
Wahrnehmung journalistischer Sorgfalt 
§ 29. (1) Der Medieninhaber oder ein Medienmitarbeiter ist wegen eines Medieninhaltsdelikts, bei dem 
der Wahrheitsbeweis zulässig ist, nicht nur bei erbrachtem Wahrheitsbeweis, sondern auch dann nicht 
zu bestrafen, wenn ein überwiegendes Interesse der öffentlichkeit an der Veröffentlichung bestanden 
hat und auch bei Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt für ihn hinreichende Gründe 
vorgelegen sind, die Behauptung für wahr zu halten. Wegen eines Medieninhaltsdelikts, das den 
höchstpersönlichen Lebensbereich betrifft, ist der Medieninhaber oder ein Medienmitarbeiter jedoch 
nur dann nicht zu bestrafen, wenn die Behauptung wahr ist und im unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem öffentlichen Leben steht. 
(2) Diese Beweise sind nur aufzunehmen, wenn sich der Beschuldigte darauf beruft. Das Gericht hat 
in den Fällen des Abs. 1 erster Satz den vom Beschuldigten angebotenen und zulässigen 
Wahrheitsbeweis auch dann aufzunehmen, wenn es die Erfüllung der journalistischen Sorgfaltspflicht 
als erwiesen annimmt. 
(3) Wird der Angeklagte nur deshalb freigesprochen, weil die im Abs. 1 erster Satz bezeichneten 
Voraussetzungen vorliegen, so hat das Gericht in sinngemäßer Anwendung des § 34 auf 
Veröffentlichung der Feststellung, daß der Beweis der Wahrheit nicht angetreten worden oder 
mißlungen ist, und darauf zu erkennen, daß der Angeklagte die Kosten des Strafverfahrens 
einschließlich der Kosten einer solchen Veröffentlichung zu tragen hat. 
(4) Die §§ 111 Abs. 3 und 112 StGB sind nicht anzuwenden. 
 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 59 www.PolAk.at 

Parlamentsberichterstattung 
§ 30. Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in den öffentlichen Sitzungen des 
Nationalrates, des Bundesrates, der Bundesversammlung, eines Landtages oder eines Ausschusses 
einer dieser allgemeinen Vertretungskörper bleiben von jeder Verantwortung frei. 
 
Schutz des Redaktionsgeheimnisses 
§ 31. (1) Medieninhaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter und Arbeitnehmer eines 
Medienunternehmens oder Mediendienstes haben das Recht, in einem Strafverfahren oder sonst in 
einem Verfahren vor Gericht oder einer Verwaltungsbehörde als Zeugen die Beantwortung von 
Fragen zu verweigern, die die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmannes von 
Beiträgen und Unterlagen oder die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen 
betreffen. 
(2) Das im Abs. 1 angeführte Recht darf nicht umgangen werden, insbesondere dadurch, daß dem 
Berechtigten die Herausgabe von Schriftstücken, Druckwerken, Bild- oder Tonträgern oder 
Datenträgern, Abbildungen und anderen Darstellungen mit solchem Inhalt aufgetragen wird oder diese 
beschlagnahmt werden. 
(3) Inwieweit die Überwachung von Nachrichten von Teilnehmeranschlüssen eines 
Medienunternehmens und eine optische oder akustische Überwachung von Personen unter 
Verwendung technischer Mittel in Räumlichkeiten eines Medienunternehmens zulässig sind, bestimmt 
die Strafprozeßordnung. 
 
Verjährung 
§ 32. Die Frist der Verjährung der Strafbarkeit eines Medieninhaltsdelikts beginnt zu der Zeit, da mit 
der Verbreitung im Inland begonnen wird; § 58 Abs. 1 StGB ist nicht anzuwenden. Die Verjährungsfrist 
beträgt ein Jahr; ist die strafbare Handlung aber mit einer drei Jahre übersteigenden Freiheitsstrafe 
bedroht, so richtet sich die Frist nach § 57 Abs. 3 StGB. 
 
Einziehung 
§ 33. (1) Im Strafurteil wegen eines Medieninhaltsdeliktes ist auf Antrag des Anklägers auf die 
Einziehung der zur Verbreitung bestimmten Medienstücke oder die Löschung der die strafbare 
Handlung begründenden Stellen der Website zu erkennen (Einziehung). Gleiches gilt, unbeschadet 
des § 446 StPO, für freisprechende Urteile nach § 29 Abs. 3. 
(2) Auf Antrag des Anklägers oder des zur Anklage Berechtigten ist auf Einziehung in einem 
selbständigen Verfahren zu erkennen, wenn in einem Medium der objektive Tatbestand einer 
strafbaren Handlung hergestellt worden ist und die Verfolgung einer bestimmten Person nicht 
durchführbar ist, nicht beantragt oder nicht aufrechterhalten wird oder die Verurteilung aus Gründen, 
die eine Bestrafung ausschließen, nicht möglich ist. Wäre der Täter bei erbrachtem Wahrheitsbeweis 
nicht strafbar, so steht dieser Beweis nach Maßgabe des § 29 auch dem Medieninhaber als 
Beteiligtem (§ 41 Abs. 6) offen. 
(2a) Die Einziehung ist unzulässig, wenn es sich um die Wiedergabe der Äußerung eines Dritten im 
Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt hat. 
(3) Das Recht des zur Privatanklage Berechtigten, die Einziehung im selbständigen Verfahren zu 
begehren, erlischt nach sechs Wochen von dem Tage an, an dem ihm die strafbare Handlung und der 
Umstand bekanntgeworden sind, daß keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden kann. 
(4) An Stelle der Einziehung ist dem Medieninhaber auf seinen Antrag hin aufzutragen, innerhalb einer 
ihm zu setzenden angemessenen Frist durch Abtrennung von Teilen, Überklebung oder auf eine 
andere geeignete Weise dafür zu sorgen, daß die die strafbare Handlung begründenden Stellen bei 
einer weiteren Verbreitung der Medienstücke nicht mehr wahrnehmbar sind. 
(5) Wird auf Einziehung im selbständigen Verfahren erkannt, so treffen die Kosten des Verfahrens den 
Medieninhaber. 
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Urteilsveröffentlichung 
§ 34. (1) Im Strafurteil wegen eines Medieninhaltsdelikts ist auf Antrag des Anklägers auf die 
Veröffentlichung der Teile des Urteils zu erkennen, deren Mitteilung zur Unterrichtung der 
Öffentlichkeit über die strafbare Handlung und ihre Aburteilung erforderlich ist. Die zu 
veröffentlichenden Teile des Urteils sind im Urteilsspruch anzuführen. Hiebei kann das Gericht, soweit 
dies zur leichteren Verständlichkeit des Urteilsinhalts oder zur Beschränkung des Umfangs der 
Veröffentlichung geboten erscheint, den Wortlaut von Teilen des Urteils durch eine gedrängte 
Darstellung ersetzen. 
(2) Bei einer Verleumdung, einer strafbaren Handlung gegen die Ehre oder wenn eine andere mit 
Strafe bedrohte Handlung Umstände oder Tatsachen des Privat- oder Familienlebens betrifft, darf auf 
Urteilsveröffentlichung nur mit Zustimmung des Opfers erkannt werden, auch wenn zur Verfolgung der 
strafbaren Handlung eine Ermächtigung nicht erforderlich oder bereits erteilt worden ist. 
(3) Auf Antrag des Anklägers oder des zur Anklage Berechtigten ist auf Urteilsveröffentlichung in 
einem selbständigen Verfahren zu erkennen, wenn in einem Medium der objektive Tatbestand einer 
strafbaren Handlung hergestellt worden ist und die Verfolgung einer bestimmten Person nicht 
durchführbar ist, nicht beantragt oder nicht aufrechterhalten wird oder die Verurteilung aus Gründen, 
die eine Bestrafung ausschließen, nicht möglich ist. § 33 Abs. 2 zweiter Satz und Abs. 3 sind 
anzuwenden. 
(3a) Die Urteilsveröffentlichung ist unzulässig, wenn es sich um die Wiedergabe der Äußerung eines 
Dritten im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt hat. 
(4) Ist das Medieninhaltsdelikt in einem periodischen Medium begangen worden, so hat die 
Urteilsveröffentlichung in diesem Medium in sinngemäßer Anwendung des § 13 zu erfolgen, wobei die 
Veröffentlichungsfrist beginnt, sobald das Urteil in Rechtskraft erwachsen und zugestellt worden ist. 
Für die Durchsetzung gilt § 20 sinngemäß. 
(5) Auf Veröffentlichung in einem anderen periodischen Medium ist zu erkennen, wenn das 
periodische Medium, in dem das Medieninhaltsdelikt begangen worden ist, nicht mehr besteht oder 
wenn das Medieninhaltsdelikt in einem anderen als einem periodischen oder in einem ausländischen 
Medium begangen worden ist. Die Kosten einer solchen Urteilsveröffentlichung gehören zu den 
Kosten des Strafverfahrens. Hinsichtlich der Durchsetzung gilt § 46. 
(6) Wird auf Urteilsveröffentlichung im selbständigen Verfahren erkannt, so treffen die Kosten des 
Verfahrens den Medieninhaber. 
 
Beschlagnahme 
§ 36. (1) Ist anzunehmen, dass auf Einziehung nach § 33 erkannt werden wird, so kann das Gericht 
die Beschlagnahme der zur Verbreitung bestimmten Stücke eines Medienwerkes oder die Löschung 
der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website anordnen (Beschlagnahme), wenn die 
nachteiligen Folgen der Beschlagnahme nicht unverhältnismäßig schwerer wiegen als das 
Rechtsschutzinteresse, dem die Beschlagnahme dienen soll. Die Beschlagnahme ist jedenfalls 
unzulässig, wenn diesem Rechtsschutzinteresse auch durch Veröffentlichung einer Mitteilung über 
das eingeleitete Verfahren (§ 37) Genüge getan werden kann. 
(2) Die Beschlagnahme setzt voraus, daß ein Strafverfahren oder ein selbständiges Verfahren wegen 
eines Medieninhaltsdelikts geführt oder zugleich beantragt wird, und daß der Ankläger oder 
Antragsteller im selbständigen Verfahren die Beschlagnahme ausdrücklich beantragt. 
(3) In dem die Beschlagnahme anordnenden Beschluß ist anzugeben, wegen welcher Stelle oder 
Darbietung und wegen des Verdachtes welcher strafbaren Handlung die Beschlagnahme angeordnet 
wird. § 33 Abs. 4 gilt sinngemäß. 
(4) Die Entscheidung über die Beschlagnahme kann mit Beschwerde an das übergeordnete Gericht 
angefochten werden. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. 
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(5) Eine neuerliche Beschlagnahme desselben Medienwerkes wegen einer anderen Veröffentlichung 
auf Antrag desselben Berechtigten ist nicht zulässig. 
 
Durchsetzung der Einziehung und Beschlagnahme bei W ebsites 
§ 36a. (1) Wird auf Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website erkannt 
(Einziehung) oder die Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen der Website 
angeordnet (Beschlagnahme), so ist der Medieninhaber aufzufordern, innerhalb einer ihm zu 
setzenden angemessenen Frist dem gerichtlichen Auftrag zu entsprechen. Der Medieninhaber hat 
den Ankläger oder Antragsteller von der Löschung der die strafbare Handlung begründenden Stellen 
der Website unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
(2) Wurde der gerichtlichen Aufforderung nicht fristgerecht oder nicht gehörig entsprochen, so ist auf 
Antrag des Anklägers oder Antragstellers im selbstständigen Verfahren nach Anhörung des 
Medieninhabers diesem mit Beschluss die Zahlung einer Geldbuße an den Ankläger oder 
Antragsteller aufzuerlegen. Eine Geldbuße bis zu 2 000 Euro gebührt für jeden Tag, an dem die 
Stellen der Website, welche die strafbare Handlung begründen, nach Ablauf der gerichtlichen Frist 
weiterhin abrufbar sind. Die Höhe der Geldbuße ist nach dem Gewicht des Strafverfahrens oder des 
selbstständigen Verfahrens, der Bedeutung der die strafbare Handlung begründenden 
Veröffentlichung und nach den persönlichen oder wirtschaftlichen Umständen des Medieninhabers zu 
bestimmen. § 20 Abs. 2 bis 4 gilt sinngemäß. 
 
Veröffentlichung einer Mitteilung über das Verfahre n 
§ 37. (1) Auf Antrag des Anklägers oder des Antragstellers in einem selbständigen Verfahren hat das 
Gericht mit Beschluß die Veröffentlichung einer kurzen Mitteilung über das eingeleitete Verfahren 
anzuordnen, wenn anzunehmen ist, daß der objektive Tatbestand eines Medieninhaltsdelikts 
hergestellt worden ist. Die Veröffentlichung kann auch eine Sachverhaltsdarstellung umfassen, soweit 
diese zur Unterrichtung der Öffentlichkeit erforderlich ist. 
(2) Ein Beschluß nach Abs. 1 ist unzulässig, wenn die Beschlagnahme angeordnet wird. 
(3) Die §§ 34 und 36 Abs. 4 gelten sinngemäß. 
 
Verbreitungs- und Veröffentlichungsverbot 
§ 38. (1) Solange die Beschlagnahme dauert, sind die weitere Verbreitung der Medienstücke in einer 
Form, in der der strafbare Inhalt wahrnehmbar ist, und die neuerliche Veröffentlichung der den 
Verdacht einer strafbaren Handlung begründenden Stelle oder Darbietung verboten. 
(2) Wer entgegen dem Abs. 1 Medienstücke verbreitet oder den der Beschlagnahme zugrunde 
liegenden Inhalt veröffentlicht, ist vom Gericht mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen zu bestrafen. 
 
Entschädigung für ungerechtfertigte Beschlagnahme 
§ 38a. (1) Wird die Beschlagnahme vom Gericht aufgehoben, ohne dass ein Schuldspruch ergeht 
oder auf Einziehung im selbstständigen Verfahren erkannt wird, so hat der Medieninhaber gegen den 
Privatankläger oder Antragsteller Anspruch auf Ersatz der durch die Beschlagnahme und das 
Verbreitungsverbot entstandenen vermögensrechtlichen Nachteile. Liegt der Beendigung des 
Verfahrens eine vertragliche Einigung zu Grunde, so haftet der Privatankläger oder Antragsteller nur 
insoweit, als dies vertraglich vereinbart wurde. 
(2) Der Anspruch nach Abs. 1 ist bei sonstigem Verlust binnen sechs Wochen nach rechtskräftiger 
Beendigung des Strafverfahrens oder des selbstständigen Verfahrens geltend zu machen. Das 
Gericht hat den Antrag unverzüglich dem Privatankläger oder Antragsteller zur Äußerung binnen zwei 
Wochen zuzustellen. Das Gericht hat die Höhe der Entschädigung nach freier Überzeugung (§ 273 
ZPO) mit Beschluss festzusetzen und eine Leistungsfrist von vierzehn Tagen zu bestimmen. Gegen 
diese Entscheidung steht die binnen 14 Tagen einzubringende Beschwerde an das übergeordnete 
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Gericht zu. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Der Beschluss über die Zuerkennung einer 
Entschädigung ist ein Exekutionstitel im Sinn des § 1 EO. 
 
Ersatz für Veröffentlichungskosten 
§ 39. (1) Wurde eine Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37 veröffentlicht und wird das Verfahren 
beendet, ohne dass ein Schuldspruch ergeht, auf Einziehung oder Urteilsveröffentlichung im 
selbstständigen Verfahren erkannt oder dem Antragsteller eine Entschädigung zuerkannt wird, so ist 
der Medieninhaber auf Antrag zu ermächtigen, eine kurze Mitteilung darüber in einer dem § 13 
entsprechenden Form zu veröffentlichen. Der Antrag ist binnen sechs Wochen nach rechtskräftiger 
Beendigung des Verfahrens zu stellen. Der Medieninhaber hat gegen den Privatankläger oder 
Antragsteller Anspruch auf Ersatz der Kosten dieser Veröffentlichung sowie der Veröffentlichung der 
Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37. Der Anspruch auf Kostenersatz für eine Veröffentlichung 
nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37 ist binnen sechs Wochen nach rechtskräftiger Beendigung des 
Verfahrens, jener für eine Veröffentlichung nach Satz 1 binnen sechs Wochen nach Veröffentlichung 
der Mitteilung über den Verfahrensausgang geltend zu machen. Im Übrigen ist § 38a Abs. 2 
anzuwenden. Liegt der Beendigung des Verfahrens eine vertragliche Einigung zu Grunde, so hat der 
Privatankläger oder Antragsteller Veröffentlichungskosten nur insoweit zu tragen, als dies vertraglich 
vereinbart wurde. 
(2) Wurde eine Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 37 veröffentlicht und wird auf Einziehung oder 
Urteilsveröffentlichung erkannt, liegt aber eine unmittelbare Ausstrahlung im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 3 
oder eine Abrufbarkeit auf einer Website im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 3a vor, so ist der Medieninhaber auf 
Antrag zu ermächtigen, eine kurze Mitteilung darüber in einer dem § 13 entsprechenden Form zu 
veröffentlichen. Der Antrag ist binnen sechs Wochen nach rechtskräftiger Beendigung des Verfahrens 
zu stellen. Der Medieninhaber hat gegen den Urheber des Medieninhaltsdeliktes Anspruch auf Ersatz 
der Kosten dieser Veröffentlichung, der Veröffentlichung der Mitteilung nach § 8a Abs. 5 oder nach § 
37 sowie der Urteilsveröffentlichung. Die Ansprüche sind auf dem Zivilrechtsweg geltend zu machen. 
(3) Für Mitteilungen über den Verfahrensausgang gilt § 34 Abs. 5 sinngemäß. 
 
Örtliche Zuständigkeit 
§ 40. (1) Für das Ermittlungsverfahren wegen eines Medieninhaltsdeliktes ist die Staatsanwaltschaft 
örtlich zuständig, in deren Sprengel der Medieninhaber seinen Wohnsitz, seinen Aufenthalt oder 
seinen Sitz hat. Ist dieser im Impressum unrichtig angegeben, so ist auch die Staatsanwaltschaft 
örtlich zuständig, in deren Sprengel der im Impressum angegebene Ort liegt. Für das Hauptverfahren, 
für selbstständige Verfahren (§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) sowie für Verfahren über eine 
Gegendarstellung oder eine nachträgliche Mitteilung (§§ 14 ff) gelten diese Zuständigkeitsregeln 
sinngemäß für das Gericht. 
(2) Liegen die in Abs. 1 angegebenen Orte im Ausland oder können sie nicht festgestellt werden, so 
ist der Ort maßgebend, von dem aus das Medium im Inland zuerst verbreitet, ausgestrahlt oder 
abrufbar gemacht wurde, fehlt es auch an einem solchen, jeder Ort, an dem das Medium im Inland 
verbreitet worden ist, empfangen oder abgerufen werden konnte. 
(3) Handelt es sich um einen an bestimmten Orten vorgeführten Film, so ist jede Staatsanwaltschaft 
oder jedes Gericht zuständig, in deren oder dessen Sprengel der Film öffentlich vorgeführt wurde. 
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Ergänzende Verfahrensbestimmungen  
§ 41. (1) Für Strafverfahren wegen eines Medieninhaltsdeliktes und für selbstständige Verfahren (§§ 
8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) gelten, soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt ist, die 
Bestimmungen der Strafprozessordnung 1975. 
(2) Für die Leitung des Ermittlungsverfahrens ist die Staatsanwaltschaft, für das Hauptverfahren und 
die sonst in Abs. 1 bezeichneten Verfahren das mit der Gerichtsbarkeit in Strafsachen betraute 
Landesgericht zuständig. 
(3) Das Landesgericht übt seine Tätigkeit in den im Abs. 1 bezeichneten Verfahren, wenn sonst nach 
Art und Höhe der angedrohten Strafe das Bezirksgericht zuständig wäre, durch den Einzelrichter aus. 
Dieses ist auch an Stelle des Geschworenen- und Schöffengerichtes zur Verhandlung und 
Entscheidung im selbständigen Verfahren zuständig. 
(4) In jedem Verfahren vor dem Einzelrichter des Landesgerichts ist § 455 Abs. 2 und 3 StPO 
anwendbar. 
(5) Ein Ermittlungsverfahren findet im Verfahren auf Grund einer Privatanklage und im selbstständigen 
Verfahren (§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) nicht statt. Das Gericht hat die Anklage oder den Antrag zu 
prüfen und die ihm nach § 485 StPO zukommenden Entscheidungen zu treffen. Gegen eine 
Entscheidung, mit der das Verfahren eingestellt wird, steht dem Ankläger oder Antragsteller die 
Beschwerde an das übergeordnete Gericht zu. In den Fällen des § 485 Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 
212 Z 1 und 2 StPO ist jedoch nach öffentlicher mündlicher Verhandlung zu entscheiden. In einem 
Verfahren auf Grund einer Privatanklage und in einem selbstständigen Verfahren kann das Gericht in 
diesen Fällen von der Durchführung einer Verhandlung absehen, wenn der Privatankläger oder 
Antragsteller ausdrücklich darauf verzichtet. 
(6) In den im Abs. 1 bezeichneten Verfahren ist der Medieninhaber zur Hauptverhandlung zu laden. Er 
hat die Rechte des Angeklagten; insbesondere steht ihm das Recht zu, alle Verteidigungsmittel wie 
der Angeklagte vorzubringen und das Urteil in der Hauptsache anzufechten. Doch werden das 
Verfahren und die Urteilsfällung durch sein Nichterscheinen nicht gehemmt; auch kann er gegen ein in 
seiner Abwesenheit gefälltes Urteil keinen Einspruch erheben. 
(7) Die Entscheidungen über die Einziehung und die Urteilsveröffentlichung bilden Teile des 
Ausspruches über die Strafe und können zugunsten und zum Nachteil des Verurteilten oder des 
Medieninhabers mit Berufung angefochten werden. 
 
Anklageberechtigung 
§ 42. Wird gegen ein periodisches Medium eine strafbare Handlung gegen die Ehre gerichtet, ohne 
daß erkennbar ist, auf welche Person der Angriff abzielt, so ist der Herausgeber berechtigt, Anklage 
einzubringen. 
 
 

Sechster Abschnitt 
Bibliotheksstücke 

Anbietungs- und Ablieferungspflicht bei Druckwerken  
§ 43. (1) Von jedem Druckwerk, das im Inland verlegt wird oder erscheint, hat der Medieninhaber eine 
durch Verordnung zu bestimmende Anzahl von Stücken 

1. an die Österreichische Nationalbibliothek und an die durch Verordnung zu bestimmenden 
Universitäts-, Studien- oder Landesbibliotheken abzuliefern und 
2. der Parlamentsbibliothek und der Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes 
anzubieten und, wenn diese das binnen einem Monat verlangen, auf eigene Kosten zu 
übermitteln. 

(2) Die Anbietungs- und Ablieferungspflicht nach Abs. 1 trifft den Hersteller eines Druckwerkes, wenn 
dieses im Ausland verlegt wird und erscheint, jedoch im Inland hergestellt wird. 
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(3) Der Anbietungspflicht bei periodischen Druckwerken wird auch dadurch entsprochen, daß das 
Druckwerk beim erstmaligen Erscheinen zum laufenden Bezug angeboten wird. 
(4) Bei Bestimmung der Bibliotheken und der Stückzahl ist auf die Aufgaben der Archivierung und 
Information und die Interessen von Wissenschaft, Forschung, Lehre und Unterricht sowie auf die 
bundesstaatliche Gliederung der Republik Österreich Bedacht zu nehmen. Unter diesen 
Gesichtspunkten kann auch die Ablieferung bestimmter Arten von Druckwerken der im § 50 Z 4 
bezeichneten Beschaffenheit wegen ihres über den unmittelbaren Tageszweck hinausgehenden 
Informationsgehalts an die Österreichische Nationalbibliothek angeordnet, und es können Druckwerke 
aus bestimmten Fachgebieten oder bestimmter Art von der Ablieferung an bestimmte Bibliotheken 
ausgenommen werden, wenn diese solche Druckwerke zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigen. 
Die Stückzahl darf insgesamt bei periodischen Druckwerken nicht mehr als zwölf, sonst nicht mehr als 
sieben betragen. 
 
Anbietungs- und Ablieferungspflicht bei sonstigen M edienwerken 
§ 43a. (1) Der Anbietungs- und Ablieferungspflicht gemäß § 43 unterliegen auch sonstige 
Medienwerke mit Ausnahme von Schallträgern und Trägern von Laufbildern (Filmwerken oder 
kinematographischen Erzeugnissen). Medienwerke, die als elektronische Datenträger in technischer 
Weiterentwicklung von Druckwerken neben schriftlichen Mitteilungen oder Standbildern auch 
Darbietungen in Wort, Ton oder Laufbildern enthalten, unterliegen der Anbietungs- und 
Ablieferungspflicht. 
(2) Durch Verordnung können die Kategorien von Medienwerken, die der Anbietungs- und 
Ablieferungspflicht unterliegen, vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur näher festgelegt werden. 
(3) Ist ein Medienwerk seiner Art nach nicht von der Verordnung im Sinne des vorhergehenden 
Absatzes erfasst, so hat auf Antrag des möglichen Verpflichteten oder der möglichen 
empfangsberechtigten Stelle der Bundeskanzler nach Anhörung des Bundesministers für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur festzustellen, ob die Verpflichtung zur Ablieferung oder Anbietung gemäß 
Abs. 1 besteht, weil das Medienwerk nach seiner Aufmachung und nach der Art der Verwendung als 
eine technische Weiterentwicklung eines Druckwerkes angesehen werden kann. 
(4) § 43 Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass insgesamt die Anzahl der abzuliefernden 
Stücke nicht mehr als fünf betragen darf. 
 
Sammlung und Ablieferung periodischer elektronische r Medien 
§ 43b. (1) Die Österreichische Nationalbibliothek ist höchstens viermal jährlich zur generellen 
automatisierten Sammlung von Medieninhalten periodischer elektronischer Medien gemäß § 1 Abs. 1 
Z 5a lit. b oder c berechtigt, die öffentlich zugänglich und 

1. unter einer “.at”-Domain abrufbar sind oder 
2. einen inhaltlichen Bezug zu Österreich aufweisen. 

(2) Die Österreichische Nationalbibliothek ist zur Sammlung von öffentlich zugänglichen 
Medieninhalten einzelner periodischer elektronischer Medien gemäß § 1 Abs. 1 Z 5a lit. b oder c 
berechtigt. Sie hat den Medieninhaber darüber vor Beginn der Sammlung schriftlich in Kenntnis zu 
setzen. 
(3) Medieninhaber eines periodischen elektronischen Mediums gemäß § 1 Abs. 1 Z 5a lit. b oder c 
haben dessen Medieninhalte an die Österreichische Nationalbibliothek abzuliefern, wenn das Medium 

1. einer Zugangskontrolle im Sinne des Zugangskontrollgesetzes, BGBl. I Nr. 60/2000 unterliegt, 
oder 
2. sich seiner Art nach an die Allgemeinheit richtet und einer sonstigen Zugangsbeschränkung 
unterliegt, die von einer Zugangskontrolle nur dadurch abweicht, dass das Medium auch ohne 
Entrichtung eines Entgelts zugänglich ist, oder 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 65 www.PolAk.at 

3. zwar keiner Zugangskontrolle oder sonstigen Zugangsbeschränkung unterliegt, aber aus 
technischen Gründen dessen Inhalte von der Österreichischen Nationalbibliothek nicht auf Grund 
von Abs. 2 gesammelt werden können. 

(4) Die Berechtigung gemäß Abs. 2 und die Ablieferungspflicht gemäß Abs. 3 bestehen nicht 
hinsichtlich Medieninhalten 

1. die in identischer oder weitgehend identischer Form bereits im Rahmen eines Medienwerks, 
das der Anbietungs- und Ablieferungspflicht nach diesem Bundesgesetz unterliegt, abgeliefert 
werden, oder 
2. die überwiegend aus Darbietungen in Ton oder Laufbildern bestehen, oder 
3. von Medien, die die Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 erster Satz erfüllen, oder 
4. an deren bibliothekarischer Bewahrung kein wissenschaftliches, kulturelles oder sonstiges 
öffentliches Interesse besteht. 

(5) Die Ablieferungspflicht gemäß Abs. 3 entsteht mit der schriftlichen Aufforderung durch die 
Österreichische Nationalbibliothek. Die Österreichische Nationalbibliothek hat von einer Aufforderung 
zur Ablieferung abzusehen, wenn 

1. die Ablieferung, Speicherung oder Bewahrung der Medieninhalte mit den verfügbaren 
technischen Mitteln nicht mit angemessenem Aufwand durchgeführt werden könnten, oder 
2. die ihr aufgrund der Ablieferung, Sammlung oder Bewahrung entstehenden Kosten in keinem 
angemessenen Verhältnis zum bibliothekarischen Wert des betroffenen Medieninhalts stehen. 

(6) Medieninhaber haben der Ablieferungspflicht durch Ablieferung der Medieninhalte frei von 
technischen Schutzmaßnahmen oder unter gleichzeitiger Übermittlung der Mittel zur Aufhebung dieser 
Schutzmaßnahmen nachzukommen. Sie können der Ablieferungspflicht in jeder technischen Form 
nachkommen, die zwischen ihnen und der Österreichischen Nationalbibliothek vereinbart ist, 
insbesondere auch durch Anbieten der abzuliefernden Medieninhalte zur Abholung im elektronischen 
Weg. Der Bundeskanzler hat nach Anhörung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur mit 
Verordnung bestimmte nach dem Stand der Technik mögliche, einfache und kostengünstige 
Ablieferungs- oder Anbietungsverfahren zu benennen, deren sich die Medieninhaber nach vorheriger 
Mitteilung an die Österreichischen Nationalbibliothek jedenfalls bedienen können. Vor Erlassung einer 
solchen Verordnung sind die Österreichische Nationalbibliothek sowie die Interessensvertretungen der 
Medieninhaber zu hören. 
(7) Die Österreichische Nationalbibliothek hat gesammelte oder abgelieferte Medieninhalte anderen 
Bibliotheken und Institutionen auf deren Verlangen wie folgt zur Verfügung zu stellen: 

1. Medieninhalte, die gemäß Abs. 1 oder 2 gesammelt oder gemäß Abs. 3 abgeliefert wurden der 
Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes und der Parlamentsbibliothek; 
2. Medieninhalte, die gemäß Abs. 1 gesammelt wurden dem Österreichischen Staatsarchiv und 
den durch Verordnung zu bestimmenden Universitäts-, Studien- und Landesbibliotheken; 
3. Medieninhalte, die gemäß Abs. 2 gesammelt oder gemäß Abs. 3 abgeliefert wurden den durch 
Verordnung zu bestimmenden Universitäts-, Studien- und Landesbibliotheken, wenn der 
Medieninhaber des betroffenen Mediums seinen Sitz im regionalen Wirkungsbereich der 
betreffenden Bibliothek hat; 
4. Medieninhalte, die gemäß Abs. 2 gesammelt oder gemäß Abs. 3 abgeliefert wurden dem 
Österreichischen Staatsarchiv, wenn diese Medieninhalte unter einer “.gv.at”-Domain abrufbar 
sind oder der Bund Medieninhaber des betroffenen Mediums ist. 
Die Verordnung gemäß Z 2 und 3 ist vom Bundeskanzler im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur zu erlassen. 

(8) Die Österreichische Nationalbibliothek kann mit Medieninhabern abweichende Vereinbarungen 
über die Modalitäten der Ablieferung von Medieninhalten und deren Benützung treffen. Soweit die in 
Abs. 7 genannten Bibliotheken nicht Vertragspartei einer solchen Vereinbarung sind, findet für sie § 
43d Anwendung. 
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(9) Das Datenschutzgesetz 2000 und gesetzliche Verschwiegenheitspflichten bleiben durch diese 
Bestimmung unberührt. 
 
Zulässigkeit von Vervielfältigungen gesammelter ode r abgelieferter Medieninhalte 
§ 43c. Wenn Medieninhalte, die von der Österreichischen Nationalbibliothek nach § 43b Abs. 1 oder 2 
gesammelt oder die ihr auf Grund von § 43b Abs. 6 zur elektronischen Abholung angeboten werden, 
durch das Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt sind, dann darf die 
Österreichische Nationalbibliothek jeweils ein Vervielfältigungsstück herstellen. Soweit andere in § 43b 
Abs. 7 genannte Bibliotheken verlangen, ihnen diese Medieninhalte zur Verfügung zu stellen, darf die 
Österreichische Nationalbibliothek auch für jede dieser Bibliotheken jeweils ein Vervielfältigungsstück 
herstellen; wenn die Österreichische Nationalbibliothek die Medieninhalte diesen Bibliotheken jedoch 
zur Abholung im elektronischen Weg anbietet, dann dürfen diese selbst jeweils ein 
Vervielfältigungsstück herstellen. 
 
Benützung gesammelter oder abgelieferter Medieninha lte 
§ 43d. (1) Medieninhaber eines einer Zugangskontrolle unterliegenden periodischen elektronischen 
Mediums sind berechtigt, anlässlich der Ablieferung eines Medieninhaltes gemäß § 43b Abs. 3 den 
Ausschluss der Benützung dieses Medieninhaltes durch Bibliotheksbenutzer für einen Zeitraum von 
bis zu einem Jahr ab Ablieferung festzulegen. Diese Festlegung hat durch schriftliche Mitteilung an die 
Österreichische Nationalbibliothek zu erfolgen, die sich auch auf erst zukünftig abzuliefernde 
Medieninhalte beziehen kann. 
(2) Medieninhaber eines periodischen elektronischen Mediums, dessen Medieninhalte gemäß § 43b 
Abs. 2 von der Österreichischen Nationalbibliothek gesammelt werden, sind berechtigt, den 
Ausschluss der Benützung der gesammelten Medieninhalte durch Bibliotheksbenutzer für längstens 
ein Jahr nach Sammlung durch Mitteilung an die Österreichische Nationalbibliothek festzulegen, wenn 
sie glaubhaft machen, dass für diese Medieninhalte eine Zugangskontrolle zu einem späteren 
Zeitpunkt als jenem der Veröffentlichung in Kraft treten soll. Diese Festlegung hat durch schriftliche 
Mitteilung an die Österreichische Nationalbibliothek zu erfolgen, die sich auch auf erst zukünftig 
gesammelte Medieninhalte beziehen kann. 
(3) Soweit und solange Medieninhalte einem Ausschluss von der Benützung gemäß Abs. 1 oder Abs. 
2 unterliegen, dürfen sie von der Österreichischen Nationalbibliothek und den sonstigen in § 43b Abs. 
7 genannten Bibliotheken ihren Benutzern nicht zugänglich gemacht werden. 
(4) Unbeschadet Abs. 3 dürfen die Österreichische Nationalbibliothek und die in § 43b Abs. 7 
genannten Bibliotheken gemäß § 43b gesammelte oder abgelieferte Medieninhalte ihren Benutzern 
nur an ihrem Standort zugänglich machen. Gemäß § 43b gesammelte oder abgelieferte Inhalte von 
Medien, die einer Zugangskontrolle unterliegen, dürfen die Österreichische Nationalbibliothek und die 
in § 43b Abs. 7 genannten Bibliotheken ihren Benutzern darüber hinaus nur mit der Maßgabe 
zugänglich machen, dass zum gleichen Zeitpunkt jeweils nur einem Benutzer der betreffenden 
Bibliothek der Zugang zu Inhalten eines bestimmten elektronischen periodischen Mediums ermöglicht 
wird und dass die Bibliothek für die Benutzer oder diese selbst Ausdrucke dieser Medieninhalte 
anfertigen dürfen. Eine elektronische Vervielfältigung dieser Medieninhalte durch oder für die Benutzer 
ist unzulässig. 
(5) Die Österreichische Nationalbibliothek und die in § 43b Abs. 7 genannten Bibliotheken haben alle 
nötigen technischen und organisatorischen Vorkehrungen zu treffen, um die Sicherheit und Integrität 
der gesammelten oder der abgelieferten Medieninhalte zu gewährleisten und eine Verwendung der 
Medieninhalte zu verhindern, die den Bestimmungen dieses Paragraphen zuwiderläuft. Sie haben die 
ablieferungspflichtigen Medieninhaber auf deren Verlangen über die getroffenen Vorkehrungen in 
Kenntnis zu setzen. Im Falle eines begründeten Verdachts der ungesetzlichen Verwendung 
gesammelter oder abgelieferter Medieninhalte haben die Österreichische Nationalbibliothek und die in 
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§ 43b Abs. 7 genannten Bibliotheken dem betroffenen Medieninhaber Einblick in die Prozesse der 
Speicherung, Übermittlung und Nutzung der Daten zu gewähren. 
 
Ablieferung und Vergütung 
§ 44. (1) Der Ablieferungspflicht nach § 43 Abs. 1 Z 1 und § 43a hat der Medieninhaber binnen einem 
Monat nach Beginn der Verbreitung, der Hersteller in den Fällen des § 43 Abs. 2 binnen einem Monat 
ab Herstellung nachzukommen. Gleiches gilt für die Anbietungspflichten nach § 43 Abs. 1 Z 2 und § 
43a; dem Verlangen der Bibliotheken nach Übermittlung ist binnen einem weiteren Monat ab 
Einlangen der Aufforderung zu entsprechen. 
(1a) Der Ablieferungspflicht nach § 43b Abs. 3 hat der Medieninhaber binnen eines Monats nach 
Aufforderung durch die Österreichische Nationalbibliothek nachzukommen. Ist die Ablieferung mit 
besonderer technischer Komplexität verbunden, hat der Medieninhaber die Österreichische 
Nationalbibliothek vor Ablauf dieser Frist davon zu verständigen. Durch eine solche Verständigung 
verlängert sich die Frist zur Ablieferung um einen weiteren Monat. 
(2) In den Fällen des § 43 Abs. 2 genügt die Ablieferung oder Übermittlung von Stücken der vom 
Hersteller ausgelieferten Art. Gleiches gilt für Medienwerke gemäß § 43a. 
(3) Werden Druckwerke, deren Ladenpreis den Betrag von 145 Euro übersteigt, nicht binnen sechs 
Wochen zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte Stelle die Hälfte des Ladenpreises zu 
vergüten. Bei Werken, die aus zwei oder mehreren einzeln verkäuflichen Teilen bestehen, ist eine 
Vergütung für jeden dieser Werkteile zu leisten, dessen Ladenpreis den angegebenen Betrag 
übersteigt. 
(4) Werden sonstige Medienwerke, deren Ladenpreis den Betrag von 72 Euro übersteigt, nicht binnen 
sechs Wochen zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte Stelle die Hälfte des Ladenpreises zu 
vergüten. Bei Werken, die aus zwei oder mehreren einzeln verkäuflichen Teilen bestehen, ist eine 
Vergütung für jeden dieser Werkteile zu leisten, dessen Ladenpreis den angegebenen Betrag 
übersteigt. Werden sonstige Medienwerke, deren Ladenpreis den Betrag von 72 Euro nicht übersteigt, 
nicht zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte Stelle dem zur Ablieferung Verpflichteten, wenn 
für das abgelieferte Medienwerk nachweislich eine Vergütung an Dritte für die Einräumung von 
Lizenzen zu leisten war, diesen Aufwand zu ersetzen. 
(5) Übersteigen die dem Medieninhaber anlässlich der erstmaligen Ablieferung von Medieninhalten 
eines periodischen elektronischen Mediums gemäß § 43b Abs. 3 entstehenden einmaligen 
unvermeidlichen Kosten für erforderliche Aufwendungen, insbesondere solche für die Bereitstellung 
der Daten, für die Umwandlung der Daten in ein anderes Format oder für die Einrichtung einer 
Schnittstelle den Betrag von 250 Euro, so hat der Medieninhaber, bevor er Schritte zur Ablieferung 
von Medieninhalten setzt, die Österreichische Nationalbibliothek darüber zu verständigen. Eine 
Ablieferung hat in diesem Fall nur zu erfolgen, wenn die Österreichische Nationalbibliothek ihre 
Aufforderung wiederholt. In diesem Fall hat die Österreichische Nationalbibliothek den diesen Betrag 
übersteigenden Anteil zu tragen. Wenn die Österreichische Nationalbibliothek in späterer Folge die 
Ablieferung weiterer Medieninhalte vom selben Medieninhaber verlangt, so hat sie nur die dadurch 
entstehenden, technisch unvermeidlichen zusätzlichen Kosten zu tragen, soweit diese den genannten 
Betrag überschreiten. 
(6) Fordert die Österreichische Nationalbibliothek zur Ablieferung der Inhalte eines periodischen 
elektronischen Mediums auf, 

1. das der Allgemeinheit unentgeltlich zur Verfügung gestellt und ohne Erwerbsabsicht und ohne 
Zusammenhang mit einer Erwerbstätigkeit betrieben wird, oder 
2. dessen Medieninhaber seine wirtschaftliche Tätigkeit nicht länger als zwei Jahre vor dem 
Zeitpunkt der Aufforderung aufgenommen hat, so gilt Abs. 5 mit der Maßgabe, dass der 
Medieninhaber die Österreichische Nationalbibliothek schon dann zu verständigen hat, wenn ihm 
durch die Ablieferung einmalige unvermeidliche Kosten für erforderliche Aufwendungen entstehen. 
Wiederholt die Österreichische Nationalbibliothek daraufhin ihre Aufforderung, so hat sie alle 
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entstehenden unvermeidlichen Kosten zu tragen. Die genannten Umstände sind vom 
Medieninhaber glaubhaft zu machen. 

(7) Soweit anderen Bibliotheken oder dem Österreichischen Staatsarchiv gemäß § 43b Abs. 7 
Medieninhalte zur Verfügung gestellt wurden, haben sie der Österreichischen Nationalbibliothek die ihr 
durch die Zurverfügungstellung erwachsenden zusätzlichen Kosten zu erstatten. 
(8) Der Kostenersatzanspruch gemäß Abs. 5, 6 und 7 ist vor den ordentlichen Gerichten geltend zu 
machen. 
 
Durchsetzung 
§ 45. (1) Werden Bibliotheksstücke oder Medieninhalte gemäß § 43b nicht rechtzeitig abgeliefert oder 
angeboten oder wird dem Verlangen auf Übermittlung der angebotenen Stücke nicht rechtzeitig 
entsprochen, so können die empfangsberechtigten Stellen zur Durchsetzung ihres Anspruches die 
Erlassung eines Bescheides durch die im Abs. 2 bezeichneten Behörden begehren, in dem die 
Ablieferung dem nach § 43, § 43a oder § 43b dazu Verpflichteten aufgetragen wird. 
(2) Wer der ihm nach § 43, § 43a oder aufgrund eines nach Abs. 1 erlassenen Bescheides 
obliegenden Ablieferungs- oder Anbietungspflicht nicht nachkommt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der nach dem Verlags- oder Herstellungsort zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich 
Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro 
zu bestrafen. 
(3) Wenn eine Bibliothek eine Sammlung nach § 43b Abs. 1 oder 2 entgegen den gesetzlichen 
Bestimmungen durchführt oder den Ausschluss von der Benutzung oder die 
Nutzungsbeschränkungen gemäß § 43d gegenüber den Bibliotheksbenutzern nicht durchsetzt, so ist 
sie von der nach dem Sitz der Bibliothek örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet 
einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von 
der Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 
(4) Eine Strafbarkeit nach Abs. 2 oder 3 besteht nicht, wenn die Tat mit gerichtlicher Strafe bedroht ist. 
 
 

Siebenter Abschnitt 
Veröffentlichung von Anordnungen und Entscheidungen  

Veröffentlichungspflicht 
§ 46. (1) In periodischen Medienwerken, die Anzeigen veröffentlichen, müssen 

1. Aufrufe und Anordnungen von Bundes- und Landesbehörden in Krisen- und 
Katastrophenfällen nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten umgehend und 
2. gerichtliche Entscheidungen, auf deren Veröffentlichung in diesem Medienwerk erkannt 
worden ist, bis zu dem im § 13 Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 
in der gesamten Ausgabe gegen Vergütung des üblichen Einschaltungsentgeltes veröffentlicht 
werden. 

(2) In den Programmen des Rundfunks sind nur solche gerichtliche Entscheidungen zu 
veröffentlichen, die sich auf eine Veröffentlichung in einer Sendung des betreffenden Programms 
beziehen. Soweit die bundesgesetzlichen Vorschriften, auf Grund deren auf die Veröffentlichung 
erkannt wird, nicht anderes bestimmen, hat die Veröffentlichung binnen acht Tagen nach Einsendung 
an das Medienunternehmen durch Verlesung des Textes zu geschehen. § 5 Abs. 2 des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 397/1974 bleibt unberührt. 
(3) Die Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen hat ohne Einschaltungen und Weglassungen zu 
geschehen. Ein Zusatz hat sich von ihr deutlich abzuheben. § 26 gilt für solche Veröffentlichungen 
nicht. Der Medieninhaber hat die erfolgte Veröffentlichung binnen acht Tagen von dem Zeitpunkt an, 
bis zu dem sie nach Abs. 1 oder 2 zu geschehen hat, dem Gericht nachzuweisen, das in erster 
Instanz erkannt hat. 
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(4) Der Medieninhaber, der der Veröffentlichungspflicht nicht nachkommt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der nach dem Sitz des Medienunternehmens oder dem 
Verlagsort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der Landespolizeidirektion, 
mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 
 
 

Achter Abschnitt 
Vorschriften über die Verbreitung 

Verbreitung periodischer Druckwerke 
§ 47. (1) Periodische Druckwerke dürfen, unbeschadet der sich aus anderen Rechtsvorschriften 
ergebenden Beschränkungen, sowohl von einem festen Standort aus als auch auf der Straße 
verbreitet, jedoch nicht von Haus zu Haus vertrieben werden. 
(2) Auf der Straße und an anderen öffentlichen Orten dürfen periodische Druckwerke von Personen 
unter achtzehn Jahren nicht vertrieben und von Personen unter vierzehn Jahren überdies auch nicht 
unentgeltlich verteilt werden. Von diesem Verbot ist der Vertrieb von Schülerzeitungen durch 
Personen, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, ausgenommen. 
(3) Auf jeder Nummer eines periodischen Druckwerkes, das zum Verkauf an öffentlichen Orten 
bestimmt ist, muß ihr Preis deutlich vermerkt sein. 
 
Anschlagen von Druckwerken 
§ 48. Zum Anschlagen, Aushängen und Auflegen eines Druckwerkes an einem öffentlichen Ort bedarf 
es keiner behördlichen Bewilligung. Doch kann die Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer 
Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, die 
Landespolizeidirektion, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung durch Verordnung anordnen, 
daß das Anschlagen nur an bestimmten Plätzen erfolgen darf. 
 
Verwaltungsübertretung 
§ 49. Wer der Bestimmung des § 47 oder einer Verordnung nach § 48 zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Gebiet einer Gemeinde, 
für das die Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, mit Geldstrafe bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. 
 
 

Neunter Abschnitt 
Geltungsbereich 

§ 50. Die §§ 1, 23, 28 bis 42, 43 Abs. 4, 47 Abs. 1 und 2, 48, 49, im Falle der Z 3 dieser Bestimmung 
auch § 43b Abs. 1, 2 und 7 sowie im Falle der Z 4 dieser Bestimmung auch § 25 Abs. 5, nicht aber die 
anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, sind auch anzuwenden auf 

1. die Medien ausländischer Medienunternehmen, es sei denn, dass das Medium zur Gänze oder 
nahezu ausschließlich im Inland verbreitet wird; 
2. von einem fremden Staat herausgegebene oder verlegte Medienwerke und Medienwerke, die 
von einer in Österreich akkreditierten oder mitakkreditierten Mission, einer in Österreich 
errichteten konsularischen Vertretung oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung, der 
Österreich angehört oder mit der es offizielle Beziehungen unterhält, herausgegeben oder verlegt 
werden; Gleiches gilt für von den genannten Stellen oder Einrichtungen verbreitete 
wiederkehrende elektronische Medien sowie für Websites dieser Stellen oder Einrichtungen; 
3. Medienwerke oder wiederkehrende elektronische Medien oder Websites, die vom Nationalrat, 
Bundesrat, von der Bundesversammlung oder einem Landtag oder die von einer Behörde in 
Erfüllung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung oder der Gerichtsbarkeit herausgegeben oder 



Reihe Grundlagen der Politik   
 
 

Arbeitsheft 5:Gemeindezeitung 70 www.PolAk.at 

verlegt werden, im Fall wiederkehrender elektronischer Medien oder Websites verbreitet oder 
abrufbar gehalten werden und als amtlich erkennbar sind, sowie als amtlich erkennbare Teile von 
Medienwerken, sofern die angeführten Voraussetzungen nur auf diese zutreffen; 
4. Schülerzeitungen sowie Medien, die im Verkehr, im häuslichen, geselligen, kulturellen, 
wissenschaftlichen oder religiösen Leben, im Vereinsleben, im Wirtschaftsleben im Rahmen der 
Tätigkeit eines Amtes oder einer Interessenvertretung oder bei einer anderen vergleichbaren 
Betätigung als Hilfsmittel dienen. 

 
§ 51. Auf Mitteilungen oder Darbietungen in einem Medium, dessen Medieninhaber seinen Sitz im 
Ausland hat (ausländisches Medium), sind über § 50 Z 1 hinaus die §§ 6 bis 21, 23 sowie 28 bis 42 
anzuwenden, 

1. wenn das Medium im Inland verbreitet worden ist, empfangen oder abgerufen werden konnte, 
2. soweit der Verletzte oder Betroffene zur Zeit der Verbreitung Österreicher war oder einen 
Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland hatte oder sonst schwerwiegende österreichische Interessen 
verletzt worden sind und 
3. soweit durch die Mitteilung oder Darbietung eines der folgenden Rechtsgüter verletzt worden 
ist: 

a. Ehre und wirtschaftlicher Ruf, 
b. Privat- und Geheimsphäre, 
c. sexuelle Integrität und Selbstbestimmung, 
d. Sicherheit des Staates oder 
e. öffentlicher Friede. 

 
 

Zehnter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

Begutachtungsrecht der Medien 
§ 52. Den kollektivvertragsfähigen Körperschaften der im Medienwesen tätigen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber ist unter Einräumung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, zu Gesetzes- und 
Verordnungsentwürfen, die das Medienwesen betreffen, Stellung zu nehmen. 
 
Inkrafttreten der Stammfassung 
§ 53. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. Jänner 1982 in Kraft. 
(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 1981 treten mit der sich aus Artikel VI ergebenden Einschränkung 
außer Kraft: 

1. das Gesetz betreffend einige Ergänzungen des allgemeinen Strafgesetzes, RGBl. Nr. 8/1863, 
soweit es noch in Geltung steht; 
2. das Bundesgesetz vom 7. April 1922, BGBl. Nr. 218, über die Presse; 
3. die Strafgesetznovelle 1929, BGBl. Nr. 440, soweit sie noch in Geltung steht. 

(3) Eine Verordnung auf Grund des § 43 kann bereits von dem der Kundmachung dieses 
Bundesgesetzes folgenden Tag an erlassen werden. Sie darf frühestens mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 
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